
Art.-Nr. 56396933 G 3191 A

GEMEINSAMES 
MINISTERIALBLATT Seite 637

des Bundesministeriums der Finanzen / des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat  
des Auswärtigen Amtes / des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales / des Bundesministeriums der Verteidigung  
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft / des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

des Bundesministeriums für Gesundheit / des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit / des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND HEIMAT

70. Jahrgang ISSN 0939-4729 Berlin, den 26. August 2019 Nr. 33/34

INHALT

Amtlicher Teil Seite

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Bek. v. 2.7.19, Bekanntmachung von Technischen Regeln; TRGS 723 
„Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzün-
dung gefährlicher explosionsfähiger Gemische“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

Bek. v. 2.7.19, Bekanntmachung von Technischen Regeln; TRGS 724 
„Gefährliche explosionsfähige Gemische – Maßnahmen des konst-
ruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explo-
sion auf ein unbedenkliches Maß beschränken“  . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Bundesministerium für Gesundheit

Erl. V. 26.7.2019, Rechnungswesen und Statistik der GKV; Ände-
rungen des Kontenrahmens und der Statistik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit

Bek. v. 22.7.19, Richtlinie für den Fachkundenachweis von ver-
antwortlichen Personen in Anlagen zur Aufbewahrung von Kern-
brennstoffen (Zwischenlager)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667



Seite 638 GMBl 2019 Nr. 33/34

Amtlicher Teil

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungs-
bereichs Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. Bei 
Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber 
insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber 
eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche 
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier: TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemi
sche – Vermeidung der Entzündung gefährli
cher explosionsfähiger Gemische“

– Bek. d. BMAS v. 2.7.2019 – IIIb 3 – 35125 – 5 –
Gemäß § 20 Absatz 4 der Gefahrstoffverordnung macht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgende Tech-
nischen Regeln für Gefahrstoffe bekannt:

– Neue TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemi-
sche – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosi-
onsfähiger Gemische“

Die neue TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemi-
sche – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosions-
fähiger Gemische“ ersetzt die gleichnamige TRBS 2152 
Teil 3, Ausgabe September 2009, GMBl Nr. 77 S. 1583, die 
hiermit aufgehoben wird.*)

Ausgabe: Juli 2019

Technische Regeln 
für Gefahrstoffe

Gefährliche explosionsfä
hige Gemische – Vermei

dung der Entzündung 
gefährlicher explosions

fähiger Gemische

TRGS 
723

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene so-
wie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis-
se für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren 
Einstufung und Kennzeichnung, wieder.

Sie werden vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
kannt gegeben. 

*)  Hinweis: Gegenüber der bisherigen TRBS 2152 Teil 3 erfolgten folgende 
Anpassungen bzw. Fortschreibungen:
–  Anpassung bzgl. der Begriffsverwendung „explosionsgefährdeter Be-

reich“ und Berücksichtigung der Option zur Zoneneinteilung (ohne 
Zoneneinteilung/Gefährdungsbeurteilung entsprechen Anforderun-
gen der Zone 0/20),

–  Hinweise zur Übertragbarkeit auf nicht-atmosphärische Bedingungen 
(Gemische), 

–  Abgrenzung zu chemisch instabilen Gasen und Zersetzung konden-
sierter Phasen,

–  fachliche Aktualisierungen/Anpassung von Bezügen,
–  Aufnahme der TRGS 725 für MSR-Einrichtungen,
–  Maßgebliche Überarbeitung der Zündquellen (5.4 Zündquellen durch 

mechanische Reib-, Schlag- und Abriebvorgänge, 5.8 Blitzschlag, 5.12 
Ultraschall).

Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Be-
schäftigten erreichen.

Inhalt

1 Anwendungsbereich 

2 Begriffsbestimmungen

3 Ermittlung und Vermeidung wirksamer Zündquellen – 
Allgemeines

4 Ermittlung von wirksamen Zündquellen

5 Vermeidung des Wirksamwerdens von Zündquellen

Literaturhinweise

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderun-
gen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zur Vermei-
dung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemi-
sche in Folge des Wirksamwerdens von Zündquellen. Ferner 
findet sie Anwendung bei der Ermittlung der hierfür rele-
vanten Inhalte des Explosionsschutzdokuments nach § 6 
GefStoffV.

(2) Diese TRGS gilt für Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 
von Zündquellen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß 
Anhang 1 Nummer 1.6 Absatz 3 GefStoffV. Für die Festle-
gung von Maßnahmen und die Auswahl der Arbeitsmittel 
kann der Arbeitgeber explosionsgefährdete Bereiche nach 
Anhang I Nummer 1.7 GefStoffV in Zonen einteilen und 
entsprechende Zuordnungen nach Anhang I Nummer 1.8 
GefStoffV vornehmen. Werden diese explosionsgefährdeten 
Bereiche nicht in Zonen eingeteilt, sind Schutzmaßnahmen 
im Sinne der Zone 0 bzw. 20 zu treffen, soweit in der Ge-
fährdungsbeurteilung nichts anders festgelegt wurde.

(3) Die im Folgenden beschriebenen konkreten Anforde-
rungen zur Vermeidung von wirksamen Zündquellen bezie-
hen sich auf gefährliche explosionsfähige Atmosphären, so-
fern nicht in den folgenden Abschnitten ausdrücklich anders 
erwähnt. Die Anforderungen zur Vermeidung von wirksa-
men Zündquellen können auf nicht-atmosphärische Bedin-
gungen übertragen werden, wenn Kenntnisse der Zündwirk-
samkeit bei nicht-atmosphärischen Bedingungen vorliegen, 
siehe dazu auch TRGS 722.
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(4) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher 
Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase und nicht 
für chemisch instabile Gase.

(5) Für die Schutzmaßnahmen bei Instandhaltungsmaßnah-
men wird auf TRBS 1112 Teil 1 verwiesen.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Zündquelle

Eine Zündquelle ist bedingt durch einen physikalischen, 
chemischen oder technischen Vorgang, Zustand oder Ar-
beitsablauf, der geeignet ist, die Entzündung einer explosi-
onsfähigen Atmosphäre auszulösen.

2.2 Wirksame Zündquelle

Eine wirksame Zündquelle ist eine Zündquelle, die in der zu 
betrachtenden explosionsfähigen Atmosphäre und unter Be-
rücksichtigung der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens eine 
Entzündung auslösen kann.

2.3 Explosionsfähige Atmosphäre

Explosionsfähige Atmosphäre im Sinne dieser Technischen 
Regel ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, 
Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Be-
dingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach er-
folgter Entzündung auf das unverbrannte Gemisch über-
trägt.

2.4 Staub/LuftGemisch

Ein Staub-/Luft-Gemisch ist ein Gemisch aus Staub und 
Luft unter atmosphärischen Bedingungen.

3  Ermittlung und Vermeidung wirksamer Zünd
quellen – Allgemeines

(1) Zur Vermeidung der Entzündung eines gefährlichen ex-
plosionsfähigen Gemisches sind mögliche Zündquellen zu 
identifizieren und Maßnahmen gegen deren Wirksamwer-
den zu treffen. Zu diesen Maßnahmen gehören:

1. Zurverfügungstellung geeigneter Arbeitsmitteln ein-
schließlich Anlagenteilen und Verbindungsvorrichtun-
gen,

2. Verwendung der Arbeitsmittel so, dass Zündquellen 
nicht wirksam werden,

3. Montage, Installation und Betrieb von überwachungsbe-
dürftigen Anlagen so, dass Zündquellen nicht wirksam 
werden.

(2) Die Fähigkeit von Zündquellen wirksam zu werden, das 
heißt explosionsfähige Gemische zu entzünden, hängt unter 
anderem von der Energie der Zündquelle und von den Ei-
genschaften des explosionsfähigen Gemisches ab.

(3) Lässt sich die Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens 
einer Zündquelle nicht abschätzen, ist die Zündquelle als 
dauernd wirksam zu betrachten.

(4) Für einige Zündquellenarten sind Grenzwerte angege-
ben, bei deren Einhaltung das Wirksamwerden ausgeschlos-
sen werden kann. Können die Grenzwerte nicht eingehalten 
werden, ist zu beurteilen, ob und in welchem Umfang ande-
re Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um eine Entzün-
dung explosionsfähiger Gemische zu verhindern.

(5) In der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 
(Explosionsschutzdokument) ist darzulegen, welche Vor-
kehrungen getroffen wurden, um die Ziele des Explosions-
schutzes zu erreichen (Explosionsschutzkonzept). Bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und der Erstel-
lung des Explosionsschutzkonzeptes kann sich der Arbeit-
geber auf Szenarien abstützen, wie sie z. B. im DGUV-Re-
gelwerk, insbesondere der DGUV-Regel 113-001 „Explosi-
onsschutz-Regeln“ beschrieben sind, wenn diese auf den zu 
beurteilenden Fall übertragbar sind.

4 Ermittlung von wirksamen Zündquellen

(1) Mögliche Zündquellen, die einzeln oder in Kombination 
auftreten können, sind:

1. heiße Oberflächen,

2. Flammen und heiße Gase,

3. Zündquellen durch mechanische Reib-, Schlag- und 
Abtrennvorgänge,

4. elektrische Anlagen,

5. elektrische Ausgleichsströme, kathodischer Korrosi-
onsschutz,

6. statische Elektrizität,

7. Blitzschlag,

8. elektromagnetische Felder im Bereich der Frequenzen 
von 9 x 103 Hz bis 3 x 1011 Hz,

9. elektromagnetische Strahlung im Bereich der Frequen-
zen von 3 x 1011 Hz bis 3 x 1015 Hz bzw. Wellenlängen 
von 1.000 µm bis 0,1 µm (optischer Spektralbereich),

10. ionisierende Strahlung,

11. Ultraschall,

12. adiabatische Kompression, Stoßwellen, strömende 
Gase,

13. chemische Reaktionen.

(2) Die Beurteilung der möglichen Zündquellen hinsichtlich 
ihrer Zündwirksamkeit erfolgt unter Berücksichtigung der 
folgenden Fragestellungen:

1. Welche der möglichen Zündquellen können auftreten?

2. Welche der als relevant ermittelten Zündquellen sind fä-
hig, das zu erwartende gefährliche explosionsfähige Ge-
misch zu zünden?

3. Mit welcher Wahrscheinlichkeit können diese Zünd-
quellen wirksam werden? 

 a) betriebsmäßig vorhanden (Normalbetrieb), 

 b)  im vorhersehbaren Fehlerfall oder bei gelegentli-
chen Betriebsstörungen vorhanden, 

 c)  im seltenen Fehlerfall oder bei seltener Betriebsstö-
rung vorhanden.

(3) Bei der Beurteilung möglicher Zündquellen haben Abla-
gerungen brennbaren Staubes eine besondere Bedeutung. 
Die entsprechenden speziellen Maßnahmen sind in den Ab-
schnitten 5.2.6 bis 5.2.8, 5.14.2 sowie 5.15 zu finden.
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(4) Die nach Absatz 2 und 3 erfolgte Beurteilung ist in der 
Gefährdungsbeurteilung gemäß § 6 Absatz 9 GefStoffV (Ex-
plosionsschutzdokument) zu dokumentieren.

5  Vermeidung des Wirksamwerdens von 
 Zündquellen

5.1 Allgemeines

(1) Kann das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Ge-
mische mit Maßnahmen nach Anhang I Nummer 1.6 Ab-
satz 1 GefStoffV nicht sicher verhindert werden, sind gemäß 
Anhang I Nummer 1.6 Absatz 3 Satz 1 GefStoffV Schutz-
maßnahmen zu ergreifen, um eine Zündung zu vermeiden. 
Gemäß Anhang I Nummer 1.6 Absatz 2 Ziffer 2 GefStoffV 
sind die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Entste-
hung und des Wirksamwerdens von Zündquellen vor dem 
Hintergrund der Wahrscheinlichkeit und der Dauer des 
Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Gemische zu be-
urteilen. Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen ist von 
einem ständig vorhandenen gefährlichen explosionsfähigen 
Gemisch auszugehen, sofern in der Gefährdungsbeurteilung 
für den Einzelfall nichts anderes festgelegt ist. Werden ex-
plosionsgefährdeten Bereiche nicht in Zonen eingeteilt, sind 
Schutzmaßnahmen im Sinne der Zone 0 bzw. 20 zu treffen, 
soweit in der Gefährdungsbeurteilung nichts anderes festge-
legt wurde. Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen kann 
sich der Arbeitgeber auf Szenarien abstützen, wie sie z. B. für 
Beschichtungsarbeiten in engen Räumen in TRGS 507 be-
schrieben sind, wenn diese auf den zu beurteilenden Fall 
übertragbar sind.

(2) Gemäß Anhang I Nummer 1.6 Absatz 3 Satz 2 
GefStoffV kann der Arbeitgeber bei der Festlegung von 
Maßnahmen nach Absatz 1 explosionsgefährdete Bereiche 
nach Anhang I Nummer 1.7 GefStoffV in Zonen einteilen. 
Die Anforderungen an die Schutzmaßnahmen zur Vermei-
dung von Zündquellen richten sich dann nach der Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre. In explosionsgefährdeten Bereichen, die gemäß 
Anhang 1 Nummer 1.6 Absatz 3 Satz 2 GefStoffV in Zonen 
eingestuft sind, sind zu vermeiden:

1. in Zone 2 und 22: wirksame Zündquellen, die ständig 
oder häufig auftreten können, z. B. im Normalbetrieb 
(betriebsmäßig),

2. in Zone 1 und 21: neben den für Zone 2 bzw. 22 genann-
ten wirksamen Zündquellen auch wirksame Zündquel-
len, die gelegentlich auftreten können, z. B. im vorherseh-
baren Fehlerfall oder bei gelegentlichen Betriebsstörun-
gen, und

3. in Zone 0 und 20: neben den für Zone 1 bzw. 21 genann-
ten wirksamen Zündquellen auch wirksame Zündquel-
len, die selten auftreten können, z. B. im seltenen Fehler-
fall oder bei seltener Betriebsstörung.

Bei der Festlegung, wie häufig eine wirksame Zündquelle 
auftreten kann, ist die tatsächliche Dauer des Prozesses oder 
Arbeitsschrittes bzw. -verfahrens maßgeblich, nicht das Ka-
lenderjahr.

(3) Sofern im Explosionsschutzdokument unter Zugrunde-
legung der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung nichts 
anderes vorgesehen ist, sind in explosionsgefährdeten Berei-
chen gemäß Anhang 1 Nummer 1.6 Absatz 3 GefStoffV, in 
denen Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung erforder-
lich sind, Geräte und Schutzsysteme entsprechend der Ex-

plosionsschutzprodukteverordnung (11. ProdSV) in Verbin-
dung mit der Richtlinie 2014/34/EU auszuwählen (siehe Ta-
belle 1).

Tabelle 1: Zuordnung Gerätekategorie – Zonen gemäß Ab-
schnitt 5.1 Absatz 2

in 
Zone

verwendbare  
Gerätekategorie ausgelegt für

0 II 1 G Gas/Luft-Gemisch bzw. Dampf/
Luft-Gemisch bzw. Nebel

1 II 1 G oder 2 G Gas/Luft-Gemisch bzw. Dampf/
Luft-Gemisch bzw. Nebel

2 II 1 G oder 2 G 
oder 3 G

Gas/Luft-Gemisch bzw. Dampf/
Luft-Gemisch bzw. Nebel

20 II 1 D Staub/Luft-Gemisch

21 II 1 D oder 2 D Staub/Luft-Gemisch

22 II 1 D oder 2 D 
oder 3 D Staub/Luft-Gemisch

G = Gase, Dämpfe 
oder Nebel D = Staub oder Staubschichten

(4) Der vom Gerätehersteller in der Betriebsanleitung der 
Geräte vorgesehene Einsatzbereich, z. B. bezüglich Umge-
bungstemperatur, Druck, Temperaturklasse, Explosions-
gruppe, ist dabei zu beachten.

(5) Müssen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß An-
hang I Nummer 1.6 Absatz 3 GefStoffV Arbeitsmittel ver-
wendet werden, die als Zündquelle wirksam werden kön-
nen, z. B. Kraftfahrzeuge, Schweißgeräte, Messgeräte, so ist 
dafür zu sorgen, dass während der Verwendung gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre nicht auftreten kann. Dies 
kann bei Gasen und Dämpfen messtechnisch z. B. durch 
Gaswarngeräte überwacht werden.

(6) Können innerhalb einer gefährlichen explosionsfähigen 
Atmosphäre mehrere Arten von brennbaren Gasen, Dämp-
fen, Nebeln oder Stäuben, z. B. auch hybride Gemische, zeit-
gleich auftreten, sind die Schutzmaßnahmen zur Vermei-
dung von Zündquellen gemäß Anhang I Nummer 1.6 Ab-
satz 2 Satz 2 GefStoffV auf die Zündempfindlichkeit der je-
weiligen Zusammensetzung abzustimmen. Mit Ausnahme 
der Zündquellen „Optische Strahlung“ oder „Ultraschall“ 
gilt es als ausreichend sicher, wenn die Schutzmaßnahmen 
zur Vermeidung Zündquellen auf die zündempfindlichste 
Einzelkomponente ausgelegt sind. (Brennbare Gase und 
Dämpfe können gemäß DIN EN 60079-0:2014-06 in Ver-
bindung mit ISO/IEC 80079-20-1:2015 in Explosionsgrup-
pen eingeteilt werden. Die Explosionsgruppen charakterisie-
ren auch die Zündempfindlichkeit für elektrische und elekt-
rostatische Entladungen und für mechanische Zündquellen).

(7) Bei gefährlichen explosionsfähigen Atmosphären aus 
Gasen und Dämpfen besteht die Möglichkeit, Gaswarnein-
richtungen oder prozessleittechnische Einrichtungen (PLT) 
einzusetzen, um einige der im Folgenden beschriebenen 
Zündquellen abzuschalten (siehe TRGS 725). Bei der Ver-
wendung von Gaswarneinrichtungen ist TRGS 722 Ab-
schnitt 2.5.1 zu beachten. Sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtungen, die nicht der Vermeidung von Zündquellen von 
Geräten im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU dienen, sind 
keine Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung im Sin-
ne der Richtlinie 2014/34/EU.
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(8) Elektrische Produkte für den persönlichen Gebrauch, 
z. B. Armbanduhren, Hörgeräte, Langzeit-EKG-Aufneh-
mer, müssen ebenfalls hinsichtlich ihrer Zündgefahr betrach-
tet werden.

5.2 Heiße Oberflächen

5.2.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Ziel der Schutzmaßnahmen ist die Verhinderung der 
Entzündung explosionsfähiger Atmosphäre durch das Wirk-
samwerden einer heißen Oberfläche als Zündquelle. Kommt 
explosionsfähige Atmosphäre mit heißen Oberflächen (hei-
ße Rohrleitungen, Heizkessel usw.) in Berührung, kann es 
zu einer Entzündung kommen.

(2) Grundlage der Bewertung ist die nach Norm bestimmte 
Zündtemperatur der die explosionsfähige Atmosphäre bil-
denden Stoffe. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Zündfähigkeit einer heißen Oberfläche u. a. von der Art und 
der Konzentration des jeweiligen Stoffes im Gemisch mit 
Luft, von Größe und Gestalt des heißen Körpers und vom 
Wandmaterial abhängt. Explosionsfähige Atmosphäre kann 
z. B. im Inneren größerer erhitzter Räume durch heiße Wän-
de mit deutlich niedrigerer Temperatur als die nach Norm 
bestimmte Zündtemperatur des Brennstoffs entzündet wer-
den. Zur Entzündung explosionsfähiger Atmosphäre an hei-
ßen konvexen Körpern ist eine höhere Wandtemperatur er-
forderlich; sie nimmt z. B. an Kugeln oder an geraden Roh-
ren mit abnehmendem Durchmesser zu. Die nach Norm be-
stimmte Zündtemperatur ist für die meisten Fälle der Praxis 
für die Entzündung an konvexen Körpern eine sichere 
Grenztemperatur. Beim Vorbeiströmen explosionsfähiger 
Atmosphäre an erhitzten Oberflächen kann zur Entzün-
dung eine höhere Wandtemperatur erforderlich sein.

(3) Neben betriebsmäßig heißen Oberflächen wie z. B. 
Heizkörpern, Trockenschränken, Gehäusen von mechani-
schen oder elektrischen Geräten, Dampfleitungen, Reakti-
onsapparaten können auch mechanische Vorgänge durch 
Reibung oder Spanabhebung, z. B. Bohren, Sägen, im Be-
reich der beanspruchten Oberflächen zu gefährlichen Tem-
peraturen führen. Insbesondere bei Vorhandensein von ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre der Explosions-
gruppe IIC können auch durch Schlag- und Reibvorgänge, 
bei denen aufgrund der Werkstoffkombination, z. B. bei 
Edelstahl mit über 12,5 % Chromanteil, oft keine Funken er-
zeugt werden, abgetrennte Partikel erhöhter Temperatur 
oder heiße Oberflächen als Zündquelle wirksam werden. 
Auch an Arbeitsmitteln, die mechanische Energie in Verlust-
wärme überführen, d. h. alle Arten von Reibungskupplun-
gen und mechanisch wirkenden Bremsen, z. B. an Fahrzeu-
gen und Zentrifugen, kann es deshalb zu betriebsbedingten 
heißen Oberflächen kommen. Weiterhin können deshalb 
drehende Teile in Lagern, Wellendurchführungen, Stopf-
buchsen usw. bei ungenügender Schmierung zu Zündquellen 
werden. Wenn sich Teile in engen Gehäusen drehen, können 
auch durch Eindringen von Fremdkörpern in den Spalt zwi-
schen drehendem Teil und Gehäuse oder durch Achsverla-
gerungen Reibvorgänge stattfinden, die unter Umständen 
schon in kurzer Zeit sehr hohe Oberflächentemperaturen 
hervorrufen.

(4) Elektromagnetische Strahlung kann durch Absorption 
zu gefährlicher Temperaturerhöhung z. B. eines Werkstücks 
oder Reaktionsprodukts führen (beispielsweise bei Strah-
lungstrocknern), siehe auch Abschnitt 5.9 und 5.10.

5.2.2  Allgemeine Schutzmaßnahmen in explosions-
gefährdeten Bereichen, in den Maßnahmen zur 
Zündquellenvermeidung erforderlich sind

(1) In Abhängigkeit von der vorliegenden Zone darf die ma-
ximale Oberflächentemperatur von Anlagenteilen, die in 
Kontakt mit explosionsfähiger Atmosphäre stehen können, 
einen bestimmten festgelegten Sicherheitsabstand (siehe Ab-
schnitt 5.2.3 bis 5.2.8) zu der der Temperaturklasse zugehö-
rigen Grenztemperatur oder zur Zündtemperatur nicht un-
terschreiten.

(2) Die in Abschnitt 5.2.3 bis 5.2.8 genannten Temperatur-
grenzen dürfen in besonderen Fällen, z. B. bei sehr kleinen 
heißen Oberflächen, überschritten werden, wenn gesicherte 
Erkenntnisse vorliegen, dass keine Entzündung zu erwarten 
ist.

(3) Wenn sich bei der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass 
unterhalb der genormten Zündtemperatur eine Entzündung 
der Atmosphäre nicht auszuschließen ist, z. B. in großen 
konkaven Gebilden wie Behältern mit einheitlicher Oberflä-
chentemperatur, müssen die zulässigen Temperaturen der 
Oberflächen, die mit explosionsfähiger Atmosphäre in Be-
rührung kommen können, im Einzelfall festgelegt werden.

(4) Bei Geräten und gegebenenfalls bei Komponenten und 
Schutzsystemen nach der Explosionsschutzprodukteverord-
nung (11. ProdSV) in Verbindung mit der Richtlinie 2014/34/
EU wird die maximale Oberflächentemperatur vom Her-
steller bei seiner Zündgefahrenbewertung ermittelt. Wenn 
Geräte, Komponenten oder Schutzsysteme der Kategori-
en 1G bis 3G nach Explosionsschutzprodukteverordnung 
(11. ProdSV) mit Temperaturklasse, niedrigster zulässiger 
Zündtemperatur einer explosionsfähigen Atmosphäre oder 
den explosionsfähigen Atmosphären, für die sie geeignet 
sind, gekennzeichnet sind, sind Sicherheitsabstände zu der 
Zündtemperatur bereits berücksichtigt, so dass sie ohne wei-
tere Sicherheitsabstände in den entsprechenden gefährlichen 
explosionsfähigen Atmosphären eingesetzt werden dürfen. 
Im Gegensatz dazu sind Geräte der Kategorien 1D bis 3D 
mit der maximalen Oberflächentemperatur ohne Einrech-
nung eines Sicherheitsabstandes gekennzeichnet. Für die 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes in diesem Fall siehe Ab-
schnitt 5.2.6 bis 5.2.8.

(5) Brennbare Gase und Dämpfe werden nach ihrer Zünd-
temperatur in Temperaturklassen eingeteilt. Für explosions-
fähige Atmosphären aus Stoffen einer Temperaturklasse ist 
in der Regel der jeweils untere Wert der Zündtemperatur ih-
rer Temperaturklasse die Grundlage für die Festlegung der 
maximal zulässigen Oberflächentemperaturen (siehe Tabel-
le 2).

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Temperaturklasse und 
Zündtemperatur

Temperaturklasse Zündtemperatur (TZ) in °C

T1 > 450

T2 300 < TZ ≤ 450

T3 200 < TZ ≤ 300

T4 135 < TZ ≤ 200

T5 100 < TZ ≤ 135

T6 85 < TZ ≤ 100
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5.2.3 Schutzmaßnahmen für Zone 0

(1) In Zone 0 dürfen sich Oberflächen – selbst bei selten 
auftretenden Betriebsstörungen – nicht gefährlich erwär-
men. Dazu muss durch wirksame Überwachung und Be-
grenzung sichergestellt und durch Kontrolle der Wirksam-
keit nachgewiesen sein, dass die Temperaturen der Oberflä-
chen, die mit gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in 
Berührung kommen können, 80 % der Zündtemperatur 
oder des zur Temperaturklasse gehörigen unteren Wertes der 
Zündtemperatur nicht überschreiten. Dabei sind auch Tem-
peraturerhöhungen durch z. B. Wärmestau und chemische 
Reaktionen zu beachten.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt beispielsweise als erfüllt, wenn die 
zulässige Temperatur durch den Sattdampfdruck einer Flüs-
sigkeit sicher eingehalten ist (Dampfheizung).

5.2.4 Schutzmaßnahmen für Zone 1

(1) In Zone 1 sind Oberflächentemperaturen so zu begren-
zen, dass sie nur selten 80 % der Zündtemperatur über-
schreiten können.

(2) Eine dauerhafte Überschreitung der Oberflächentempe-
ratur nach Absatz 1 bis zur Zündtemperatur ist zulässig, 
wenn die Oberflächentemperatur unter den Betriebsverhält-
nissen sicher begrenzt bleibt.

5.2.5 Schutzmaßnahmen für Zone 2

(1) In Zone 2 darf beim Normalbetrieb die Temperatur von 
Oberflächen die Zündtemperatur nicht überschreiten.

(2) Arbeitsmittel mit Oberflächentemperaturen oberhalb 
der Zündtemperatur sind insbesondere in Freianlagen in 
Sonderfällen zulässig, wenn hinreichende Sicherheit durch 
die betrieblichen Verhältnisse, z. B. erhöhte Strömung der 
gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre durch Windbe-
wegung, gewährleistet ist (siehe Abschnitt 5.2.1 Absatz 2).

5.2.6 Schutzmaßnahmen für Zone 20

(1) In Zone 20 muss die Temperatur sämtlicher Oberflä-
chen, die mit Staubwolken in Berührung kommen können, 
ausreichend niedrig sein. Dies ist erfüllt, wenn 66 % der 
Mindestzündtemperatur der betreffenden Staubwolke nicht 
überschritten wird, auch nicht bei selten auftretenden Be-
triebsstörungen.

(2) Darüber hinaus muss die Temperatur von Oberflächen, 
auf denen sich Staub ablagern kann, um einen Sicherheitsab-
stand niedriger sein als die Mindestzündtemperatur der 
dicksten Schicht, die sich aus dem betreffenden Staub bilden 
kann; dies muss auch bei selten auftretenden Betriebsstörun-
gen gewährleistet sein. Falls die Schichtdicke unbekannt ist, 
muss die dickste vorhersehbare Schicht angenommen wer-
den. Wenn in der Gefährdungsbeurteilung nichts anderes 
festgelegt wurde, ist ein Sicherheitsabstand von 75 °C zwi-
schen der Mindestzündtemperatur einer Staubschicht und 
der Oberflächentemperatur des Arbeitsmittels ausreichend.

(3) Bei dickeren Staubschichten tritt ein größerer isolieren-
der Effekt auf, welcher zu höheren Oberflächentemperatu-
ren des Arbeitsmittels führt. Der Abstand von 75 °C gilt nur 
für Staubdicken von max. 5 mm.

5.2.7 Schutzmaßnahmen für Zone 21

(1) In Zone 21 muss die Temperatur sämtlicher Oberflä-
chen, die mit Staubwolken in Berührung kommen können, 
ausreichend niedrig sein. Dies ist erfüllt, wenn 66 % der 

Mindestzündtemperatur in °C der betreffenden Staubwolke 
nicht überschritten wird, auch nicht bei Betriebsstörungen.

(2) Darüber hinaus muss die Temperatur von Oberflächen, 
auf denen sich Staub ablagern kann, um einen Sicherheitsab-
stand niedriger sein als die Mindestzündtemperatur der 
dicksten Schicht, die sich aus dem betreffenden Staub bilden 
kann; dies muss auch bei Betriebsstörungen gewährleistet 
sein.

(3) Wenn in der Gefährdungsbeurteilung nichts anderes 
festgelegt wurde, ist ein Sicherheitsabstand von 75 °C zwi-
schen der Mindestzündtemperatur einer Staubschicht und 
der Oberflächentemperatur des Arbeitsmittels ausreichend.

(4) Bei dickeren Staubschichten tritt ein größerer isolieren-
der Effekt auf, welcher zu höheren Oberflächentemperatu-
ren des Arbeitsmittels führt. Der Abstand von 75 °C gilt nur 
für Staubdicken von max. 5 mm.

5.2.8 Schutzmaßnahmen für Zone 22

(1) In Zone 22 muss beim Normalbetrieb die Temperatur 
von Oberflächen, die mit Staubwolken in Berührung kom-
men können, ausreichend niedrig sein. Dies ist erfüllt, wenn 
66 % der Mindestzündtemperatur nicht überschritten wird.

(2) Darüber hinaus muss die Temperatur von Oberflächen, 
auf denen sich Staub ablagern kann, um einen Sicherheitsab-
stand niedriger sein als die Mindestzündtemperatur der 
dicksten Schicht, die sich aus dem betreffenden Staub bilden 
kann.

(3) Wenn in der Gefährdungsbeurteilung nichts anderes 
festgelegt wurde, ist ein Sicherheitsabstand von 75 °C zwi-
schen der Mindestzündtemperatur einer Staubschicht und 
der Oberflächentemperatur des Arbeitsmittels ausreichend.

(4) Dicke Staubschichten können wegen ihrer thermischen 
Isolationswirkung zu einer Erhöhung der Oberflächentem-
peratur führen. Der Abstand von 75 °C gilt nur für Staubdi-
cken von max. 5 mm.

5.3 Flammen und heiße Gase

5.3.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Heiße Gase, die eine wirksame Zündquelle bilden kön-
nen, und Flammen sind zu vermeiden. Flammen sind das Er-
gebnis exothermer chemischer Reaktionen, die bei Tempera-
turen von etwa 1000 °C und mehr schnell ablaufen. Sowohl 
die Flammen selbst als auch die heißen Reaktionsprodukte 
können explosionsfähige Atmosphäre entzünden.

(2) Befindet sich explosionsfähige Atmosphäre sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb einer Apparatur oder in benach-
barten Anlagenteilen, so kann bei Entzündung in einem der 
Bereiche die Flamme durch Öffnungen wie z. B. Entlüf-
tungsleitungen in den anderen Bereich übertragen werden. 
Das Verhindern eines Flammendurchschlages erfordert spe-
zielle konstruktive Schutzmaßnahmen (siehe TRGS 724).

(3) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind die Stoffeigen-
schaften zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für sub-
limationsfähige Stoffe, z. B. wird bei Schwefel durch Subli-
mation ein Wiederentzünden hinter einer flammendurch-
schlagsicheren Einrichtung möglich.

5.3.2 Schutzmaßnahmen für Zonen 0 und 20

In den Zonen 0 und 20 dürfen Einrichtungen mit Flammen 
nicht verwendet werden. Gase aus Flammenreaktionen, z. B. 
Abgase zum Zweck des Inertisierens, und sonstige erwärmte 
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Gase dürfen in die Zonen 0 und 20 nur unter Anwendung 
von für den Einzelfall festzulegenden speziellen Schutzmaß-
nahmen eingeleitet werden. Diese speziellen Schutzmaßnah-
men beziehen sich neben dem Begrenzen der Temperatur 
auch auf das Abscheiden von zündfähigen Partikeln und das 
Verhindern von Gasrückströmung und Flammendurch-
schlägen.

5.3.3  Schutzmaßnahmen für Zonen 1 und 2 sowie 21 
und 22

(1) In Zone 1 und 2 sowie 21 und 22 sind Einrichtungen mit 
Flammen nur zulässig, wenn die Flammen sicher einge-
schlossen sind und die in Abschnitt 5.2 festgelegten Tempe-
raturen an den Außenflächen der Anlagenteile nicht über-
schritten werden. Bei Arbeitsmitteln mit eingeschlossenen 
Flammen, z. B. Flammen-Ionisations-Detektoren oder spe-
zielle Heizungsanlagen, ist ferner zu gewährleisten, dass der 
Einschluss gegen die Einwirkung von Flammen ausreichend 
beständig ist und einen Flammendurchschlag in den Gefahr-
bereich sicher verhindert.

(2) Die bei Verbrennungsprozessen benötigte Luft darf aus 
der Zone 1 oder 2 bzw. 21 oder 22 nur entnommen werden, 
wenn die durch die Entnahme gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre bedingten Gefahren, z. B. ein Flammenrück-
schlag in den explosionsgefährdeten Bereich, durch entspre-
chende Schutzmaßnahmen vermieden werden (siehe 
TRGS 724).

(3) Heiße Gase dürfen in die Zonen 1 und 2 sowie 21 und 22 
eingeleitet werden, wenn sie an der Eintrittsstelle die gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre nicht entzünden können. 
Dies ist z. B. gewährleistet, wenn die Temperatur der heißen 
Gase die Zündtemperatur der gefährlichen explosionsfähi-
gen Atmosphäre nicht überschreitet. Auch abgelagerte Stäu-
be dürfen nicht entzündet werden. Als Kriterium für diese 
Forderung können die Mindestzündtemperaturen bzw. die 
Glimmtemperaturen der Stäube dienen. Hinsichtlich der 
Schutzmaßnahmen bei glühenden Feststoffpartikeln (Fun-
kenflug) wird auf Abschnitt 5.4 (mechanisch erzeugte Fun-
ken) und hinsichtlich Flammendurchschlag auf TRGS 724 
verwiesen.

5.4  Zündquellen durch mechanische Reib,   
Schlag und Abriebvorgänge

5.4.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Mechanische Reib-, Schlag- oder Abtrennvorgänge, z. B. 
beim Schleifen oder Trennschleifen als werkzeugtechni-
schem Bearbeitungsvorgang, die abgetrennte Partikel erhöh-
ter Temperatur, glühende Funken oder partiell heiße Ober-
flächen an einem oder beiden Berührungsflächen erzeugen 
und dadurch eine wirksame Zündquelle bilden können, sind 
zu vermeiden. Durch mechanisch erzeugte Reib-, Schlag- 
und Abriebvorgänge können aus festen Materialien Partikel 
abgetrennt werden, die eine erhöhte Temperatur auf Grund 
der beim Abtrenn- und Umformvorgang aufgewandten 
Energie annehmen. Abgetrennte Partikel erhöhter Tempera-
tur können unter bestimmten Umständen bereits eine wirk-
same Zündquelle darstellen. Dies gilt insbesondere bei Vor-
handensein einer explosionsfähigen Atmosphäre der Explo-
sionsgruppe IIC. Bestehen die Partikel aus oxidierbaren 
Stoffen, wie Eisen, unlegiertem Stahl oder bestimmten 
Leichtmetallen, z. B. Aluminium in Verbindung mit Rost, 
Titan, können sie einen Oxidationsprozess durchlaufen, wo-
bei sie sich weiter erhitzen können. Diese Partikel bzw. Fun-
ken können explosionsfähige Atmosphäre (Brenngas/Luft-, 

Dampf/Luft- sowie Staub-/Luft-, insbesondere Metall-
staub-/Luft-Gemische) aller Explosionsgruppen vergleichs-
weise deutlich wahrscheinlicher entzünden als nicht oxidier-
te Partikel erhöhter Temperatur. In abgelagertem Staub kön-
nen darüber hinaus durch Funken Glimmnester entstehen, 
die dann zur Zündquelle für eine explosionsfähige Atmo-
sphäre werden können.

(2) Das Eindringen von Fremdmaterialien, z. B. von Steinen, 
Betonstücken, Granit, Sanden oder Metallstücken, in An-
lagenteile muss als Ursache von Funken berücksichtigt wer-
den.

(3) Sande auf metallischen Oberflächen, sandgestrahlte me-
tallische Oberflächen und auch raue Oberflächen (Mitten-
rauwert Ra ≥ 20) können die Wahrscheinlichkeit wirksamer 
Zündquellen durch mechanische Reib-, Schlag- und Abrieb-
vorgänge erhöhen.

(4) Reibung, beispielsweise zwischen Eisenmetallen, zwi-
schen Messing und Stahl und zwischen bestimmten kerami-
schen Materialien, kann örtliches Erhitzen und Funken ähn-
lich den Schleiffunken verursachen. Dadurch kann explosi-
onsfähige Atmosphäre entzündet werden.

(5) Schlagvorgänge zwischen Edelstählen über 12,5 % 
Chromanteil können zwar oft nur wenige bzw. bei über 
18,1 % Chromanteil kaum Funken erzeugen, aber es ist mit 
der Entstehung abgetrennter Partikel erhöhter Temperatur 
und partiell heißer Oberflächen an einem oder beiden Be-
rührungsflächen als mögliche wirksame Zündquelle zu rech-
nen. Dies gilt insbesondere bei Vorhandensein von explosi-
onsfähiger Atmosphäre der Explosionsgruppe IIC. Bei Vor-
handensein von explosionsfähiger Atmosphäre der Explosi-
onsgruppe IIA bzw. IIB ist bei der Verwendung von Edel-
stahl über 12,5 % Chromanteil und einer kinetischen Schlag-
energie unterhalb von 125 J (IIA) bzw. 80 J (IIB) üblicher-
weise nicht mit der Entstehung von mechanisch erzeugten 
abgetrennten Partikel erhöhter Temperatur, Funken oder 
heißen Oberflächen als Zündquelle zu rechnen. Reib- und 
Abriebvorgänge zwischen Edelstählen erzeugen sehr schnell 
heiße Oberflächen als wirksame Zündquelle. Bei hoher Flä-
chenpressung ist zusätzlich mit Funkengarben zu rechnen. 

(6) Ein einzelner durch einfache handgeführte Werkzeuge, 
z. B. Schraubenschlüssel, Zange, Schraubendreher, und ein-
fache relativ leichte Geräte, z. B. Leiter, erzeugter Funke 
führt nur in seltenen Fällen zur Entzündung explosionsfähi-
ger Atmosphäre. Davon abweichend ist in explosionsfähigen 
Atmosphären aus einem oder mehreren der Gasen der Ex-
plosionsgruppe IIC (Acetylen, Schwefelkohlenstoff, Was-
serstoff) sowie Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid und 
Ethylenoxid jedoch stets die Möglichkeit einer Entzündung 
zu unterstellen.

(7) Reib-, Schlag- und Abriebvorgänge, bei denen Rost – 
auch wenn dieser aus einer anderen Quelle stammt – und 
entweder Leichtmetalle, z. B. Aluminium, Magnesium, Ti-
tan, Zirkonium, oder ihre Legierungen beteiligt sind, kön-
nen stark exotherme, funkenbildende Reaktionen auslösen, 
durch die explosionsfähige Atmosphäre entzündet werden 
kann (Thermitreaktion). Wird z. B. auf eine rostige Stahlflä-
che oder auf eine Edelstahlfläche geschlagen, die mit Rostp-
artikeln belegt ist und

1. die mit einer Aluminiumfolie bedeckt ist, 

2. mit einem Anstrich von Aluminiumfarbe versehen ist 
oder 
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3. auf der Aluminiumabrieb oder Aluminiumspäne liegen, 

bilden sich sehr leicht Funken von großer Zündwirksamkeit 
aus. Hierfür kann bereits eine kinetische Schlagenergie von 
1 J ausreichend sein. Es entstehen auch zündfähige Funken, 
wenn auf Bauteile aus Aluminium rostige Teile schlagen oder 
auf solchen Bauteilen Flugrost oder loser Rost liegt und 
Schläge auf diese Stellen geführt werden. Dies gilt auch für 
Aluminiumlegierungen, die u. a. Magnesium, Mangan und 
Silizium enthalten.

(8) Wenn zur Erreichung einer besseren elektrostatischen 
Ableitfähigkeit von Fußböden Aluminiumfarben oder Alu-
miniumbeschichtungen verwendet werden, ist die Bildung 
zündfähiger Funken nicht zu unterstellen, sofern der Alumi-
niumgehalt der Farben und Beschichtungen in gealtertem, 
trockenem Zustand unter 25 % Massenanteile liegt. In Ab-
hängigkeit der verschiedenen Bindemittel und Füllstoffe 
kann diese Grenze auch bis zu einem Anteil von 45 % Mas-
senanteile ausgedehnt werden.

(9) Auch beim Schlagen oder Reiben von Titan, Magnesium 
oder Zirkonium gegen ausreichend harte Materialien kön-
nen zündfähige Funken entstehen, sogar bei Abwesenheit 
von Rost.

(10) Beim Schweißen und Schneiden entstehende Schweiß-
perlen gehören zu den besonders wirksamen Zündquellen. 
Ähnlich zündwirksame Funken entstehen auch beim Schlei-
fen, Trennschleifen oder Trennschweißen. Es ist dabei zu be-
achten, dass diese zündfähigen Funken über weite Strecken 
auch in explosionsgefährdete Bereiche getragen werden kön-
nen. Auch verzunderte Schweißperlen können z. B. über Bö-
den mit Gefälle oder (trockene) Wasserablaufrinnen weite 
Strecken rollen, weiter entfernt aufplatzen und dort zu wirk-
samen Zündquellen werden.

5.4.2  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) Wenn die in Abschnitt 5.4.1 Absatz 8 genannten Grenz-
werte überschritten werden oder die genaue Zusammenset-
zung des Aluminiumanstrichs nicht bekannt ist, ist dafür 
Sorge zu tragen, dass während Arbeitsvorgängen mit Stahl-
gegenständen gewährleistet ist, dass gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre nicht vorhanden ist oder entstehen kann.

(2) Beispiele für den Einsatz von Werkzeugen in explosions-
gefährdeten Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquel-
lenvermeidung benötigt werden, sind in Abschnitt 5.15 auf-
geführt.

5.4.3 Schutzmaßnahmen für Zonen 0 und 20

(1) In den Zonen 0 und 20 dürfen selbst bei selten auftreten-
den Betriebsstörungen keine Reib-, Schlag- oder Abriebvor-
gänge auftreten, die zu wirksamen Zündquellen führen kön-
nen.

(2) In den Zonen 0 und 20 sind Reibvorgänge zwischen 
Aluminium, Magnesium, Zirkonium und Titan (ausgenom-
men Legierungen mit weniger als insgesamt 10 % Massenan-
teile der genannten Metalle und insgesamt nicht mehr als 
7,5 % Massenanteile Magnesium, Zirkonium oder Titan) 
und Eisen oder Stahl (ausgenommen nicht rostender Stahl, 
wenn die Anwesenheit von Rostpartikeln ausgeschlossen 
werden kann) auszuschließen. Reib- und Schlagvorgänge 
zwischen Titan oder Zirkonium und jeglichem harten Werk-
stoff sind zu vermeiden.

5.4.4 Schutzmaßnahmen für Zonen 1 und 21

In den Zonen 1 und 21 sind nach Möglichkeit die Forderun-
gen für die Zonen 0 und 20 zu erfüllen. Werkstoffe dürfen 
nicht mehr als 7,5 % Massenanteile Magnesium enthalten. 
Sind jedoch Arbeitsvorgänge, bei denen Reib-, Schlag- oder 
Abriebvorgänge auftreten können, erforderlich, so müssen 
wirksame Zündquellen durch geeignete Maßnahmen ver-
mieden oder abgeschirmt werden. Dies gilt beispielsweise 
bei Einhaltung der folgenden Maßnahmen als erfüllt:

1. Wasserkühlung an der Schleifstelle,

2. Abscheiden zündfähiger Partikel in Abgasen z. B. in 
Wasservorlagen.

Die Entstehung wirksamer Zündquellen durch Reib- oder 
Schlagvorgänge lässt sich durch Wahl günstiger Material-
kombinationen einschränken. Bei Arbeitsmitteln mit be-
wegten Teilen ist an den möglichen Reib-, Schlag- oder 
Schleifstellen die Materialkombination Leichtmetall und 
Stahl (ausgenommen nicht rostender Stahl) grundsätzlich zu 
vermeiden.

5.4.5 Schutzmaßnahmen für Zonen 2 und 22

In den Zonen 2 und 22 ist es in der Regel ausreichend, die für 
die Zonen 1 und 21 beschriebenen Schutzmaßnahmen ledig-
lich gegen ständig oder häufig zu erwartende Reib-, Schlag- 
oder Abriebvorgänge, die zu wirksamen Zündquellen füh-
ren können, durchzuführen.

5.5 Elektrische Anlagen

5.5.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Zündquellen durch elektrische Anlagen müssen vermie-
den werden.

(2) Elektrische Anlagen im Sinne dieser TRGS sind einzeln 
installierte oder zusammengeschaltete Geräte, Sicherheits-, 
Kontroll- und Regelvorrichtungen sowie deren Verbin-
dungsvorrichtungen, die elektrische Energie erzeugen, um-
wandeln, speichern, fortleiten, verteilen, messen, steuern 
oder verbrauchen. Hierzu können auch Einrichtungen der 
Prozessleittechnik und Informationstechnik gehören. Bei 
den nachstehenden Anforderungen ist vorausgesetzt, dass 
die grundlegenden elektrotechnischen und sicherheitstech-
nischen Anforderungen an solche Anlagen und Einrichtun-
gen eingehalten sind.

(3) Bei elektrischen Anlagen können – selbst bei geringen 
Spannungen – elektrische Funken, z. B. beim Öffnen und 
Schließen elektrischer Stromkreise und bei Ausgleichsströ-
men (vgl. Abschnitt 5.6), Teilentladungen bei Installationen 
für Spannungen größer 1000 V und heiße Oberflächen (vgl. 
Abschnitt 5.2) als wirksame Zündquellen auftreten.

(4) Die Verwendung von Schutzkleinspannung, z. B. 
42 Volt, ist keine Maßnahme des Explosionsschutzes, da 
auch bei kleineren Spannungen die Entzündung explosions-
fähiger Atmosphäre möglich ist.

5.5.2 Allgemeine Schutzmaßnahmen

5.5.2.1 Allgemeine Anforderungen

(1) Abschnitt 5.5.2.1 gilt nicht für Conduit-Systeme, Anfor-
derungen an Montage, Installation und Betrieb dieser Syste-
me sind im Einzelfall festzulegen. Auch ortsveränderliche 
Geräte und Prüfeinrichtungen sind Arbeitsmittel oder über-
wachungsbedürftige Anlagen im Sinne der Betriebssicher-
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heitsverordnung (BetrSichV). Dazu gehören auch Steckver-
bindungen und Kupplungen.

(2) Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 
müssen auch den Anforderungen für elektrische Anlagen in 
nichtexplosionsgefährdeten Bereichen entsprechen.

(3) Elektrische Geräte und Leitungsverbindungen in explo-
sionsgefährdeten Bereichen, in denen Maßnahmen zur 
Zündquellenvermeidung erforderlich sind, sowie Einrich-
tungen, die zu deren sicherem Betrieb dienen, müssen in 
Übereinstimmung mit den Abschnitten 5.5.2.2 bis 5.5.2.6 
und den zusätzlichen Anforderungen an die jeweilige Zünd-
schutzart (Abschnitten 5.5.3 bis 5.5.6) ausgewählt, montiert 
und installiert sein.

(4) Kabel- und Leitungseinführungen müssen für die Zünd-
schutzart des Gerätes geeignet sein.

(5) Elektrische Anlagen müssen so ausgelegt und elektrische 
Geräte so montiert und installiert werden, dass ein leichter 
Zugang für die Prüfung und Instandhaltung gewährleistet 
ist.

(6) Elektrische Kabel und Leitungen sind von Rohrleitun-
gen, mit Ausnahme von elektrischen Begleitheizungen, ge-
trennt zu verlegen.

5.5.2.2 Auswahl elektrischer Geräte

Elektrische Geräte müssen so ausgewählt und installiert sein, 
dass sie gegen äußere Einflüsse geschützt sind, die ihre erfor-
derliche Zündquellenfreiheit nachteilig beeinflussen können, 
z. B. chemische, mechanische, thermische, elektrische oder 
elektromagnetische Einwirkung, Schwingungen, Feuchte, 
Ansammlung elektrisch leitfähiger Stäube. Zur Vermeidung 
von Funken und Überlast müssen bei drehenden elektri-
schen Maschinen in senkrechter Anordnung Vorkehrungen 
getroffen werden, die das Hineinfallen von Fremdkörpern in 
die Lüftungsöffnungen verhindern.

5.5.2.3  Schutz gegen das Auftreten gefährlicher  
(zündfähiger) Funken

5.5.2.3.1 Gefährdung durch aktive Teile

Um die Bildung von Funken zu vermeiden, durch die eine 
explosionsfähige Atmosphäre entzündet werden kann, muss 
die mögliche ungewollte Berührung blanker aktiver Teile – 
ausgenommen Teile eigensicherer Stromkreise – verhindert 
werden, z. B. IP-Schutzgrad IP 54 für Gehäuse der Schutzart 
„Erhöhte Sicherheit“.

5.5.2.3.2  Gefährdung durch Körper elektrischer Betriebs-
mittel und fremde leitfähige Teile

(1) Betriebliche und fremde Ströme sind auf Konstruktions-
teilen und Umhüllungen zur Vermeidung von Potentialan-
hebungen durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Dies 
gilt als erfüllt, wenn z. B.

1. bei Vorhandensein eines TN-Systems dieses nur als TN-
S-System genutzt wird,

2. bei Vorhandensein eines TT-Systems in der Zone 1 bzw. 
21 dieses durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung ge-
schützt ist,

3. bei Vorhandensein eines IT-Systems dessen Isolation 
überwacht wird.

(2) Bei der Verwendung einer Schutztrennung darf nur ein 
einziges elektrisches Betriebsmittel an einen Trenntrafo an-
geschlossen sein.

5.5.2.3.3 Schutzmaßnahme Potentialausgleich

Alle leitfähigen Anlagenteile sind in den Potentialausgleich 
einzubeziehen, sofern man mit einer gefährlichen Potential-
verschiebung oder -verschleppung rechnen muss. Auf eine 
ausreichende Dimensionierung der Einrichtungen des Po-
tentialausgleichs hinsichtlich der elektrischen und der me-
chanischen Eigenschaften ist zu achten. Leitfähige Körper 
elektrischer Betriebsmittel sind in der Regel in den Potenti-
alausgleich einzubeziehen. Verbindungen zum Potentialaus-
gleich sind gegen selbsttätiges Lockern zu sichern.

5.5.2.3.4 Elektrische und magnetische Felder

Elektrische Anlagen im Frequenzbereich von 0–9 kHz kön-
nen zu Zündgefahren durch große elektrische oder magneti-
sche Felder führen. Beim Betrieb solcher elektrischen Anla-
gen müssen die Auswirkungen von elektrischen und magne-
tischen Feldern betrachtet und sofern erforderlich auf ein 
ungefährliches Maß beschränkt werden. Sofern dies nicht 
möglich ist, sind geeignete Schirmungsmaßnahmen durch-
zuführen. 

5.5.2.3.5 Ansammlung elektrisch leitfähiger Stäube

Gefährliche Ansammlungen elektrisch leitfähiger Stäube in 
oder an elektrischen Betriebsmitteln sind zu vermeiden, z. B. 
durch erhöhte Staubdichtheit der Betriebsmittel.

5.5.2.4 Elektrische Schutzmaßnahmen

(1) Elektrische Betriebsmittel, Kabel und Leitungen sowie 
deren Verbindungen müssen so ausgewählt und installiert 
werden, dass elektrische, mechanische, thermische und che-
mische Beanspruchungen nicht zu einer Zündgefahr führen.

(2) Drehende elektrische Maschinen müssen gegen Überlast 
auch bei Ausfall eines Außenleiters oder einer Phase ge-
schützt werden, ausgenommen Motoren, die den Anlauf-
strom bei Bemessungsspannung und Bemessungsfrequenz 
dauernd führen können, oder Generatoren, die den Kurz-
schlussstrom dauernd führen können, ohne sich unzulässig 
zu erwärmen.

(3) Transformatoren müssen gegen Überlast geschützt wer-
den, sofern sie nicht dauernd den Sekundär-Kurzschluss-
strom bei Primär-Bemessungsspannung und Bemessungs-
frequenz ohne unzulässige Erwärmung führen können oder 
wenn keine Überlastung durch die angeschlossenen Ver-
braucher zu erwarten ist.

(4) Überstrom- und Erdschluss-Schutzeinrichtungen müs-
sen so ausgelegt werden, dass eine automatische Wiederein-
schaltung vor Beseitigung des Fehlers, der zum Abschalten 
geführt hat, verhindert wird.

5.5.2.5 Freischalten

(1) Für jeden Stromkreis oder jede Stromkreisgruppe müs-
sen geeignete Einrichtungen zum Freischalten vorgesehen 
werden, die alle aktiven Leiter einschließlich Neutralleiter 
erfassen.

(2) Unmittelbar an oder neben jeder Trennvorrichtung muss 
eine Kennzeichnung angebracht werden, die eine eindeutige 
Zuordnung des zugehörigen Stromkreises oder der zugehö-
rigen Stromkreisgruppe gestattet.
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5.5.2.6 Kabel und Leitungen

5.5.2.6.1 Allgemeines

Es sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, die einen Zünd-
quelleneintrag in explosionsgefährdete Bereiche über Brände 
von Kabeln und Leitungen verhindern.

5.5.2.6.2 Aluminiumleiter

Bei der Verwendung von Leitern aus Aluminium müssen da-
für geeignete Klemmen verwendet werden.

5.5.2.6.3 Aderleitungen

Aderleitungen dürfen als spannungsführende Leiter nur in 
Schalttafeln oder -gehäusen verwendet werden. Dies gilt 
auch für Leitungen in eigensicheren Stromkreisen.

5.5.2.6.4 Anschlüsse

Der Anschluss von Kabeln und Leitungen muss den Anfor-
derungen der jeweiligen Zündschutzart genügen. Die Kalt-
fließeigenschaften der Kabel sind dabei zu berücksichtigen.

5.5.2.6.5 Unbenutzte Öffnungen

Unbenutzte Öffnungen für Kabel- und Leitungseinführun-
gen müssen mit Verschlusselementen verschlossen sein, die 
für die betreffende Zündschutzart geeignet sind.

5.5.2.6.6 Verbindungsstellen

Kabel und Leitungen sind in explosionsgefährdeten Berei-
chen, in denen Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung er-
forderlich sind, ohne Unterbrechung zu verlegen. Ist dies 
nicht möglich, sind die Verbindungen in Gehäusen einer der 
Zone entsprechenden Zündschutzart anzuordnen oder sie 
sind durch geeignete Muffen zu sichern.

5.5.2.6.7  Steckdosen in staubexplosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) Um das Eindringen von Staub in dem Fall, dass eine 
Staubschutzkappe unbeabsichtigt fortgelassen wurde, so ge-
ring wie möglich zu halten, müssen Steckdosen so angeord-
net werden, dass die Öffnung nach unten gerichtet ist.

(2) Bei Steckdosen ist zu verhindern, dass während des 
Schließens oder Trennens der Steckverbindung ein Zündfun-
ke entstehen kann, z. B. durch mechanische oder elektrische 
Verriegelungen.

5.5.2.6.8 Schutz mehrdrahtiger Leiterenden

Mehr- oder feindrähtige Leiterenden sind gegen Aufspleißen 
zu schützen. Das Verlöten der Leiterenden zum direkten 
Anschluss ist nicht zulässig.

5.5.2.6.9 Unbenutzte Aderleitungen

Jede unbenutzte Aderleitung in mehradrigen Kabeln muss in 
explosionsgefährdeten Bereichen, in denen Maßnahmen zur 
Zündquellenvermeidung erforderlich sind, am Ende entwe-
der mit Erde verbunden oder durch geeignete Abschlussmit-
tel ausreichend isoliert werden.

5.5.2.6.10  Oberflächentemperatur von Kabeln und  
Leitungen

Bei Kabeln und Leitungen ist die maximal zulässige Oberflä-
chentemperatur der Anlage nach Abschnitt 5.2 zu beachten.

5.5.2.6.11  Anschluss der Bewehrung und Abschirmung von 
Kabeln und Leitungen

Bewehrungen und Abschirmungen müssen in den Potential-
ausgleich eingebunden sein.

5.5.2.6.12  Kabel und Leitungen in Zone 0

Kabel und Leitungen dürfen grundsätzlich nicht durch 
Zone 0 geführt werden. Ist dies nicht möglich, sind Maßnah-
men im Einzelfall festzulegen.

5.5.3  Zusätzliche Anforderungen bei Anwendung der 
Zündschutzart „d“ – druckfeste Kapselung

Bei Zündschutzart „druckfeste Kapselung“ sind Spalte ge-
gen Korrosion und das Eindringen von Wasser zu schützen, 
ohne dass die Spalte dadurch in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden.

5.5.4  Zusätzliche Anforderungen bei Anwendung der 
Zündschutzart „i“ – Eigensicherheit – in Anlagen 
für die Zonen 1, 21, 2 und 221)

5.5.4.1 Betriebsmittel

(1) Für an einen eigensicheren Stromkreis angeschlossene 
zugehörige Betriebsmittel, Kabel und Leitungen, die außer-
halb explosionsgefährdeter Bereiche installiert werden, gel-
ten bezüglich der sicheren elektrischen Installation die glei-
chen Anforderungen wie für den explosionsgefährdeten Be-
reich.

(2) Der Betrieb einfacher elektrischer Betriebsmittel ist zu-
lässig, wenn sie den Anforderungen der Zündschutzarten 
„Eigensicherheit i“ genügen.

(3) Elektrische Betriebsmittel, die an nichteigensichere An-
schlussklemmen eines zugehörigen Betriebsmittels ange-
schlossen sind, dürfen nicht mit einer Speisespannung ver-
sorgt werden, die größer ist, als die auf dem Typenschild des 
zugehörigen Betriebsmittels angegebene Spannung Um. Der 
maximal zu erwartende (prospektive) Kurzschlussstrom der 
Versorgung darf nicht größer als 1.500 A bei max. AC 250 V 
sein.

5.5.4.2 Kabel und Leitungen

5.5.4.2.1 Allgemeines

(1) In eigensicheren Stromkreisen dürfen nur isolierte Kabel 
und Leitungen verwendet werden, deren Prüfspannung zwi-
schen Leiter-Erde, Leiter-Schirmung und Schirmung-Erde 
mindestens AC 500 V oder DC 750 V beträgt.

(2) Der Durchmesser einzelner Leiter im explosionsgefähr-
deten Bereich darf nicht weniger als 0,1 mm betragen. Dies 
gilt auch für die einzelnen Drähte von feindrähtigen Leitern.

(3) Eigensichere Stromkreise sind so zu errichten, dass die 
sichere Trennung von anderen Stromkreisen auch unter an-
zunehmenden Fehlerbedingungen sichergestellt ist.

5.5.4.2.2 Installation von Kabeln und Leitungen

(1) Anlagen mit eigensicheren Stromkreisen müssen so er-
richtet werden, dass deren Eigensicherheit nicht durch äuße-
re elektrische oder magnetische Felder beeinträchtigt wird.

(2) Jede unbenutzte Ader eines mehradrigen Kabels muss 
abweichend von Abschnitt 5.5.2.6.9

1) Installationsanforderungen für Zone 1 und 2 können ohne weiteres auch 
für Zone 21 und 22 angewendet werden.
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1. an beiden Enden entweder ausreichend gegen Erde oder 
von den anderen Adern durch den Einsatz von geeigne-
ten Abschlüssen isoliert sein oder

2. falls andere Stromkreise in dem mehradrigen Kabel eine 
Erdungsverbindung besitzen, z. B. über zugehörige Be-
triebsmittel, an dem Erdungspunkt angeschlossen wer-
den, der zur Erdung aller eigensicheren Stromkreise in 
demselben Kabel verwendet wird. Sie müssen am ande-
ren Ende durch geeignete Abschlüsse ausreichend von 
Erde und gegeneinander isoliert sein.

(3) Aderleitungen von eigensicheren und nichteigensicheren 
Stromkreisen dürfen nicht in derselben Leitung geführt wer-
den.

5.5.4.2.3 Erdung leitender Schirme

Ist eine Schirmung im Kabel oder in der Leitung erforder-
lich, ist der Schirm so zu erden, dass dadurch keine Zünd-
quelle entstehen kann. Dabei ist insbesondere darauf zu ach-
ten, dass die Stromtragfähigkeit der Schirmung nicht über-
schritten werden kann.

5.5.4.2.4 Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

Kabel und Leitungen für eigensichere Stromkreise müssen 
eindeutig gekennzeichnet sein. Falls Mäntel oder Umhüllun-
gen durch eine Farbe gekennzeichnet sind, muss die verwen-
dete Farbe hellblau sein.

5.5.4.2.5  Mehradrige Kabel und Leitungen mit mehr als 
einem eigensicheren Stromkreis

In mehradrigen Leitungen dürfen mehrere eigensichere 
Stromkreise zusammen verlegt sein, wenn eine gegenseitige 
schädliche Beeinflussung so verhindert wird, dass die Eigen-
sicherheit in allen eigensicheren Stromkreisen erhalten 
bleibt. Mehradrige Kabel und Leitungen ohne leitende Schir-
me für die einzelnen Stromkreise müssen zusätzlich zu Ab-
schnitt 5.5.4.2.1 von einem Typ sein, der einer Isolations-
prüfung von wenigstens AC 1.000 V (Effektivwert) oder 
DC 1.500 V standhält, angelegt zwischen einem Bündel, das 
die eine Hälfte der miteinander verbundenen Leitungsadern 
enthält, und einem anderen Bündel, das die andere Hälfte 
der miteinander verbundenen Leitungsadern enthält.

5.5.4.2.6  Fehlerbetrachtungen bei mehradrigen Kabeln  
und Leitungen

Mehradrige Leitungen sind entsprechend der Konstruktion 
der Leitungen bzw. der in ihnen enthaltenen eigensicheren 
Stromkreise hinsichtlich der Möglichkeit fehlerhafter Zu-
sammenschaltungen zu beurteilen.

5.5.4.3 Anschluss eigensicherer Stromkreise

(1) In elektrischen Anlagen mit eigensicheren Stromkreisen 
müssen die Klemmstellen zuverlässig von den nichteigensi-
cheren Stromkreisen getrennt sein, z. B. durch eine Trenn-
platte mit mindestens 50 mm Fadenmaß oder einen Abstand 
von mindestens 50 mm. Die Anschlussklemmen eigensiche-
rer Stromkreise müssen als solche gekennzeichnet sein. Bei 
eigensicheren Klemmstellen müssen die Mindestabstände 
zwischen den blanken leitenden Teilen der an die Anschluss-
klemmen angeschlossenen externen Leiter und geerdeten 
oder anderen nicht spannungsführenden leitfähigen Teilen 
3 mm betragen. Die Abstände zwischen blanken leitenden 
Teilen von Anschlussklemmen getrennter eigensicherer 
Stromkreise müssen mindestens 6 mm zwischen den blanken 

leitenden Teilen von angeschlossenen äußeren Leitern betra-
gen.

(2) Steckverbinder für den Anschluss äußerer eigensicherer 
Stromkreise müssen getrennt von und unverwechselbar mit 
solchen sein, die für nichteigensichere Stromkreise verwen-
det werden.

5.5.4.4 Erdung eigensicherer Stromkreise

Wenn eigensichere Stromkreise geerdet werden sollen, sind 
sie an ein Potentialausgleichssystem anzuschließen, das sich 
über den gesamten Bereich des eigensicheren Stromkreises 
erstreckt. Eine Mehrfacherdung eines eigensicheren Strom-
kreises ist nur unter besonderen Bedingungen zulässig.

5.5.4.5 Nachweis der Eigensicherheit

(1) Sofern keine Systembescheinigung mit Angabe der Para-
meter für den kompletten eigensicheren Stromkreis vorliegt, 
ist bei der Errichtung eigensicherer Stromkreise die Zusam-
menschaltung der Geräte einschließlich Kabel und Leitun-
gen dahingehend zu beurteilen, ob die Anforderungen der 
Zündschutzart „Eigensicherheit“ erfüllt sind. Bei zwei oder 
mehreren zusammengeschalteten eigensicheren Stromkrei-
sen ist entsprechend zu verfahren. Die maximal zulässige 
Oberflächentemperatur nach Abschnitt 5.2 darf nicht über-
schritten werden.

(2) Der Nachweis der Eigensicherheit ist zu dokumentieren.

5.5.4.6 Kabel- und Leitungseinführungen

Anschlusskästen für die Zündschutzart „i“ müssen der 
Schutzklasse IP 54, in trockenen und sauberen Räumen der 
Schutzklasse IP 20, entsprechen.

5.5.5  Zusätzliche Anforderungen bei Anwendung der 
Zündschutzart „i“ – Eigensicherheit – in Anlagen 
für die Zonen 0 und 20

(1) Eigensichere Stromkreise müssen nach Abschnitt 5.5.4 
installiert sein; abweichend oder ergänzend gelten die fol-
genden speziellen Anforderungen.

(2) Wenn die Erdung des Stromkreises aus Funktionsgrün-
den erforderlich ist, muss die Erdverbindung außerhalb der 
Zone 0 angeschlossen sein, jedoch so nah wie möglich am 
Zone-0-Betriebsmittel. Eine mehrfache Erdung des Strom-
kreises ist nicht zulässig.

(3) Wenn mit Überspannungen in Zone 0 zu rechnen ist, 
sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

(4) Das Kabel oder die Leitung zwischen dem eigensicheren 
elektrischen Betriebsmittel in Zone 0 und der Überspan-
nungsschutzeinrichtung muss so errichtet werden, dass es 
gegen Einflüsse durch Blitzschlag geschützt ist. 

(5) Die vorstehend genannten Maßnahmen für Zone 0 kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen auch für Zone 20 
angewendet werden.

5.6  Elektrische Ausgleichsströme, kathodischer  
Korrosionsschutz

5.6.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Zündfähige elektrische Funken sowie zündfähige Er-
wärmung von Stromwegen durch elektrische Ausgleichs-
ströme oder kathodischen Korrosionsschutz sind entspre-
chend den nachstehenden Anforderungen zu vermeiden.
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(2) In elektrischen Anlagen oder anderen leitfähigen An-
lagenteilen können zeitweise oder dauernd Ausgleichsströ-
me (auch Streu- oder Leckströme genannt) fließen:

1. als Rückströme zu Stromerzeugungsanlagen (insbeson-
dere im Bereich von elektrischen Bahnen, großen 
Schweißanlagen und Anlagen mit kathodischem Korro-
sionsschutz), wenn z. B. im Erdreich verlegte elektrisch 
leitfähige Anlagenteile wie Schienen, Rohre und Kabel-
mäntel den Widerstand dieses Rückstromweges verrin-
gern,

2. infolge von Körper- oder Erdschluss bei Fehlern in elek-
trischen Anlagen,

3. infolge von Induktion, z. B. in der Nähe von elektrischen 
Anlagen mit großen Stromstärken oder hohen Frequen-
zen (siehe Abschnitt 5.9) und

4. infolge von Blitzschlag (siehe Abschnitt 5.8).

(3) Werden derartige Anlagenteile getrennt, verbunden oder 
überbrückt, kann – selbst bei geringen Potentialdifferenzen 
– durch elektrische Funken explosionsfähige Atmosphäre 
entzündet werden. Ferner sind Entzündungen durch Erwär-
mung dieser Stromwege möglich (siehe Abschnitt 5.2).

5.6.2 Schutzmaßnahmen bei Ausgleichsströmen

5.6.2.1  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) Alle leitenden Anlagenteile sind in den Potentialaus-
gleich einzubeziehen, sofern man mit einer gefährlichen Po-
tentialverschiebung rechnen muss. Hierzu gehören auch 
ortsveränderliche Anlagenteile.

(2) Der Potentialausgleichsleiter muss einen ausreichenden 
Querschnitt aufweisen und gegen mechanische Belastungen 
geschützt verlegt sein.

(3) Vor dem Öffnen und Schließen der Verbindungen von 
leitfähigen Anlagenteilen, z. B. beim Ausbau von Armaturen 
und Rohrteilen, sind Überbrückungen durch Verbindungs-
leitungen mit ausreichendem Querschnitt erforderlich.

(4) Verbindungen zu ortsveränderlichen Anlagenteilen 
müssen entweder

a) in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich oder

b) mit einer Verbindung, die den Zonenanforderungen des 
Einsatzortes entsprechen oder

c) nach einem dokumentierten Verfahren, mit dem das Risi-
ko der Funkenbildung auf ein annehmbares Maß verrin-
gert wird,

hergestellt werden.

(5) Potentialausgleichsverbindungen müssen gegen Selbst-
lockern gesichert werden.

5.6.2.2 Schutzmaßnahmen für Zone 2 und 22

In den Zonen 2 und 22 kann in der Regel auf einen zusätzli-
chen Potentialausgleich verzichtet werden, es sei denn, 
Lichtbögen oder Funken, die von Ausgleichsströmen her-
rühren, treten im Normalbetrieb auf.

5.6.3  Schutzmaßnahmen für kathodisch geschützte 
Anlagen

5.6.3.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen

Kathodisch geschützte Metallteile, die sich in explosionsge-
fährdeten Bereichen befinden, sind aktive fremde leitfähige 
Teile, die im Regelfall nicht in den Potentialausgleich einbe-
zogen werden können (Ausnahme: Lokale Kathodische 
Korrosionsschutzanlagen LKS). Sie sind dauerhaft gegen zu-
fälliges Überbrücken zu isolieren. Isolierkupplungen und 
Isolierflansche sind nach Möglichkeit außerhalb des explosi-
onsgefährdeten Bereiches, in denen Maßnahmen zur Zünd-
quellenvermeidung erforderlich sind, anzuordnen. Ist dies 
nicht möglich, müssen sie außer in der Zone 2 und 22 durch 
explosionsgeschützte Funkenstrecken geeigneter Ansprech-
spannung gegen Durch- und Überschlag gesichert werden, 
wenn mit gefährlichen Überspannungen zu rechnen ist.

5.6.3.2 Schutzmaßnahmen für die Zonen 0, 20, 1und 21

(1) Wenn elektrische Einrichtungen innerhalb von katho-
disch geschützten Anlagenteilen (Behälter, Rohrleitungen 
etc.) mit äußeren Anoden (KKS) von außen mit Anschluss-
leitungen versehen sind, muss ein ungeerdeter Potentialaus-
gleich zwischen allen Leitungen untereinander und gegen 
die kathodisch geschützte Wandung über blitzstromtragfä-
hige Überspannungsschutzgeräte in der unmittelbaren Nähe 
der Zone, aber möglichst außerhalb derselben durchgeführt 
werden.

(2) Der Überspannungsschutz ist auf die Isolationsfestigkeit 
der Leitung und der Geräte im explosionsgefährdeten Be-
reich abzustimmen. Der Installationsort muss gegen direkte 
Blitzeinschläge geschützt sein.

(3) Der ungeerdete Potentialausgleichsleiter muss einen aus-
reichenden Querschnitt aufweisen und gegen Beschädigun-
gen geschützt verlegt sein.

(4) Die gefährliche Einkopplung von elektrischen, magneti-
schen oder elektromagnetischen Feldern ist zu verhindern.

(5) Werden leitfähige Anlagenteile in die Zonen eingebracht, 
z. B. Lüftungs- und Saugrohre in Tanks, so sind sie vorher in 
den Potentialausgleich einzubeziehen.

(6) In Zone 0 und 20 darf für Metallteile kein innerer katho-
discher Schutz (IKS) vorgesehen werden. Abweichend von 
Satz 1 ist IKS zulässig, wenn durch Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass

1. die Anoden während des Schutzanlagenbetriebes dauer-
haft unter Flüssigkeit gehalten werden oder

2. eine Unterschreitung eines Mindestflüssigkeitsspiegels 
zur Abschaltung der IKS- Anlage und zur Herstellung 
der Potentialgleichheit zwischen Anoden und Schutzob-
jekt führt.

Abhängig vom Elektrolyten besteht die Möglichkeit der 
Wasserstofffreisetzung. (IKS dient zum Schutz der inneren 
Oberflächen (z. B. Behälter) und besteht aus einer geeigneten 
Stromquelle und einer im Elektrolyten im Inneren isoliert 
aufgestellten Anode. Die Kathode wird durch die zu schüt-
zenden Oberfläche gebildet.)

5.6.3.3 Schutzmaßnahmen für Zonen 2 und 22

In den Zonen 2 und 22 kann auf zusätzliche Schutzmaßnah-
men des Abschnittes 5.6.3.2 verzichtet werden. 
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5.7 Statische Elektrizität

Entladungen statischer Elektrizität müssen vermieden wer-
den, soweit sie wirksame Zündquellen sein können. Für die 
Beurteilung und die Vermeidung von Zündgefahren infolge 
elektrostatischer Aufladungen in explosionsgefährdeten Be-
reichen und für die Auswahl und Durchführung von Schutz-
maßnahmen zum Vermeiden dieser Gefahren gilt TRGS 727.

5.8 Blitzschlag

5.8.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Ein Blitzschlag ist eine elektrische Entladung zwischen 
Wolke und Erde. Bei dieser Form der Entladung treten am 
Einschlagpunkt sehr hohe Stromdichten auf. Die hohen 
Ströme führen zu Erwärmungen und Potentialverschiebun-
gen entlang der Ableitung. Der Blitzstrom hat elektromag-
netische Auswirkungen. Dies können sein galvanische, in-
duktive oder kapazitive Kopplung, leitungsgeführte Stoß-
wellen und elektromagnetische Impulsfelder. 

(2) Ein Blitzschlag kann sowohl durch einen direkten Ein-
schlag, aber auch durch die Auswirkungen eines Einschlags 
in größerer Entfernung explosionsfähige Atmosphäre ent-
zünden.

(3) Verläuft der Blitzkanal durch eine explosionsfähige At-
mosphäre, wird diese unmittelbar entzündet. Durch die ho-
hen Ströme entlang des Blitzstromweges kann es zur Erwär-
mung der blitzstromführenden Anlagenteile oder Sprühent-
ladungen kommen. 

(4) Aufgrund von Potentialdifferenzen zu angrenzenden 
Anlagenteilen sind Funkenentladungen oder Überschläge 
möglich.

(5) In Metallteilen in der Umgebung der Ableitwege kommt 
es aufgrund kapazitiver und induktiver Kopplung zu Strö-
men und Potenzialverschiebungen.

(6) Die Auswirkungen von Blitzeinschlägen, die in großer 
Entfernung in Versorgungsleitungen (Kabel und Rohrlei-
tungen) erfolgen, sind zu berücksichtigen, soweit sie Rück-
wirkungen auf den explosionsgefährdeten Bereich haben. 

(7) In der Gefährdungsbeurteilung müssen Zündgefahren 
durch Blitzschlag für explosionsgefährdete Bereiche in ihrer 
Gesamtheit bewertet werden.

5.8.2  Schutzmaßnahmen gegen Blitzschlag in explosi-
onsgefährdeten Bereichen, in denen Maßnahmen 
zur Zündquellenvermeidung erforderlich sind

(1) Blitzschutzmaßnahmen sind bei nur seltenem und 
 kurzfristigem Auftreten eines explosionsfähigen Gemischs 
(Zone 2/22) nicht erforderlich, da die Wahrscheinlichkeit für 
das Zusammentreffen eines Blitzes mit dem Auftreten von 
gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre als vernachläs-
sigbar angesehen werden kann.

(2) Fang- und Ableiteinrichtungen dürfen in und durch Be-
reiche der Zone 2 oder Zone 22 führen.

(3) Der Blitzeinschlag in explosionsgefährdete Bereichen 
der Zone 1/21 bzw. Zone 0/20 oder vergleichbar ist zu ver-
hindern, da es sonst zu einer Entzündung der explosionsfä-
higen Atmosphäre kommt. 

(4) Zur Vermeidung von Zündgefahren durch Blitzein-
schlag können auch organisatorische Maßnahmen, z. B. Ein-
satz von Gewitterwarnsystemen bei Instandsetzungsarbei-
ten, zur Anwendung kommen.

(5) Ableitwege des Blitzes müssen so ausgeführt werden, 
dass ihre Erwärmung oder zündfähige Funken nicht zur 
Zündquelle der gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre 
werden können. Dazu sind Anschlüsse und Verbindungen 
mit Rohrleitungen so auszubilden, dass beim Blitzstrom-
durchgang keine Funken bzw. unzulässig hohe Erwärmun-
gen zu erwarten sind. Geeignete Anschlüsse an Rohrleitun-
gen sind angeschweißte Fahnen, Bolzen, Gewindebohrun-
gen in den Flanschen zur Aufnahme von Schrauben oder 
Rohrschellen. Diese Verbindungsstellen müssen so dimensi-
oniert werden, dass sie blitzstromtragfähig sind.

(6) Bei einer Mindestwanddicke von 4 mm (Stahl) oder 
7 mm (Aluminium) von Behältern, Kuppeln zum Witte-
rungsschutz und Rohrleitungen wird eine heiße Oberfläche 
als wirksame Zündquelle im Fall eines Blitzeinschlags nicht 
unterstellt. Darüber hinaus gelten derartige Bauteile auch als 
blitzstromtragfähig.

(7) Bei der Ableitung von Blitzströmen sollen insbesondere 
in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und 0/20 
Überschläge vermieden werden. Um dieses zu erreichen 
müssen die Ableitungswege einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand zu allen Anlagenteilen haben, die nicht über ei-
nen blitzstromtragfähigen Potentialausgleich oder Über-
spannungsschutzorgane mit dem Ableitungsweg verbunden 
sind. Die zugehörigen Leitungsverbindungen, müssen die 
Anforderungen von Abschnitt 5.8.2 Absatz 5 erfüllen.

(8) Sofern die Gefährdungsbeurteilung nicht zu abweichen-
den Ergebnissen führt, sind die Maßnahmen mindestens so 
zu treffen, dass eine Blitzkugel mit einem Radius von 30 m 
und ein Scheitelwert des Blitzstroms von 150 kA beherrscht 
wird. 

(9) Blitzschutzmaßnahmen dürfen durch ihre Wirkung 
bzw. Konfiguration andere Schutzmaßnahmen, z. B. katho-
dischen Korrosionsschutz, nicht beeinträchtigen.

(10) Hinsichtlich Blitzschutzmaßnahmen an ortsfesten Be-
hältern und Füll- und Entleerstellen wird auf TRGS 509, 
hinsichtlich der Blitzschutzmaßnahmen an Betankungsanla-
gen auf TRBS 3151/TRGS 751 verwiesen.

5.9  Elektromagnetische Felder im Bereich der 
 Frequenzen von 9 x 103 Hz bis 3 x 1011 Hz

5.9.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Elektromagnetische Felder gehen von allen Anlagen aus, 
die hochfrequente elektrische Energie erzeugen und benut-
zen (Hochfrequenzanlagen). Dazu gehören beispielsweise 
Funksender, z. B. für Mobil- oder CB-Funk, oder medizini-
sche, wissenschaftliche und industrielle Hochfrequenzgene-
ratoren zum Erwärmen, Trocknen, Härten und zum Schwei-
ßen oder Schneiden.

(2) Sämtliche im Strahlungsfeld befindlichen leitfähigen Tei-
le wirken als Empfangsantenne, so genanntes Empfangsge-
bilde. Bei ausreichender Stärke des Feldes und genügender 
Größe des Empfangsgebildes kann eine explosionsfähige At-
mosphäre entzündet werden. Dies kann beispielsweise da-
durch geschehen, dass die empfangene Hochfrequenzleis-
tung dünne Drähte zum Glühen bringt oder dass bei Kon-
takt bzw. Unterbrechung leitfähiger Teile Funken erzeugt 
werden. Bei besonders starken elektromagnetischen Feldern, 
wie in der unmittelbaren Nähe von Hochfrequenzgenerato-
ren hoher Leistung, können sich sogar nicht leitfähige Mate-
rialien stark erwärmen und zur Zündquelle werden. Die 
vom Empfangsgebilde aufgenommene Energie, die zur Zün-
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dung führen kann, ist bei gegebener Frequenz und Sende-
leistung in erster Linie abhängig vom Abstand Strahler – 
Empfangsgebilde und den Abmessungen des Empfangsge-
bildes.

5.9.2  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) Durch Begrenzung der eingesetzten Sendeleistung bzw. 
Strahlungsleistung sind Funkenbildungen innerhalb des ex-
plosionsgefährdeten Bereiches entsprechend den nachste-
henden Anforderungen für die entsprechenden Zonen zu 
vermeiden.

(2) Wenn sich die strahlungserzeugende Quelle (Sender 
oder Antenne) außerhalb des explosionsgefährdeten Berei-
ches befindet, ist das Vermeiden der Bildung wirksamer 
Zündquellen durch Einhaltung eines ausreichenden Sicher-
heitsabstandes zu erreichen.

(3) Als allgemeine Schutzmaßnahme gegen die Zündwir-
kung unbeabsichtigt einwirkender elektromagnetischer Fel-
der ist nach allen Richtungen ein Sicherheitsabstand zwi-
schen Sendeantenne und einem sich im explosionsgefährde-
ten Bereich befindlichen Empfangsgebilde zu beachten. Bei 
Sendeantennen mit Richtcharakteristik ist zu beachten, dass 
der Sicherheitsabstand richtungsabhängig sein kann. Der Si-
cherheitsabstand kann durch Berechnung oder Messung er-
mittelt werden. Kann ein ausreichender Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten werden, sind geeignete sender- oder emp-
fangsseitige Schutzmaßnahmen festzulegen.

(4) Die Zeit bis zum Einsetzen der selbständigen Flammen-
ausbreitung ist die Zündinduktionszeit. Sie ist für verschie-
dene Stoffe unterschiedlich. In zündwilligster Zusammen-
setzung mit Luft beträgt die Zündinduktionszeit für Wasser-
stoff etwa 20 μs, für Propan und Ethylen etwa 100 μs. Die 
während der Zündinduktionszeit eingespeiste Energie kann 
praktisch als voll zündwirksam betrachtet werden. Eine spä-
tere Energiezufuhr kann nicht mehr voll zündwirksam wer-
den, da die für die Entzündung zur Verfügung stehende 
Energie bereits durch eintretende Wärmeverluste an das um-
gebende Gas gemindert wird. Bei kontinuierlicher Energie-
zufuhr stellt sich schließlich ein Zustand ein, bei dem sich 
Energiezufuhr und Verluste an die Umgebung die Waage 
halten. In diesem Fall ist die dem Funken zugeführte elektri-
sche Leistung maßgeblich für die Entzündung. Bei einer ein-
maligen Energiezufuhr in Form eines kurzzeitigen Impulses, 
bei der die Impulsdauer kleiner als die Zündinduktionszeit 
des Gemisches ist, ist jedoch die im Impuls enthaltene Ener-
gie als die maßgebliche Größe für die Entzündung anzuse-
hen.

(5) Für direkte Einwirkung des Strahlungsfeldes einer kon-
tinuierlichen Hochfrequenzquelle mit einem Frequenzbe-
reich von 9 x 103 Hz bis 3 x 1010 Hz auf eine explosionsfähige 
Atmosphäre der Zonen 1 und 2 gilt in Abhängigkeit von der 
Explosionsgruppe, dass bei einer eingestrahlten Spitzenleis-
tung von nicht mehr als

1. 2 W bei Explosionsgruppe IIC, gemittelt über 20 μs

2. 3,5 W bei Explosionsgruppe IIB, gemittelt über 80 μs und

3. 6 W bei Explosionsgruppe IIA, gemittelt über 100 μs

eine Zündgefahr nicht zu erwarten ist. In der Zone 0 dürfen 
80 % dieser Leistungen nicht überschritten werden. Sollte 
kontinuierliche elektromagnetische Strahlung im Frequenz-

bereich von 3 x 1010 Hz bis 3 x 1011 Hz nicht zu vermeiden 
sein, ist die Zündgefahr im Einzelfall zu bewerten.

(6) Bei explosionsfähigen Staub/Luft-Gemischen der Zo-
nen 21 und 22 darf eine Leistung von maximal 6 W einge-
strahlt werden, wenn dabei die Mindestzündenergie des ex-
plosionsfähigen Staub-/Luft-Gemisches größer oder gleich 
1 mJ beträgt. In der Zone 20 dürfen 80 % dieser Leistung 
nicht überschritten werden. Die allgemeine Betriebserlaub-
nis, das Funkschutzzeichen des VDE, die Angabe des Funk-
entstörgrades oder die CE-Kennzeichnung nach EMV-
Richtlinie enthalten keine Aussagen darüber, ob durch das 
Gerät oder sein Strahlungsfeld eine Zündgefahr besteht.

(7) Für gepulste elektromagnetische Felder mit einem Fre-
quenzbereich von 9 x 103 Hz bis 3 x 1010 Hz, z. B. Radar, bei 
denen die Impulsdauer kürzer als die Hälfte der Zündinduk-
tionszeit, die Zeitspanne zwischen zwei aufeinander folgen-
den Impulsen jedoch länger als die dreifache Zündindukti-
onszeit ist, stellt die dem Einzelimpuls entnehmbare Energie 
ein geeigneteres Zündkriterium dar. Unter diesen Bedingun-
gen ist eine Entzündung durch eine gepulste Hochfrequenz-
Entladung nicht zu erwarten, wenn die dem Empfangsgebil-
de maximal entnehmbare Energie des Einzelimpulses die in 
Tabelle 3 angegebenen Zündgrenzwerte nicht überschreitet. 
Die Mittelung hat sich über die Zeitspannen der angegebe-
nen Zündinduktionszeiten zu erstrecken.

Tabelle 3: Maximal entnehmbare Energie und Zündgrenz-
werte

Explosionsgruppe Zündgrenzwert der 
Energie des Einzelimpulses

IIA 950 μJ

IIB 250 μJ

IIC 50 μJ

Bei der Auswahl und Anwendung von Schutzmaßnahmen 
werden in der Regel Stäube mit einer Mindestzündenergie 
unter 3 mJ bezüglich ihres Entzündungsverhaltens mit Gas/
Luftgemischen gleichgesetzt.

Wenn gepulste elektromagnetische Strahlung im Frequenz-
bereich von 3 x 1010 Hz bis 3 x 1011 Hz nicht zu vermeiden 
ist, ist die Zündgefahr im Einzelfall zu bewerten.

5.10  Elektromagnetische Strahlung im Bereich der 
Frequenzen von 3 x 1011 Hz bis 3 x 1015 Hz bzw. 
Wellenlängen von 1000 µm bis 0,1 µm  
(optischer Spektralbereich)

5.10.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Strahlung im optischen Spektralbereich, die eine wirksa-
me Zündquelle bilden kann, ist entsprechend den nachste-
henden Anforderungen für die entsprechenden Zonen zu 
vermeiden. Strahlung im optischen Spektralbereich kann – 
insbesondere bei Fokussierung – durch Absorption in ex-
plosionsfähiger Atmosphäre oder an festen Oberflächen zur 
Zündquelle werden. In hybrider explosionsfähiger Atmo-
sphäre, in der sowohl die gasförmige Komponente als auch 
der Staub allein nicht zündfähig ist, können durch optische 
Strahlung aufgeheizte Staubpartikel zur Zündung des Gases 
in dieser Atmosphäre führen.

(2) Sonnenlicht kann eine Zündung auslösen, wenn Gegen-
stände eine Bündelung der Strahlung herbeiführen, z. B. ge-
füllte Spritzflasche, Hohlspiegel.
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(3) Die Strahlung von Blitzlichtquellen wird unter Umstän-
den durch Staubpartikel so stark absorbiert, dass diese Parti-
kel zur Zündquelle für explosionsfähige Atmosphäre oder 
für Staubablagerungen werden.

(4) Bei Laserstrahlung kann auch in großer Entfernung 
noch die Energie- bzw. Leistungsdichte selbst des unfokus-
sierten Strahles so groß sein, dass Zündung möglich ist. Die 
Erwärmung entsteht auch hier hauptsächlich beim Auftref-
fen des Laserstrahles auf eine Festkörperoberfläche oder bei 
Absorption an Staubpartikeln in der Atmosphäre oder an 
verschmutzten lichtdurchlässigen Teilen; ferner kann die 
Übereinstimmung von Absorptionsbanden des Gases mit 
der Laserwellenlänge Zündursache sein.

(5) Es ist zu beachten, dass auch die Strahlung erzeugenden 
Arbeitsmittel selbst, z. B. Lampen, Lichtbogen, Laser, Zünd-
quellen im Sinne der Abschnitte 5.2 oder 5.5 sein können.

5.10.2  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) Einrichtungen, die durch Resonanzabsorption eine Zün-
dung bewirken können, sind nicht zulässig.

(2) Die Energie eines Strahlungsimpulses oder die Leistung 
bzw. Bestrahlungsstärke einer Dauerstrahlung ist so zu be-
grenzen, dass sie die gefährliche explosionsfähige Atmo-
sphäre nicht entzünden kann.

(3) Beispielsweise sind die folgenden Strahlungsleistungen 
nicht als Zündquelle anzusehen, wenn angenommen wird, 
dass die Strahlung an einem Festkörper vollkommen absor-
biert und in eine Erwärmung umgesetzt und so eine heiße 
Oberfläche erzeugt wird. Die in Tabelle 4 genannten Werte 
sind Vereinfachungen mit großem Sicherheitsabstand. Bei 
geringerer Absorption oder guter Wärmeableitung an die 
Umgebung oder aber auch bei fehlendem Absorber sind 
auch höhere Leistungen ohne Entzündungen möglich.

Tabelle 4: Beispiele für sichere Strahlungsleistungen für Dauerstrahlung

Explosionsgruppe I IIA IIA IIB IIC IIC

Temperaturklasse T1–T3 T4 T1–T4 T1–T4 T5–T6

Leistung in mW 150 150 35 35 35 15

Bestrahlungsstärke in mW/mm2  
(bei Flächen < 400 mm2) 20*) 20*) 5 5 5 5

*)  Bei Flächen >30 mm2 gilt der 5 mW/mm2-Grenzwert, wenn sich brennbares Material, z. B. Kohlenstaub, im Strahl befinden kann.

(4) Alternativ ist die Strahlung so einzuschließen, dass

1. jegliches Entweichen von Strahlung, die gefährliche ex-
plosionsfähige Atmosphäre zünden könnte, aus der Um-
schließung in den gefährdeten Bereich sicher verhindert 
wird und keine durch die Strahlung erhitzten Oberflä-
chen auftreten, an denen sich gefährliche explosionsfähi-
ge Atmosphäre außerhalb der Umschließung entzünden 
könnte und

2. die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nicht in die 
Umschließung eindringen kann oder eine im Innern der 
Umschließung auftretende Explosion nicht in den ge-
fährdeten Bereich übergreifen kann.

(5) In den Zonen 2 und 22 müssen die Bedingungen gemäß 
der Absätze 2 bis 4 bei Normalbetrieb gewährleistet sein, in 
den Zonen 1 und 21 auch bei selten eintretenden Situationen, 
z. B. Betriebsstörungen, und in den Zonen 0 und 20 sogar bei 
sehr selten eintretenden Situationen, z. B. bei seltenen Be-
triebsstörungen.

5.11 Ionisierende Strahlung

5.11.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Ionisierende Strahlung, die eine wirksame Zündquelle 
sein kann, ist in ausreichendem Maße zu vermeiden. Eine 
Gefährdung durch ionisierende Strahlung liegt dann vor, 
wenn die z. B. durch

1. kurzwellige UV-Strahler,

2. Röntgenröhren,

3. kurzwellige Laser,

4. radioaktive Stoffe,

5. Beschleuniger oder

6. Kernreaktoren

erzeugte Strahlung gefährliche explosionsfähige Atmosphä-
re (insbesondere gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
mit Staubpartikeln) infolge der Energieabsorption entzün-
den kann. In hybrider explosionsfähiger Atmosphäre, in der 
sowohl die gasförmige Komponente als auch der Staub allein 
nicht zündfähig ist, können durch ionisierende Strahlung 
aufgeheizte Staubpartikel zur Zündung des Gases in dieser 
Atmosphäre führen.

(2) Darüber hinaus kann sich auch eine radioaktive Quelle 
selbst durch Eigenabsorption von Strahlungsenergie so hoch 
erwärmen, dass die Zündtemperatur umgebender gefährli-
cher explosionsfähiger Atmosphäre überschritten wird.

(3) Unter Einwirkung ionisierender Strahlung können 
durch Radiolyse und chemische Zersetzung oder Umwand-
lung, insbesondere bei Bildung sehr reaktionsfähiger Radi-
kale, explosionsfähige Stoffe und Gemische erzeugt und da-
mit weitere Explosionsgefahren geschaffen werden.

(4) Grenzwerte, unterhalb derer keine Schutzmaßnahmen 
erforderlich sind:

1. In allen Zonen sind gasdicht umschlossene radioaktive 
Stoffe mit Aktivitäten bis 4 x 1010 Bq zulässig. Bei Ge-
währleistung hinreichender Wärmeableitung können die-
se Werte auch überschritten werden. In Zweifelsfällen ist 
die zulässige Grenze der Aktivität festzulegen. Die Io-
nendosisleistung bei Bestrahlungseinrichtungen darf 
3 mA/kg (etwa 400 Gy/h) nicht überschreiten.

2. Die zulässigen Mengen radioaktiver Stoffe sowie die zu-
lässige Bestrahlungsstärke (Dosisleistung) sind im Ein-
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zelnen festzulegen, sofern die angegebenen Werte über-
schritten werden können. Bei der zerstörungsfreien 
Werkstoffprüfung mit den vielfach benutzten Iridi-
um-192- und Selen-75-Quellen können Aktivitäten bis 
zur Größenordnung von 1012 Bq ohne besondere Be-
rücksichtigung der Wärmeableitungsbedingungen als un-
bedenklich angesehen werden.

5.11.2  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) In allen Zonen sind Arbeitsmittel zulässig, die ionisie-
rende Strahlung, UV-Strahlung oder Laserstrahlung erzeu-
gen, wenn

1. die Energie eines Strahlungsimpulses oder der Energie-
fluss (Leistung) einer Dauerstrahlung so gering ist, dass 
sie die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nicht 
zünden kann oder

2. die Strahlung so eingeschlossen wird, dass

 a)  jegliches Austreten von Strahlung, die gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre zünden könnte, aus 
der Umschließung in den gefährdeten Bereich si-
cher verhindert wird und dass keine durch die 
Strahlung erhitzten Oberflächen auftreten, an de-
nen sich gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
außerhalb der Umschließung entzünden könnte 
und

 b)  die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nicht 
in die Umschließung eindringen oder eine im In-
nern der Umschließung auftretende Explosion 
nicht in den gefährdeten Bereich übergreifen kann.

(2) In den Zonen 2 und 22 müssen obige Bedingungen bei 
Normalbetrieb gewährleistet sein, in den Zonen 1 und 21 
auch bei selten eintretenden Situationen, z. B. Betriebsstö-
rungen, und in den Zonen 0 und 20 sogar bei sehr selten ein-
tretenden Situationen, z. B. bei seltenen Betriebsstörungen.

5.12 Ultraschall

5.12.1 Allgemeine Hinweise

(1) Bei Anwendung von Ultraschall werden große Anteile 
der vom Schallwandler abgegebenen Energie von festen oder 
flüssigen Stoffen absorbiert. Im beschallten Stoff tritt dabei 
infolge innerer Reibung eine Erwärmung auf, die in Extrem-
fällen bis über die Zündtemperatur führen kann. In hybrider 
explosionsfähiger Atmosphäre, in der sowohl die gasförmige 
Komponente als auch der Staub allein nicht zündfähig ist, 
können durch Ultraschall aufgeheizte Staubpartikel zur 
Zündung des Gases in dieser Atmosphäre führen.

(2) Ultraschall mit einer Frequenz bis 10 MHz kann unab-
hängig von der Art der explosionsfähigen Atmosphäre nur 
indirekt mit Hilfe eines schallabsorbierenden Körpers zünd-
wirksam werden. Die direkt durch die explosionsfähige At-
mosphäre absorbierte Ultraschallleistung ist bei solchen Fre-
quenzen nicht zündwirksam.

(3) Leicht entflammbare schallabsorbierende Materialien, 
z. B. Watte in Luft, sind unabhängig von der Art der explosi-
onsfähigen Atmosphäre in starken Ultraschallfeldern grund-
sätzlich zu vermeiden, da sie in Brand geraten können und 
auf diese Weise zündwirksam werden können.

(4) In allen Zonen sind Ultraschallwellen mit einer Fre-
quenz über 10 MHz unzulässig, es sei denn, es wird nachge-
wiesen, dass im gegebenen Fall keine Entzündungsgefahr 
besteht, weil keine Absorption durch Molekularresonanz 
auftritt.

5.12.2  Zündwirksamkeit von Ultraschall gegenüber 
Partikeln und Staub-Luft Gemischen

(1) Ultraschall kann gegenüber explosionsfähigen Atmo-
sphären von Stäuben nicht zündwirksam werden, wenn der 
Schalldruckpegel im ganzen Schallfeld 170 dB (resp. 20 µPa) 
nicht überschreitet, da dann keine kritischen Temperaturen 
am Absorber erreicht werden können. In diesem Grenzwert 
ist ein Sicherheitsabstand von 6 dB enthalten, der einer Hal-
bierung des Schalldruckpegels entspricht. Dabei ist eine 
Messunsicherheit von 2 dB (einfache Messunsicherheit k=1) 
berücksichtigt und ein Absorptionsgrad des Zielkörpers von 
100 % bei 5 kHz.

(2) Kann der Grenzwert nicht eingehalten werden, ist zu 
verhindern, dass ortsfeste, schallabsorbierende Körper, wie 
insbesondere faserige Stoffe oder offenporige Schaumstoffe, 
Beschallungszeiten größer als 1 s ausgesetzt werden.

(3) Der Grenzwert von 170 dB (resp. 20 µPa) kann auch für 
explosionsfähige Atmosphären von Gasen und Dämpfen an-
gewendet werden, da auch für diese keine zündwirksamen 
Temperaturen am Absorber erreicht werden können.

5.12.3  Zündwirksamkeit von Ultraschall an der Flüssig-
keitsoberfläche

(1) Ultraschall kann gegenüber explosionsfähigen Atmo-
sphären oberhalb einer Flüssigkeitsoberfläche nicht zünd-
wirksam werden, wenn die Schallintensität an der Flüssig-
keitsoberfläche 400 mW/mm2 nicht überschreitet, da dann 
an Schallabsorbern, die die Flüssigkeitsoberfläche durch-
dringen, keine kritischen Temperaturen erreicht werden 
können. Der Grenzwert ist repräsentativ für alle Gase und 
Dämpfe, einschließlich Schwefelkohlenstoff.

(2) Das Einhalten des Intensitätsgrenzwertes kann durch 
das nachfolgend beschriebene Verfahren nachgewiesen wer-
den.

1. Für einzelne Ultraschallquellen,

 a)  deren Durchmesser größer oder gleich der Schall-
wellenlänge in der Flüssigkeit ist, darf die akusti-
sche Ausgangsleistung dieser Quelle bezogen auf 
das Quadrat der Schallwellenlänge in der Flüssig-
keit den Grenzwert nicht überschreiten (Abbil-
dung 1 Fall 1). Es ist hinreichend, wenn die Bedin-
gung für die elektrische Eingangsleistung der 
Quelle erfüllt ist.

 b)  deren Durchmesser kleiner als die Schallwellenlän-
ge in der Flüssigkeit ist, darf die akustische Aus-
gangsleistung dieser Quelle bezogen auf deren ab-
strahlende Fläche den Grenzwert nicht überschrei-
ten (Abbildung 1 Fall 2).

2. Für Anordnungen aus mehreren Ultraschallquellen,

 a)  bei denen es zu einer additiven Überlagerung der 
Schallfeldmaxima im Fernfeld der Ultraschallquel-
len kommen kann, darf auch die Summe der nach a. 
berechneten Intensitäten der sich überlagernden 
Quellen den Grenzwert nicht überschreiten (Ab-
bildung 2 Fall 3).
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 b)  bei denen sich die Schallfeldmaxima der einzelnen 
Quellen im Fernfeld nicht mehr additiv überlagern 
können (Abbildung 2 Fall 4), ist die Bewertung für 
die einzelnen Quellen nach a. hinreichend.

Abbildung 1: Fallunterscheidung bezüglich der Schallquellenabmessung gegenüber der
Wellenlänge

Abbildung 1: Fallunterscheidung bezüglich der Schallquellenabmessung gegenüber der Wellenlänge

Abbildung 2: Fall 3: Additive Überlagerung von Quellen und Fall 4: Fehlende Überlagerung
im Fernfeld

3. Überschreiten die nach Nummer 1 oder 2 berechneten Intensitäten den genannten
Grenzwert, kann das Einhalten des Grenzwertes alternativ durch Bestimmung des
Schalldruckmaximums mittels Hydrophonmessung direkt unter der Flüssigkeitsoberfläche
nachgewiesen werden.

(3) Die aus dem Schalldruck berechnete Intensität 𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝(𝑡𝑡)
(𝜌𝜌 𝜌 𝑐𝑐) darf den

Grenzwert nicht überschreiten, dabei bezeichnet 𝜌𝜌 die Dichte und c die Schallgeschwindigkeit
des Mediums (vgl. IEC 62127-1:2007).

(4) Im Falle räumlich stark begrenzter Schallbündel (fokussierter Ultraschall), die im
Frequenzbereich oberhalb von 500 kHz vorliegen können, darf der Grenzwert auf die räumlich
über den Schallbündelquerschnitt (-12 dB-Bündelfläche) gemittelte Intensität Isata (spatial-
average time-average intensity, vgl. IEC 62127-1, 2007) bezogen werden. Alternativ zur
Bestimmung von Isata mittels des Schalldruckprofils ist auch die Messung der akustischen
Ausgangsleistung (vgl. IEC 61161, 2013 „Ultrasonics – Power measurement – Radiation force
balances and performance requirements“) und Division durch die minimale -12 dB-
Bündelfläche möglich.

(5) Kann der Grenzwert nicht eingehalten werden, muss eine Zündung durch andere
Maßnahmen ausgeschlossen werden. Als Maßnahmen kommen in Betracht:

1. Vermeiden von schallabsorbierenden Körpern, die die Flüssigkeitsoberfläche
durchdringen und die eine ähnliche Schallimpedanz wie die Flüssigkeit aufweisen,

2. Vermeiden von ortsfesten Absorbern, die die Flüssigkeitsoberfläche durchdringen,

3. Begrenzung der Beschallungszeit von Absorbern, die die Flüssigkeitsoberfläche
durchdringen.

5.13 Adiabatische Kompression, Stoßwellen, strömende Gase

5.13.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Adiabatische Kompression, Stoßwellen und strömende Gase, die eine wirksame
Zündquelle sein können, sind gemäß den nachstehenden Anforderungen für die
entsprechenden Zonen zu vermeiden.

(2) In Stoßwellen und bei adiabatischer Kompression können so hohe Temperaturen

Abbildung 2: Fall 3: Additive Überlagerung von Quellen und Fall 4: Fehlende Überlagerung im Fernfeld

3. Überschreiten die nach Nummer 1 oder 2 berechneten 
Intensitäten den genannten Grenzwert, kann das Einhal-
ten des Grenzwertes alternativ durch Bestimmung des 
Schalldruckmaximums mittels Hydrophonmessung di-
rekt unter der Flüssigkeitsoberfläche nachgewiesen wer-
den.

(3) Die aus dem Schalldruck berechnete Intensität 

I(t) = 
p(t)2

(ρ∙ c)  darf den Grenzwert nicht überschreiten, dabei 
bezeichnet die ρ Dichte und c die Schallgeschwindigkeit des 
Mediums (vgl. IEC 62127-1:2007).

(4) Im Falle räumlich stark begrenzter Schallbündel (fokus-
sierter Ultraschall), die im Frequenzbereich oberhalb von 
500 kHz vorliegen können, darf der Grenzwert auf die 
räumlich über den Schallbündelquerschnitt (-12 dB-Bündel-
fläche) gemittelte Intensität Isata (spatial-average time-ave-

rage intensity, vgl. IEC 62127-1:2007) bezogen werden. Al-
ternativ zur Bestimmung von Isata mittels des Schalldruck-
profils ist auch die Messung der akustischen Ausgangsleis-
tung (vgl. IEC 61161:2013 „Ultrasonics – Power measure-
ment – Radiation force balances and performance require-
ments“) und Division durch die minimale -12 dB-Bündelflä-
che möglich.

(5) Kann der Grenzwert nicht eingehalten werden, muss 
eine Zündung durch andere Maßnahmen ausgeschlossen 
werden. Als Maßnahmen kommen in Betracht:

1. Vermeiden von schallabsorbierenden Körpern, die die 
Flüssigkeitsoberfläche durchdringen und die eine ähnli-
che Schallimpedanz wie die Flüssigkeit aufweisen,

2. Vermeiden von ortsfesten Absorbern, die die Flüssig-
keitsoberfläche durchdringen,
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3. Begrenzung der Beschallungszeit von Absorbern, die die 
Flüssigkeitsoberfläche durchdringen.

5.13  Adiabatische Kompression, Stoßwellen, 
 strömende Gase

5.13.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Adiabatische Kompression, Stoßwellen und strömende 
Gase, die eine wirksame Zündquelle sein können, sind ge-
mäß den nachstehenden Anforderungen für die entspre-
chenden Zonen zu vermeiden.

(2) In Stoßwellen und bei adiabatischer Kompression kön-
nen so hohe Temperaturen auftreten, dass explosionsfähige 
Atmosphäre (auch abgelagerter Staub) entzündet werden 
kann. Die Temperaturerhöhung hängt im idealen adiabati-
schen Fall vom Druckverhältnis, nicht aber von der Druck-
differenz ab. Da in der Praxis Kompressionsvorgänge nicht 
ideal adiabatisch ablaufen, hängt die Temperaturerhöhung 
auch vom Anfangsdruck (Druckdifferenz) ab.

(3) Stoßwellen bilden sich z. B. beim plötzlichen Entspan-
nen von Hochdruckgasen in Rohrleitungen aus. Sie dringen 
dabei mit Überschallgeschwindigkeit in Gebiete niedrigeren 
Druckes vor. Bei ihrer Beugung oder Reflektion an Rohr-
krümmungen, Verengungen, Abschlussflanschen, geschlos-
senen Schiebern oder dergleichen treten besonders hohe 
Temperaturen auf. In Abgangsleitungen von Luftverdich-
tern und in nach- und zwischengeschalteten Behältern kön-
nen durch Kompressionszündung von Schmierölnebeln Ex-
plosionen auftreten.

(4) Beim Bruch von Leuchtstofflampen kann sich z. B. eine 
in das evakuierte Rohr einströmende explosionsfähige Was-
serstoff/Luft- oder Acetylen/Luft-Atmosphäre durch Kom-
pression so hoch erhitzen, dass eine Entzündung möglich ist.

(5) Eine zusätzliche Zündquelle tritt beim Umgang mit 
strömendem Sauerstoff unter Druck auf; mitgerissene Teil-
chen, wie z. B. Rost, schleifen bei hinreichend großer Ge-
schwindigkeit Eisenpartikel aus der Rohrwand ab, die dann 
im verdichteten Sauerstoff mit hoher Temperatur verbren-
nen und den Brand auf die Rohrleitung oder Armatur über-
tragen können. Besonders gefährdet sind Sauerstoffschieber- 
und -ventile wegen der beim Öffnen und Schließen in ihnen 
auftretenden hohen Strömungsgeschwindigkeiten.

5.13.2  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) Arbeitsvorgänge, die zündfähige Kompressionen oder 
Stoßwellen auslösen können, sind zu vermeiden. Gefährli-
che Kompressionen und Stoßwellen lassen sich in der Regel 
ausschließen, wenn sich z. B. Schieber und Ventile zwischen 
Anlagenabschnitten mit hohen Druckverhältnissen nur 
langsam öffnen lassen.

(2) Bei Verwendung von Arbeitsmitteln, die stark oxidie-
rende Gase enthalten, sind, soweit nach der Gefährdungsbe-
urteilung erforderlich, besondere Schutzmaßnahmen durch-
zuführen, um eine Entzündung der Werkstoffe und Hilfs-
stoffe zu vermeiden.

(3) In den Zonen 2 und 22 müssen obige Bedingungen bei 
Normalbetrieb gewährleistet sein, in den Zonen 1 und 21 
auch bei selten eintretenden Situationen, z. B. Betriebsstö-
rungen, und in den Zonen 0 und 20 sogar bei sehr selten ein-
tretenden Situationen, z. B. bei seltenen Betriebsstörungen.

5.14 Chemische Reaktionen

5.14.1 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung

(1) Die Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmo-
sphäre durch chemische Reaktionen ist zu vermeiden. Durch 
chemische Reaktionen mit Wärmeentwicklung (exotherme 
Reaktionen) können sich Stoffe oder Stoffsysteme erhitzen 
und dadurch zur Zündquelle werden. Diese Selbsterhitzung 
ist dann möglich, wenn die Wärmeproduktionsrate größer 
ist als die Wärmeverlustrate zur Umgebung.

(2) Die der Selbsterhitzung zugrundeliegenden chemischen 
Reaktionen können schon bei Raumtemperatur oder darun-
ter ablaufen. Sie verlaufen dann in der Regel so langsam, dass 
die dabei freigesetzte Wärme im Allgemeinen so schnell an 
die Umgebung abgegeben wird, dass das System nicht ge-
fährlich aufgeheizt wird. Durch Behinderung der Wärmeab-
leitung und durch erhöhte Umgebungstemperatur, z. B. bei 
der Lagerung, kann jedoch die Reaktionsgeschwindigkeit 
derart zunehmen, dass die zur Entzündung notwendigen 
Voraussetzungen erreicht werden.

(3) Entscheidend sind neben anderen Parametern

1. die Stoffmenge,

2. das Volumen/Oberflächen-Verhältnis des Reaktionssys-
tems,

3. die Umgebungstemperatur sowie

4. die Verweilzeit.

(4) Die entstehende hohe Temperatur kann sowohl zur Ent-
zündung explosionsfähiger Atmosphäre als auch zur Entste-
hung von Glimmnestern und Bränden führen. Möglicher-
weise bei der Reaktion entstehende brennbare Stoffe, z. B. 
Gase oder Dämpfe,  können selbst wieder mit der Umge-
bungsluft explosionsfähige Atmosphäre bilden und so die 
Gefährlichkeit solcher Systeme als Zündquelle beträchtlich 
erhöhen. Zur Selbsterhitzung führende Reaktionen können 
sowohl in Mehrstoff- als auch in Einstoffsystemen unter Be-
teiligung aller Aggregatzustände ablaufen.

(5) Eine Kombination mehrerer Wirkungen kann z. B. bei 
Ablagerung selbstentzündlicher Stäube eintreten, wenn die 
zunächst durch Selbstentzündung gebildeten Glimmnester 
zu Zündquellen für explosionsfähige Atmosphäre werden.

(6) Chemische Zündquellen können auch durch Schlagein-
wirkung oder Reibung aktiviert werden.

(7) Unter bestimmten Bedingungen können pyrophore 
Stoffe entstehen, z. B. bei der Lagerung schwefelhaltiger 
Erdölprodukte oder beim Mahlen von Leichtmetallen in ei-
ner inerten Atmosphäre.

(8) Die Zündung explosionsfähiger Atmosphäre kann z. B. 
durch

1. Oxidation, z. B. Autooxidation ölverschmutzter Putz-
wolle,

2. Zersetzung, z. B. von organischen Peroxiden, biologi-
sche Prozesse,

3. Polymerisation,

4. spontane exotherme Reaktion beim Zusammentreffen 
starker Oxidationsmittel oder anderer besonders reakti-
onsfreudiger Stoffe, z. B. Salpetersäure, Chlorate, Fluor, 
mit brennbaren Stoffen,
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5. Reaktion pyrophorer Stoffe mit Luft, z. B. einige metall-
organische Verbindungen,

6. Alkalimetalle mit Wasser,

7. Kupfer mit Acetylen,

8. Schwermetalle mit Wasserstoffperoxid,

9. langsame Selbsterwärmung mit anschließender Selbst-
entzündung, z. B. Polybutadien, Alkoholate, Eisen-II-
oxid,

10. Glimmen an der Luft, z. B. Schwefeleisen, verschiedene 
Metalle in feinverteilter Form, Raneynickel,

11. spontane Reaktion bei Berührung mit katalytisch wir-
kenden Oberflächen, z. B. Wasserstoff/Luft-Gemisch 
mit Platin oder Palladium,

12. instabile Stoffe, selbst wenn sie mit Stabilisatoren halt-
bar gemacht wurden, die durch katalytisch wirkende 
Verunreinigungen spontan und unter Freisetzung be-
trächtlicher Energie reagieren,

13. Schlageinwirkung oder Reibung, z. B. bei feinverteilten 
Stoffkombinationen wie Aluminium/Eisenrost

erfolgen.

5.14.2  Schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten 
Bereichen, in denen Maßnahmen zur Zündquellen-
vermeidung erforderlich sind

(1) In allen Zonen sind Stoffe und Stoffsysteme möglichst 
zu vermeiden, die

1. zur Selbstentzündung neigen oder

2. unter gewählten oder nicht auszuschließenden Verfah-
rensbedingungen zu einer gefährlichen Temperaturerhö-
hung durch chemische Reaktionen führen können.

(2) Wenn mit solchen Stoffen und Stoffsystemen umgegan-
gen wird, sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen auf den 
Einzelfall abzustimmen. Geeignete Schutzmaßnahmen kön-
nen sein:

1. Inertisierung,

2. Stabilisierung,

3. Verbesserung der Wärmeableitung, z. B. durch Auftei-
lung der Stoffmengen in kleinere Einheiten, Lagerungs-
techniken mit Zwischenräumen,

4. Temperatur- und Druckregelung,

5. Mengen- und Verhältnisregelung,

6. Lagerung bei abgesenkter Temperatur,

7. Begrenzung der Verweilzeiten,

8. getrennte Lagerung von Reaktionskomponenten,

9. Einsatz von Inhibitoren und Kettenabbrechern.

5.15  Schutzmaßnahmen zu mechanischen Reib, 
Schlag und Abriebvorgängen beim Einsatz von 
Werkzeugen 

(1) Beim Gebrauch von Werkzeugen ist zu unterscheiden 
zwischen solchen, bei deren bestimmungsgemäßer Verwen-
dung in der Regel nur ein einzelner Funken entstehen kann, 
z. B. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zange o. ä., und 
solchen, bei denen bei der Bearbeitung des Werkstückes eine 

Vielzahl von Funken, z. B. bei Stemmarbeiten, oder sogar 
Funkengarben, z. B. beim Einsatz von Trennschleif- und 
Schleifgeräten, erzeugt werden.

(2) In explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0 oder 20 
dürfen keine Arbeitsmittel verwendet werden, bei deren 
Einsatz mit dem Auftreten auch von einzelnen Funken ge-
rechnet werden muss. Eine Maßnahme kann die Verwen-
dung von, sogenanntem funkenarmem Werkzeug aus nicht 
gehärtetem NE-Metall, z. B. Beryllium-Kupfer-Legierung, 
HBW nach DIN  EN ISO 6506-1 ≤ 32, sein, wenn die mög-
liche kinetische Schlagenergie unter allen Betriebs- und 
Fehlbedienungsbedingungen unter 60 J bleibt und die Fun-
kenfreiheit (keine zündfähigen Funken) für die jeweils vor-
liegende mögliche Werkstoffpaarung (Werkstück, Stützen, 
Boden usw.) nachgewiesen ist. 

(3) In explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 
dürfen Edelstahlwerkzeuge verwendet werden, sofern beim 
Gebrauch weder Funkengarben noch heiße Oberflächen, 
z. B. beim Bohren, entstehen.

(4) Ein Verwendungsverbot in Zone 1 gilt jedoch für jegli-
che Art von metallischen Werkzeugen, wenn Explosionsge-
fahr durch Stoffe der Explosionsgruppe IIC (Acetylen, 
Schwefelkohlenstoff, Wasserstoff) sowie Schwefelwasser-
stoff, Kohlenmonoxid und Ethylenoxid gegeben sein kann, 
sofern keine besonderen Maßnahmen gegen das Entstehen 
zündwirksamer mechanischer Funken getroffen werden. 
Eine Maßnahme ist beispielsweise die Verwendung von fun-
kenarmen Werkzeugen aus nicht gehärtetem NE-Metall, 
z. B. Beryllium-Kupfer-Legierung, HBW ≤ 32, wenn die 
mögliche kinetische Schlagenergie unter 60 J bleibt und die 
Funkenfreiheit (keine zündfähigen Funken) für die jeweils 
vorliegende mögliche Werkstoffpaarung (Werkstück, Stüt-
zen, Boden usw.) nachgewiesen ist.

(5) In explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 21 und 
22 können auch Edelstahlwerkzeuge (siehe Abschnitt 5.4) 
verwendet werden, sofern weder Funkengarben noch heiße 
Oberflächen, z. B. beim Bohren, entstehen. Andernfalls ist 
die Arbeitsstelle gegenüber dem übrigen Bereich der Zo-
nen 21 und 22 abzuschirmen und zusätzlich ist eine der fol-
genden Maßnahmen durchzuführen:

1. Staubablagerungen sind an der Arbeitsstelle zu entfernen 
oder

2. die Arbeitsstelle ist so feucht zu halten, dass der Staub 
weder aufwirbeln kann noch Glimmnester entstehen 
können.

(6) Bei Arbeiten mit Funkenflug bzw. Funkengarbe, z. B. 
beim Schleifen oder Trennschleifen, in den Zonen 21 oder 22 
oder deren Umgebung ist hinsichtlich der Bildung von 
Glimmnestern auch der weitere Bereich um die Arbeitsstelle 
in die genannten Schutzmaßnahmen einzubeziehen.
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Technische 
Regeln für 

Gefahrstoffe

Gefährliche explosionsfähige 
Gemische – Maßnahmen des 
konstruktiven Explosions
schutzes, welche die Aus

wirkung einer Explosion auf 
ein unbedenkliches Maß 

beschränken

TRGS 
724

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene so-
wie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis-
se für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren 
Einstufung und Kennzeichnung, wieder.

Sie werden vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
kannt gegeben. 

Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungs-
bereichs Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. Bei 
Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber 
insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber 
eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche 
Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Be-
schäftigten erreichen. 
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Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier: TRGS 724/„Gefährliche explosionsfähige Gemi
sche – Maßnahmen des konstruktiven Explosi
onsschutzes, welche die Auswirkung einer Ex
plosion auf ein unbedenkliches Maß beschrän
ken“

– Bek. d. BMAS v. 2.7.2019 – IIIb 3 – 35125 – 5 –
Gemäß § 20 Absatz 4 der Gefahrstoffverordnung macht das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgende Tech-
nischen Regeln für Gefahrstoffe bekannt:

– Neue TRGS 724 „Gefährliche explosionsfähige Gemi-
sche – Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschut-
zes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein un-
bedenkliches Maß beschränken“.

Die neue TRGS 724 „Gefährliche explosionsfähige Gemi-
sche – Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, 

Literaturhinweise

*) Hinweis: Gegenüber der bisherigen TRBS 2152 Teil 4 erfolgten folgende 
Anpassungen bzw. Fortschreibungen:
–  Hinweise zur Übertragbarkeit auf nicht-atmosphärische Bedingungen 

(Gemische) und Anwendung auf die Verbrennung instabiler Gase,
– Ausschluss von Zerfallsreaktionen instabiler Gase,
– Anpassung von Bezügen und Begriffen,
– Verweis auf Normen und andere technische Regeln, z. B. TRGS 725,
–  Integration neuerer Erkenntnisse, z. B. Wirksamkeit von Entlastungs-

schloten,
–  Aufnahme von Literaturhinweisen.
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1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderun-
gen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu folgenden 
Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche 
die Auswirkung einer Explosion gefährlicher explosionsfä-
higer Gemische auf ein unbedenkliches Maß beschränken: 

1. explosionsfeste Bauweise,

2. Explosionsdruckentlastung,

3. Explosionsunterdrückung,

4. explosionstechnische Entkopplung (von Flammen und 
Druck).

Ferner findet sie Anwendung bei der Ermittlung der hierfür 
relevanten Inhalte des Explosionsschutzdokuments nach § 6 
GefStoffV, dies umfasst unter anderem die Auswahl geeigne-
ter Schutzmaßnahmen und die Festlegung der Anforderung 
an deren Ausführung.

(2) Die in dieser Technischen Regel aufgeführten Maßnah-
men gelten – soweit sie Anforderungen an die Beschaffenheit 
beinhalten – nur für Anlagen, Geräte und Ausrüstungen, die 
nicht Geräte und Schutzsysteme im Sinne Richtlinie 2014/34/
EU sind. 

(3) Die im Folgenden beschriebenen Anforderungen zu 
Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes bezie-
hen sich auf gefährliche explosionsfähige Atmosphären, so-
fern nicht anders erwähnt. Maßnahmen des konstruktiven 
Explosionsschutzes können auch bei nicht-atmosphärischen 
Bedingungen angewandt werden, wenn Kenntnisse der 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen unter den entsprechenden 
Bedingungen, z. B. andere Sauerstoffgehalte, andere Oxida-
tionsmittel, andere Drücke und Temperaturen, vorliegen. 
Zum Einfluss der nicht-atmosphärischen Bedingungen auf 
sicherheitstechnische Kenndaten siehe auch TRGS 722 
„Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre“.

(4) Bei Verwendung von MSR-Einrichtungen sind die An-
forderung an die Zuverlässigkeit der Überwachung entspre-
chend TRGS 725 „Gefährliche, explosionsfähige Atmosphä-
re – Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von 
Explosionsschutzmaßnahmen“ festzulegen.

(5) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen che-
misch instabiler Gase, nicht aber für deren Zerfallsreaktio-
nen. Sie gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder 
Gemische in der kondensierten Phase im Sinne der TRGS 400 
„Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen“. 

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Explosionsdruck (pex) und maximaler Explosions
druck (pmax)

Explosionsdruck (pex) ist der unter festgelegten Versuchsbe-
dingungen ermittelte Druck, der in einem geschlossenen Be-
hälter bei der Explosion eines explosionsfähigen Gemisches 
mit bestimmter Zusammensetzung auftritt. Maximaler Ex-
plosionsdruck (pmax) ist der in Abhängigkeit vom Brenn-
stoffanteil ermittelte höchste Explosionsdruck.

  

2.2 Zu erwartender Explosionsdruck (perw)

(1) Zu erwartender Explosionsdruck (perw) ist der maximale 
Druck, der in einem Anlagenteil bei realisiertem Schutzkon-
zept unter Berücksichtigung sowohl der gegebenen Anlagen 
und Verfahren als auch aller möglichen Betriebsparameter 
und Betriebszustände auftreten kann. Der zu erwartende 
Explosionsdruck kann sein:

1. der maximale Explosionsdruck (pmax),

2. ein von dem maximalen Explosionsdruck (pmax) nach 
oben oder unten abweichender anlagen- und verfahrens-
spezifischer Explosionsdruck oder,

3. ein reduzierter Explosionsdruck (pred).

(2) Der zu erwartende Explosionsdruck kann geringer sein 
als der maximale Explosionsdruck, wenn z. B. der Behälter 
nur zum Teil mit gefährlichem explosionsfähigem Gemisch 
gefüllt ist, die Gemischzusammensetzung für die Explosi-
onsabläufe ungünstig ist oder Abkühlungseffekte durch um-
fangreiche Einbauten auftreten.

(3) Der zu erwartende Explosionsdruck kann höher sein als 
der maximale Explosionsdruck, wenn z. B. ein Vordruck in 
der Anlage vorhanden ist, ein Verdichten von unverbrann-
tem Gemisch in Anlagenteilen bei der Reaktion möglich ist 
oder erhöhte Turbulenz (im Vergleich zu den Laborbedin-
gungen) auftritt.

(4) Der zu erwartende Explosionsdruck entspricht dem re-
duzierten Explosionsdruck, wenn die Anlage durch Explo-
sionsunterdrückung oder Explosionsdruckentlastung ge-
schützt wird.

2.3 Reduzierter Explosionsdruck (pred)

Reduzierter Explosionsdruck (pred) ist der in einem durch 
Explosionsdruckentlastung oder Explosionsunterdrückung 
geschützten Behälter auftretende Explosionsdruck.

2.4 Explosionsfeste Bauweise

(1) Anlagenteile wie Behälter, Apparate, Rohrleitungen sind 
explosionsfest, wenn sie so gebaut sind, dass sie dem zu er-
wartenden Explosionsdruck im Innern standhalten, ohne 
aufzureißen. Explosionsfeste Bauweise schließt explosions-
druckfeste und explosionsdruckstoßfeste Bauweise ein.

(2) Anlagenteile sind explosionsdruckfest, wenn sie dem zu 
erwartenden Explosionsdruck standhalten, ohne sich blei-
bend zu verformen.

(3) Anlagenteile sind explosionsdruckstoßfest, wenn sie 
dem zu erwartenden Explosionsdruck standhalten ohne auf-
zureißen, wobei jedoch bleibende Verformungen auftreten 
können.

2.5 Explosionsdruckentlastung

Die Explosionsdruckentlastung ist eine Schutzmaßnahme, 
die verhindert, dass der Explosionsdruck in einem Behälter 
oder einem anderweitig umschlossenen Volumen die zulässi-
ge Festigkeit des Behälters überschreitet, indem Druck 
durch eine Öffnung in der Behälterwand abgeblasen wird.

2.6 Explosionsdruckentlastungseinrichtungen

Explosionsdruckentlastungseinrichtungen sind Einrichtun-
gen zum Schutz eines Behälters oder eines anderweitig um-
schlossenen Volumens durch Entlastung des Explosionsdru-
ckes. Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung können 
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z. B. Berstscheiben oder Explosionsklappen oder ständige 
Öffnungen sein. Sicherheitsventile sind keine Explosions-
druckentlastungseinrichtungen.

2.7 Explosionsunterdrückung

Die Explosionsunterdrückung ist eine Verfahrensweise, bei 
der die Verbrennung eines explosionsfähigen Gemisches in 
einem geschlossenen oder im Wesentlichen geschlossenen 
Volumen erkannt und in der Anfangsphase durch Zugabe ei-
nes geeigneten Löschmittels abgebrochen wird, so dass es 
nicht zu einem gefährlichen Druckaufbau kommt.

Eine Explosion gilt dann als unterdrückt, wenn es möglich 
ist, den maximalen Explosionsdruck (pmax) auf einen redu-
zierten Explosionsdruck (pred) zu begrenzen, d. h. der zu er-
wartende Explosionsdruck wird verringert.

2.8 Explosionsunterdrückungssystem

Gesamtheit von Einrichtungen zur Realisierung einer Ex-
plosionsunterdrückung. Das Explosionsunterdrückungssys-
tem besteht im Wesentlichen aus Detektoren, einer Steuer-
zentrale und unter Druck stehenden Löschmittelbehältern.

2.9 Explosionstechnische Entkopplung

Durch die explosionstechnische Entkopplung wird die Aus-
breitung einer Explosion (Druck oder Flamme) in andere 
Anlagenteile und -bereiche, z. B. über Verbindungsrohre 
oder -kanäle, verhindert.

2.10 Entkopplungseinrichtungen

(1) Der Begriff Entkopplungseinrichtungen umfasst alle 
Einrichtungen, die durch explosionstechnische Entkopp-
lung das Übertragen einer Explosion verhindern. Diese Ein-
richtungen wirken z. B. durch:

1. mechanisches Schnellabsperren,

2. Löschen von Flammen in engen Spalten oder durch 
Löschmitteleintrag,

3. Aufhalten von Flammen durch hohe Gegenströmung,

4. Tauchung,

5. Schleusen.

(2) Bei Explosionen von Gasen, Dämpfen und Nebeln im 
Gemisch mit Luft oder anderen Oxidationsmitteln sind we-
gen der unter Umständen sehr hohen Ausbreitungsge-
schwindigkeiten (Detonationen) aktive Absperr- oder Lö-
schungssysteme oft zu langsam, so dass hier passive Elemen-
te, z. B. Bandsicherungen, Tauchungen oder Systeme mit ho-
her Gegenströmung, bevorzugt werden.

3 Allgemeine Anforderungen

(1) Bei Auswahl und Bemessung sowie Installation, Betrieb, 
Wartung, Prüfung und Instandsetzung von Einrichtungen 
zum konstruktiven Explosionsschutz sind funktionsbeein-
trächtigende Einflüsse, z. B. durch Korrosion, Alterung, Ab-
rasion, Prozessführung oder Umwelteinflüsse, zu beachten.

(2) Damit die sichere Funktion von Einrichtungen des kon-
struktiven Explosionsschutzes gewährleistet werden kann, 
sind die Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung, 
Prüfung und Instandsetzung in den Betriebsanleitungen zu 
berücksichtigen. Bezüglich Prüfung und Instandsetzung 
wird zusätzlich auf TRBS 1201-1 „Prüfung von Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen und Überprüfung von 

 Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen“ und 
TRBS 1201-3 „Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, 
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der 
Richtlinie 2014/34/EU“ verwiesen. Explosionsdrücke wer-
den in der Regel als Überdrücke bezogen auf atmosphäri-
schen Druck (1 bar) angegeben, dies kann aber in unter-
schiedlichen Branchen abweichen.

(3) Zum Schutz vor den Auswirkungen einer Explosion 
können beim konstruktiven Explosionsschutz folgende 
Maßnahmen in unterschiedlichen Kombinationen angewen-
det werden:

1. Explosionsfeste Bauweise,

2. Explosionsdruckentlastung,

3. Explosionsunterdrückung,

4. Explosionsentkopplung.

(4) Sofern im Falle einer Explosion mit deren Ausbreitung 
von einem Anlagenteil auf andere Anlagenbereiche zu rech-
nen ist, muss neben der explosionsfesten Bauweise auch die 
explosionstechnische Entkopplung grundsätzlich Bestand-
teil des konstruktiven Explosionsschutzes sein.

(5) Für die Ermittlung des zu erwartenden Explosionsdru-
ckes müssen insbesondere folgende Randbedingungen und 
Einflussgrößen berücksichtigt werden:

1. Brennstoffart und -konzentration,

2. explosionstechnische Kenngrößen,

3. Anlagengeometrie,

4. Herstellungs- oder Bearbeitungsverfahren,

5. Sauerstoffkonzentrationen,

6. Teilbefüllung von Anlagenteilen mit explosionsfähigem 
Gemisch,

7. Druckverhältnisse,

8. Turbulenzen,

9. Wirksamkeit vorgelagerter Maßnahmen, z. B. Mengen- 
oder Konzentrationsbegrenzung, Inertisierung,

10. Wirksamkeit explosionsdruckmindernder Maßnahmen, 
z. B. Explosionsdruckentlastung, Explosionsunterdrü-
ckung, explosionstechnische Entkopplung.

(6) Ist in einem Behälter immer nur ein Teilvolumen mit ex-
plosionsfähiger Atmosphäre ausgefüllt oder kann die Kon-
zentration des brennbaren Stoffes so begrenzt werden, dass 
die optimale Brennstoffkonzentration nicht erreicht werden 
kann, können ggf. niedrigere Explosionsdrücke in der Appa-
ratur erwartet werden.

4 Anforderungen an die explosionsfeste Bauweise

(1) Explosionsfeste Anlagenteile müssen so gebaut sein, dass 
sie einer im Inneren erfolgenden Explosion ohne aufzurei-
ßen standhalten können. Bei der explosionsfesten Bauweise 
wird unterschieden zwischen „explosionsdruckfester“ und 
„explosionsdruckstoßfester“ Bauweise. Explosionsdruck-
feste und explosionsdruckstoßfeste Bauweise sind bezüglich 
der Schutzziele der Gefahrstoffverordnung gleichwertige 
Maßnahmen.
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(2) Als Mindestauslegungsdruck für Anlagenteile und Ap-
parate in explosionsfester Bauweise ist der zu erwartende 
Explosionsdruck (siehe Abschnitten 2.2 und 2.3) zugrunde 
zu legen. 

(3) Nach Explosions- oder Detonationsereignissen müssen 
die betroffenen Anlagenteile dahingehend überprüft wer-
den, ob die Explosionsfestigkeit weiterhin gegeben ist.

(4) Explosionsfeste Anlagenteile können auch bei nicht-at-
mosphärischen Gemischen verwendet werden, sofern diese 
Anlagenteile für die zu erwartenden Drücke ausgelegt sind.

5  Anforderungen an eine Explosionsdruck
entlastung

(1) Eine Explosionsdruckentlastung ist unzulässig, wenn 
durch die dabei freigesetzten Stoffe Beschäftigte oder andere 
Personen gefährdet werden können.

(2) Eine Explosionsdruckentlastung ist so vorzunehmen, 
dass Gefährdungen für Beschäftigte und andere Personen, 
z. B. durch Druck- und Flammenwirkung oder durch weg-
geschleuderte Teile, vermieden werden. Die bei der Explosi-
onsdruckentlastung auftretenden Rückstoßkräfte sind zu 
berücksichtigen.

(3) Eine Explosionsdruckentlastung in Arbeitsbereiche ist 
auszuschließen, wenn dadurch Beschäftigte oder andere Per-
sonen gefährdet werden.

(4) Eine Explosionsdruckentlastung soll auf möglichst kur-
zem und geradem Weg erfolgen.

(5) Wird an die Explosionsdruckentlastungseinrichtung ein 
Ausblasrohr angeschlossen, ist insbesondere zu berücksich-
tigen, dass

1. sich der reduzierte Explosionsdruck im zu schützenden 
Anlagenteil erhöht und,

2. erhöhte Rückstoßkräfte auftreten.

(6) Die Explosionsdruckentlastung ist so auszulegen, dass 
die durch die Explosionsdruckentlastung geschützten An-
lagenteile dem reduzierten Explosionsdruck standhalten 
können (Eignung).

(7) Explosionsdruckentlastungseinrichtungen und Ausblas-
rohre sind regelmäßig auf einwandfreien Zustand zu über-
prüfen. Dabei sind auch Beeinträchtigungen durch Umwelt-
einflüsse, z. B. Schneelast oder Vereisung, zu berücksichti-
gen.

(8) Die Funktionsfähigkeit einer Explosionsdruckentlas-
tungseinrichtung muss nachgewiesen sein. Der Nachweis 
gilt z. B. als erbracht, wenn die Explosionsdruckentlastungs-
einrichtung als autonomes Schutzsystem nach Richtli-
nie 2014/34/EU in Verkehr gebracht worden ist und bestim-
mungsgemäß verwendet wird.

(9) Sofern die Eignung und Funktionsfähigkeit für nicht-at-
mosphärische Gemische nachgewiesen sind, können diese 
Explosionsdruckentlastungseinrichtungen auch hierfür ein-
gesetzt werden.

6 Anforderungen an die Explosionsunterdrückung

(1) Bei der Auslegung des Explosionsunterdrückungssys-
tems ist zu berücksichtigen, dass dessen Eignung und Funk-
tionsfähigkeit u. a. von der gegebenen Anlagen- und Verfah-

renstechnik, den Betriebsparametern, wie Temperatur und 
Druck, den Eigenschaften der eingesetzten Stoffe und des 
Explosionsunterdrückungsmittels abhängt. Bezüglich der 
erforderlichen Vorgaben des Arbeitgebers zur Auslegung ei-
nes Explosionsunterdrückungssystems wird auf z. B. Ab-
schnitt 6 der DIN EN 14373:2006 verwiesen.

(2) Die geschützten Anlagenteile müssen demnach Auslö-
sen des Explosionsunterdrückungssystems auftretenden re-
duzierten Explosionsdruck standhalten.

(3) Sofern die Eignung und Funktionsfähigkeit für nicht-at-
mosphärische Gemische nachgewiesen sind, können diese 
Explosionsunterdrückungssysteme auch hierfür eingesetzt 
werden.

(4) Bei dem Einsatz eines Explosionsunterdrückungssys-
tems sind auch Gefährdungen für Beschäftigte oder andere 
Personen durch die Freisetzung des Explosionsunterdrü-
ckungsmittels, z. B. bei Instandhaltungsmaßnahmen, Stö-
rungsbeseitigung oder Reinigung, zu berücksichtigen.

7  Explosionstechnische Entkopplung bei Gasen, 
Dämpfen und Nebeln

7.1 Allgemeines

(1) Bei Öffnungen von Anlagenteilen, in denen eine gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist und die 
nicht hinreichend explosionsfest ausgeführt sind, ist die 
Notwendigkeit eines Schutzes der Anlagenteile gegen das 
Einlaufen von Explosionen zu prüfen. Dies kann z. B. bei 
Be- und Entlüftungseinrichtungen, Füllstandsanzeigern, 
Füll- und Entleerungsleitungen, aber auch Verbindungslei-
tungen zu anderen Anlagenteilen erforderlich sein. Bei ver-
bundenen Anlagenteilen kann es bei einer Explosion in ei-
nem Anlagenteil zu einer Vorkompression von explosionsfä-
higer Atmosphäre im anderen Anlagenteil kommen, so dass 
der dann zu erwartende Explosionsdruck in diesem An-
lagenteil wesentlich höher sein kann. Der Explosionsdruck 
ist direkt proportional zum Ausgangsdruck. Zur Reduzie-
rung der Druckbelastung kann eine flammentechnische Ent-
kopplung, z. B. durch eine geeignete Flammendurchschlagsi-
cherung, erforderlich sein.

(2) Öffnungen von Anlagenteilen, durch die Explosionen 
herausschlagen können und dadurch zu einer Gefährdung 
der Beschäftigten oder anderer Personen führen können, 
müssen gegen einen Flammendurchschlag geschützt sein. 
Hierzu können Füll-, Entleerungs- und Gaspendelanschlüs-
se, aber auch Ansaugöffnung und Auspuff von Verbren-
nungsmotoren gehören. Mögliche weitere Gefährdungen 
durch z. B. heiße Gase, Druckeinwirkungen oder Verbren-
nungsprodukte sind zu berücksichtigen.

(3) Bei miteinander verbundenen Anlagenteilen ist die Not-
wendigkeit eines Schutzes gegen die Ausbreitung einer Ex-
plosion zu prüfen. Dies kann z. B. bei Gaspendelsystemen 
und bei nicht ständig mit Flüssigkeit gefüllten Rohrleitun-
gen wie Füll- und Entleerungsleitungen erforderlich sein.

7.2 Flammendurchschlagsicherungen

(1) Flammendurchschlagsicherungen sind Einrichtungen, 
die an der Öffnung eines Anlagenteils oder in verbindenden 
Rohrleitungen von Anlagenteilen eingebaut sind und deren 
vorgesehene Funktion es ist, den Durchfluss von Gasen, 
Dämpfen, Nebeln und Flüssigkeiten zu ermöglichen, aber 
den Flammendurchschlag zu verhindern.
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(2) Die Wirkungsweise einer Flammendurchschlagsiche-
rung beruht im Wesentlichen auf einem oder mehreren der 
folgenden Mechanismen:

1. Löschung von Flammen in engen Spalten und Kanälen, 
z. B. Bandsicherungen, Sintermetalle,

2. Aufhalten einer Flammenfront durch entsprechend hohe 
Ausströmgeschwindigkeit der unverbrannten Gemische 
(Hochgeschwindigkeitsventil),

3. Aufhalten einer Flammenfront durch Flüssigkeitsvorla-
gen, z. B. Sicherheitstauchungen oder Flüssigkeitsver-
schlüsse.

(3) Je nach Einbausituationen und Betriebsverhältnissen 
sind entweder Deflagrations- oder Detonationssicherungen 
als Flammendurchschlagsicherungen zu verwenden.

(4) Wenn es zum Nachströmen von explosionsfähiger At-
mosphäre und damit zu einem stabilisierten Brennen in oder 
an der Flammendurchschlagsicherung kommen kann, muss 
die Flammendurchschlagsicherung, sofern Abschnitt 7.4 
nicht zutrifft, mit einer sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tung im Sinne der TRGS 725 zum Erkennen eines stabilisier-
ten Brennens ausgerüstet und für die unter Berücksichtigung 
ggf. eingeleiteter Maßnahmen, z. B. Absperren der Gemisch-
zufuhr, Einblasen von Inertgas oder Luft, zu erwartende 
Dauer des Brennens geeignet sein. Abweichend von Satz 1 
brauchen Detonationssicherungen unmittelbar an Tanks 
oder Behältern im Zuge von Gaspendel- und Gassammellei-
tungen nicht mit sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen 
zum Erkennen eines stabilisierten Brennens ausgerüstet 
werden. Flammendurchschlagsicherungen widerstehen ggf. 
einem Abbrand nur über eine begrenzte Zeitspanne (Stand-
zeit) und verlieren dann ihre Flammendurchschlagsicher-
heit. Die Standzeit kann der Betriebsanleitung des Herstel-
lers entnommen werden.

(5) Flammendurchschlagsicherungen müssen für die mögli-
chen explosionsfähigen Gemische (zünddurchschlagsichere 
Normspaltweiten) und die Betriebsbedingungen (Druck 
und Temperatur der Gemische) geeignet sein.

(6) Flammendurchschlagsicherungen, die im Rahmen der 
EU-Baumusterprüfung nach Richtlinie 2014/34/EU zusätz-
lich für höhere Drücke als 1,1 bar (Obergrenze des atmo-
sphärischen Drucks gemäß § 2 Absatz 13 GefStoffV) bewer-
tet worden sind können bei explosionsfähigen Gemischen 
unter entsprechenden nicht-atmosphärischen Bedingungen 
eingesetzt werden.

(7) Flammendurchschlagsicherungen, die im Rahmen der 
EU-Baumusterprüfung nach Richtlinie 2014/34/EU für at-
mosphärische Bedingungen bewertet wurden, dürfen auch 
bei Drücken kleiner als 0,8 bar (Untergrenze des atmosphä-
rischen Drucks gemäß § 2 Absatz 13 GefStoffV) eingesetzt 
werden.

(8) Flammendurchschlagsicherungen, die im Rahmen der 
EU-Baumusterprüfung nach Richtlinie 2014/34/EU zusätz-
lich für höhere Temperaturen als 60 °C (Obergrenze der at-
mosphärischen Temperatur gemäß § 2 Absatz 13 GefStoffV) 
oder zusätzlich für tiefere Temperaturen als -20 °C (Unter-
grenze der atmosphärischen Temperatur gemäß § 2 Ab-
satz 13 GefStoffV) bewertet worden sind, und können bei 

explosionsfähigen Gemischen unter entsprechenden nicht-
atmosphärischen Bedingungen eingesetzt werden.

(9) Flammendurchschlagsicherungen dürfen nicht durch ih-
ren Strömungswiderstand zu gefährlichen Druckerhöhun-
gen in der Anlage führen.

(10) Die Gefahr des Zusetzens z. B. durch Schmutz, Poly-
merisation und Sublimation sowie durch Einfrieren muss 
ebenso beachtet werden wie der Verlust der Funktionsfähig-
keit der Flammendurchschlagsicherung z. B. durch Korrosi-
on.

(11) Flammendurchschlagsicherungen müssen möglichst 
nahe am Tank oder Behälter angebracht und so angeordnet 
sein, dass sie leicht gewartet werden können. Ist aus stati-
schen Gründen die Montage auf dem Tankdach nicht mög-
lich, kann die Flammendurchschlagsicherung direkt neben 
den Tank angeordnet werden, sofern die Rohrleitung zwi-
schen Tank und Flammendurchschlagsicherung direkt ne-
ben der Tankwandung angeordnet wird. Die Flammen-
durchschlagsicherung ist so anzuordnen, dass im Tank oder 
in der Rohrleitung vorhandene explosionsfähige Atmosphä-
re durch einen Dauerbrand an der Flammendurchschlagsi-
cherung nicht entzündet werden kann.

7.3  Strömungsüberwachte rückzündsichere 
 Einrichtungen

(1) Strömungsüberwachte rückzündsichere Einrichtungen 
halten eine Strömungsgeschwindigkeit von Gasen oder 
Dämpfen an der Ausströmöffnung oberhalb der Flammen-
ausbreitungsgeschwindigkeit aufrecht, um auf diese Weise 
einen Flammenrückschlag zu verhindern. Strömungsüber-
wachte rückzündsichere Einrichtungen sind geeignet, um 
explosionsfähige Atmosphäre in Anlagen mit erhöhten Tem-
peraturen (Temperatur oberhalb der Zündtemperatur der 
brennbaren Gase und Dämpfe) einzuleiten.

(2) Die Strömungsgeschwindigkeit der Gase und Dämpfe 
ist auf geeignete Weise zu überwachen. Bei Unterschreiten 
der erforderlichen Mindestströmungsgeschwindigkeit ist die 
Zufuhr von explosionsfähiger Atmosphäre unverzüglich zu 
unterbrechen. Eine strömungsüberwachte rückzündsichere 
Einrichtung ist als betriebliche explosionstechnische Ent-
koppelungsmaßnahme anzusehen. Sie ist in der Regel nicht 
als einzige Schutzmaßnahme anzuwenden und erfordert 
häufig eine in Strömungsrichtung vorgeschaltete Flammen-
durchschlagsicherung.

(3) Die erforderlichen Mindestströmungsgeschwindigkei-
ten für explosionsfähige Atmosphäre mit Stoffen der Explo-
sionsgruppen IIA und IIB können Tabelle 1 entnommen 
werden. Die Tabellenwerte gelten als sichere Grenzwerte für 
die explosionsfähigen Atmosphären dieser Stoffe bei Aus-
strömen aus Rohren ohne turbulenzerhöhende Bauweise. In 
Fällen erhöhter Turbulenz und für andere explosionsfähige 
Gemische sind die Mindestströmungsgeschwindigkeiten ex-
perimentell zu bestimmen. Brennbare Gase und Dämpfe 
können gemäß DIN EN 60079-0:2014-06 in Verbindung 
mit ISO/IEC 80079-20-1:2015 in Explosionsgruppen einge-
teilt werden. Die Explosionsgruppen charakterisieren auch 
die Zündempfindlichkeit für elektrische und elektrostatische 
Entladungen und für mechanische Zündquellen.
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Tabelle 1: Erforderliche Mindestströmungsgeschwindigkeiten (nach Schampel)

Nennweite in mm
Stoffe der Explosionsgruppe IIA Stoffe der Explosionsgruppe IIB

≤ 20 ≤ 200 ≤ 20 ≤ 200

Geschwindigkeit in m/s bei Umgebungstemperatur 
an der Einströmöffnung (z. B. bei einer Fackel) ≥ 4 ≥ 8 ≥ 6 ≥ 12

Geschwindigkeit in m/s bei erhöhter Temperatur 
an der Einströmöffnung (z. B. an einem Feuerraum) ≥ 8 ≥ 16 ≥ 12 ≥ 24

(4) Die Funktionssicherheit einer strömungsüberwachten 
rückzündsicheren Einströmung ist nachzuweisen.

7.4  Explosionstechnische Entkopplung von 
 Rückgewinnungs oder Abluftreinigungsanlagen

(1) Die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen Flammen-
durchschlag müssen unter Berücksichtigung der Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger 

Atmosphäre Zoneneinteilung und der in einer Rückgewin-
nungs- oder Abluftreinigungsanlage vorhandenen Zünd-
möglichkeiten abgestuft durchgeführt werden. Für die Zahl 
der gleichzeitig anzuwendenden und voneinander unabhän-
gigen Maßnahmen zur Erzielung der Flammendurchschlag-
sicherheit gilt Tabelle 2. Eine strömungsüberwachte rück-
zündsichere Einströmung gilt nicht als autonomes Schutz-
system im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU.

Tabelle 2: Anzahl der Schutzmaßnahmen bei der Absicherung von Abluftleitungen

Wahrscheinlichkeit des Auftretens wirksamer Zündquel-
len in der Rückgewinnungs- oder Abluftreinigungsanlage

Anzahl der Schutzmaßnahmen bei Vorliegen folgender 
Zonen im Abluftsystem

Zone 0 Zone 1 Zone 2

ständig oder häufig (z. B. Brennerflamme) 3 2 1

gelegentlich (z. B. bei vorhersehbaren Störungen) 2 1 0

selten (z. B. bei seltenen Störungen) 1 0 0

(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 2 ist gegeben, wenn 
nach DIN EN ISO 16852:2016 auf stabile Detonationen ge-
prüfte Detonationssicherungen verwendet werden oder un-
ter der Berücksichtigung des maximal zulässigen L/D Ver-
hältnisses eine geeignete Deflagrationssicherung. 

(3) Eine strömungsüberwachte rückzündsichere Einrich-
tung ist in der Regel nicht als einzige Schutzmaßnahme an-
zuwenden und erfordert häufig eine in Strömungsrichtung 
vorgeschaltete Flammendurchschlagsicherung.

7.5 Flammendurchschlag bei Dauerbrand

(1) Ins Freie mündende Öffnungen von Tanks und Anlagen, 
aus denen nicht nur kurzzeitig Dampf/Luft-Gemische aus-
strömen können, müssen mit einer Einrichtung versehen 
sein, die dem Abbrand ausströmender explosionsfähiger Ge-
mische für alle Einsatzbedingungen ohne Flammendurch-
schlag standhält (Dauerbrandsicherungen). Für den Fall, 
dass geeignete Dauerbrandsicherungen nicht einsetzbar 
sind, z. B. für Dämpfe einer bestimmten brennbaren Flüssig-
keit wie für Alkohole, dürfen alternativ zu Satz 1 Detonati-
onssicherungen in Lüftungsleitungen eingesetzt werden, 
wenn zwischen Detonationssicherung und der Öffnung der 
ins Freie mündenden Lüftungsleitung mindestens die nach-
folgend genannte Länge eingehalten wird. Satz 2 ist z. B. er-
füllt, wenn auf stabile Detonationen geprüfte Detonationssi-
cherungen verwendet werden.

Tabelle 3: Mindestlänge der Rohrleitungen für Gemische un-
ter atmosphärische Bedingungen (nach Schampel)

Nennweite der Rohrleitung 
in mm

Länge der Rohrleitung  
in m

15 0,5

20 1

25 1,5

32 2

40 3

50 4

65 6

80 8

100 bis 200 10

8 Entkopplungseinrichtungen für Stäube

8.1 Allgemeines

(1) Die für Gase und Dämpfe genannten Einrichtungen zur 
explosionstechnischen Entkopplung sind bei Stäuben im 
Allgemeinen nicht einsetzbar (Verstopfungsgefahr etc.). Bei 
den für Stäube geeigneten Einrichtungen zur explosions-
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technischen Entkopplung unterscheidet man zwei Systeme, 
vollständige Entkopplung und Teil-Entkopplung:

1. Bei der vollständigen Entkopplung wird sowohl die Aus-
breitung der Flamme als auch des Druckes verhindert. 
Hier sind hinter der Entkopplungseinrichtung im Allge-
meinen keine explosionsfesten Bauteile mehr erforder-
lich,

2. Bei der Teil-Entkopplung wird im Allgemeinen nur die 
Flammen- oder die Druckausbreitung unterbunden. Ggf. 
sind für die hinter der Entkopplungseinrichtung ange-
ordneten Anlagenteile weitere Maßnahmen erforderlich, 
z. B. ausreichende Explosionsfestigkeit.

(2) Die Unterscheidung zwischen vollständiger Entkopp-
lung und Teil-Entkopplung ist für die praktische Anwen-
dung wichtig, da die Notwendigkeit einer vollständigen Ent-
kopplung hinsichtlich Flamme und Druck nicht in allen Fäl-
len besteht, sondern in einigen Fällen lediglich das Erzielen 
einer Flammenisolation oder einer Druckbegrenzung aus-
reicht. Geeignet für den Einbau in Rohrleitungssysteme 
oder zum Produktaustrag sind z. B. die unter den Abschnit-
ten 8.2 bis 8.8 genannten Einrichtungen.

8.2  Aktive Explosionsschutzventile  
(Schnellschlussventil, Schnellschlussschieber, 
Schnellschlussklappe)

(1) Die zu entkoppelnde Explosion wird durch geeignete 
Detektoren erkannt. Über eine Steuereinheit wird ein Aus-
lösemechanismus aktiviert, der das Explosionsschutzventil 
innerhalb einer ausreichend kurzen Zeit schließt, bevor 
Druck und Flamme dieses erreicht haben.

(2) Der für die Wirksamkeit des aktiven Explosionsschutz-
ventiles erforderliche Einbauabstand ist zu beachten. Bei der 
explosionstechnischen Entkopplung mittels aktivem Explo-
sionsschutzventil handelt es sich um eine vollständige Ent-
kopplung. Bezüglich der erforderlichen Vorgaben des Ar-
beitgebers zur Auslegung aktiver Explosionsschutzventile 
wird z. B. auf Abschnitt 5 der DIN EN 15089:2009 verwie-
sen.

8.3  Passives Explosionsschutzventil 
 (Schnellschlussventil)

(1) Beim Überschreiten einer bestimmten Strömungsge-
schwindigkeit in der Rohrleitung schließt das Explosions-
schutzventil automatisch und verbleibt anschließend in ge-
schlossener Stellung. Die für das Schließen notwendige Strö-
mungsgeschwindigkeit wird durch die Druckwelle der Ex-
plosion erzeugt. Passive Explosionsschutzventile dürfen nur 
in waagrecht verlegte Rohrleitungen eingebaut werden, so-
weit dies in der Betriebsanleitung des Herstellers nicht an-
ders beschrieben wird. Passive Explosionsschutzventile eig-
nen sich nur für relativ geringe Staubbelastungen, z. B. Rein-
luftseite von Filteranlagen.

(2) Reicht die zu erwartende Erhöhung der Strömungsge-
schwindigkeit durch die Druckwelle der Explosion für ein 
rechtzeitiges Auslösen eines passive Explosionsschutzventils 
nicht aus, muss ein aktives Explosionsschutzventil eingesetzt 
werden, bei dem die Explosion durch geeignete Detektoren 
erkannt wird und das Explosionsschutzventil mittels einer 
Hilfsströmung, z. B. Einblasen von Stickstoff auf den Schließ-
körper rechtzeitig geschlossen wird.

(3) Der für die Eignung und Funktionsfähigkeit von Explo-
sionsschutzventilen erforderliche Einbauabstand ist zu be-

achten. Bei der explosionstechnischen Entkopplung mittels 
passivem Explosionsschutzventil handelt es sich um eine 
vollständige Entkopplung. Bezüglich der erforderlichen 
Vorgaben des Arbeitgebers zur Auslegung passiver Explo-
sionsschutzventile wird z. B. auf Abschnitt 5 der 
DIN EN 15089:2009 verwiesen.

8.4 Zellenradschleusen

(1) Zellenradschleusen zur explosionstechnischen Entkopp-
lung müssen für den zu erwartenden Explosionsdruck ex-
plosionsfest und zünddurchschlagsicher ausgeführt sein.

(2) Im Explosionsfall muss die Zellenradschleuse automa-
tisch, z. B. über einen Detektor, stillgesetzt werden, damit 
das Austragen von brennendem Produkt in nachfolgende 
Anlagenteile verhindert wird.

(3) Wird die Überwachung nicht vom Hersteller mitgelie-
fert, sind die Anforderungen an diese sicherheitsrelevante 
MSR-Einrichtung in Anlehnung an die TRGS 725 festzule-
gen. Bei der explosionstechnischen Entkopplung mittels 
Zellenradschleuse handelt es sich um eine vollständige Ent-
kopplung. Bezüglich der erforderlichen Vorgaben des Ar-
beitgebers zur Auslegung von Zellenradschleusen wird z. B. 
auf Abschnitt 5 der DIN EN 15089:2009 verwiesen.

8.5 Explosionssichere Taktschleuse

(1) Explosionssichere Taktschleusen bestehen im Allgemei-
nen aus zwei jeweils für den zu erwartenden Explosions-
druck explosionsfest und zünddurchschlagsicher ausgeführ-
ten Ventilen bzw. Schiebern, mit denen eine Schleuse gebil-
det wird. Durch eine entsprechende funktionsgeprüfte Steu-
erung ist gewährleistet, dass sich immer mindestens ein Ven-
til bzw. Schieber in geschlossener Stellung befindet.

(2) Im Explosionsfall muss die explosionssichere Takt-
schleuse automatisch, z. B. über einen Detektor, umgehend 
geschlossen werden, damit das Austragen von brennendem 
Produkt in nachfolgende Anlagenteile verhindert wird.

(3) Wird die Überwachung nicht vom Hersteller mitgelie-
fert, sind die Anforderungen an diese sicherheitsrelevante 
MSR-Einrichtung in Anlehnung an die TRGS 725 festzule-
gen. Bei der explosionstechnischen Entkopplung mittels ex-
plosionssicherer Taktschleuse handelt es sich um eine voll-
ständige Entkopplung. Bezüglich der erforderlichen Vorga-
ben des Arbeitgebers zur Auslegung von Anforderungen an 
explosionssichere Taktschleusen wird z. B. auf Abschnitt 5 
der DIN EN 15089:2009 verwiesen.

8.6 Löschmittelsperren

(1) Löschmittelsperren bestehen im Wesentlichen aus einem 
oder mehreren Detektoren, einer Steuereinheit sowie einem 
oder mehreren Löschmittelbehältern Eine anlaufende Ex-
plosion wird durch Detektoren erkannt, die das Eindüsen 
von Löschmittel in die Rohrleitung zwischen den zu ent-
koppelnden Anlagenteilen auslösen. Durch das Löschmittel 
wird die Explosionsflamme gelöscht. Ein Ausbreiten des Ex-
plosionsdrucks wird durch die Löschmittelsperre nicht ver-
hindert.

(2) Der für die Eignung und Funktionsfähigkeit von Lösch-
mittelsperren erforderliche Einbauabstand ist zu beachten.

(3) Bei der explosionstechnischen Entkopplung mittels 
Löschmittelsperre handelt es sich um eine Teil-Entkopp-
lung. Die mögliche Druckerhöhung ist bei der Auslegung 
der hinter der Löschmittelsperre angeordneten Anlagenteile 
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zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass infolge der 
Druckausbreitung sowohl Löschmittel als auch unverbrann-
te Stäube und Verbrennungsprodukte durch die Rohrleitung 
gedrückt werden und in andere Anlagenteile oder in die 
Umgebung gelangen können.

8.7 Entlastungsschlot

(1) Ein Entlastungsschlot ist eine passive mechanische Ent-
kopplungseinrichtung, mit der Vorkompressionseffekte und 
Flammenstrahlzündung verhindert werden soll, um damit 
die Wahrscheinlichkeit einer Explosionsübertragung in an-
geschlossene Anlagenteile zu verringern. Das erfolgt durch 
Änderung der Strömungsrichtung um 180 Grad bei gleich-
zeitiger Druckentlastung am Umlenkpunkt. Dies wird durch 
eine besondere Rohrleitungsgestaltung und -anordnung (sie-
he Abbildung 1) und üblicherweise durch den Einsatz einer 
Druckentlastungseinrichtung, z. B. Berstscheibe, am Um-
lenkpunkt erreicht. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Entlastungsschlotes
Durch den Entlastungsschlot kann die Explosionsübertragung in der Regel nicht zuverlässig
verhindert werden, so dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind (FSA Bericht F-05-
9706). Die Ausbreitung der Flammenfront wird jedoch so gestört, dass in dem nachgesetzten
Leitungsteil zunächst nur mit einem langsamen Anlaufen der Explosion zu rechnen ist.

(2) Für den Einsatz des Entlastungsschlotes gelten im Wesentlichen die gleichen Einsatz-
beschränkungen hinsichtlich der freiwerdenden Stoffe und der Gefährdung Beschäftigter, an-
derer Personen oder der Umwelt wie für die Explosionsdruckentlastung (siehe Abschnitt 5 Ab-
sätze 1 bis 3).

(3) Die in der Prüfung ermittelte maximal zulässige Länge der Rohre zwischen Explosions-
schlot und angeschlossenem Behälter darf nicht überschritten werden.

(4) Da bei dem Einsatz von Entlastungseinrichtungen an einem Entlastungsschlot u.U. an-
dere Belastungsfälle auftreten als bei dem Einsatz an Behältern, muss die Eignung und Funk-
tionsfähigkeit der Entlastungseinrichtung für diesen Anwendungsfall nachgewiesen sein. Der
Anwendungsfall beinhaltet auch das Vorhandensein von Rohrkrümmern bzw. Rohrverengun-
gen und die Ausrichtung des Explosionsschlotes.

(5) Bei der explosionstechnischen Entkopplung mittels Entlastungsschlot handelt es sich um
eine Teil-Entkopplung. Die Einschränkungen gegenüber einer vollständigen Entkopplung er-
fordern zusätzliche Maßnahmen für die hinter dem Entlastungsschlot angeordneten Anlagen-
teile. Wenn bei einer Objektabsaugung eine Entkopplung des Abscheiders zu den Ansaugstel-
len erforderlich ist und explosionsfähige Gemische in der Saugleitung sicher ausgeschlossen
sind, kann trotz der oben genannten Einschränkungen mit dem Entlastungsschlot ein ausrei-
chender Schutz der Beschäftigten und Dritter erreicht werden (siehe Absatz 3). Bezüglich der
erforderlichen Vorgaben des Arbeitgebers zur Auslegung von Anforderungen an Entlastungs-
schlote wird z. B. auf Abschnitt 4 der DIN EN 16020:2011 verwiesen.

8.8 Produktvorlage

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Entlastungs-
schlotes

Durch den Entlastungsschlot kann die Explosionsübertra-
gung in der Regel nicht zuverlässig verhindert werden, so 
dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind (FSA Bericht 
F-05-9706). Die Ausbreitung der Flammenfront wird jedoch 
so gestört, dass in dem nachgesetzten Leitungsteil zunächst 
nur mit einem langsamen Anlaufen der Explosion zu rech-
nen ist.

(2) Für den Einsatz des Entlastungsschlotes gelten im We-
sentlichen die gleichen Einsatzbeschränkungen hinsichtlich 
der freiwerdenden Stoffe und der Gefährdung Beschäftigter, 
anderer Personen oder der Umwelt wie für die Explosions-
druckentlastung (siehe Abschnitt 5 Absätze 1 bis 3).

(3) Die in der Prüfung ermittelte maximal zulässige Länge 
der Rohre zwischen Explosionsschlot und angeschlossenem 
Behälter darf nicht überschritten werden.

(4) Da bei dem Einsatz von Entlastungseinrichtungen an ei-
nem Entlastungsschlot u. U. andere Belastungsfälle auftreten 
als bei dem Einsatz an Behältern, muss die Eignung und
Funktionsfähigkeit der Entlastungseinrichtung für diesen
Anwendungsfall nachgewiesen sein. Der Anwendungsfall
beinhaltet auch das Vorhandensein von Rohrkrümmern
bzw. Rohrverengungen und die Ausrichtung des Explosi-
onsschlotes.

 
 
 
 

(5) Bei der explosionstechnischen Entkopplung mittels Ent-
lastungsschlot handelt es sich um eine Teil-Entkopplung. 
Die Einschränkungen gegenüber einer vollständigen Ent-
kopplung erfordern zusätzliche Maßnahmen für die hinter 
dem Entlastungsschlot angeordneten Anlagenteile. Wenn bei 
einer Objektabsaugung eine Entkopplung des Abscheiders 
zu den Ansaugstellen erforderlich ist und explosionsfähige 
Gemische in der Saugleitung sicher ausgeschlossen sind, 
kann trotz der oben genannten Einschränkungen mit dem 
Entlastungsschlot ein ausreichender Schutz der Beschäftig-
ten und Dritter erreicht werden (siehe Absatz 3). Bezüglich 
der erforderlichen Vorgaben des Arbeitgebers zur Ausle-
gung von Anforderungen an Entlastungsschlote wird z. B. 
auf Abschnitt 4 der DIN EN 16020:2011 verwiesen.

8.8 Produktvorlage

(1) Im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen „explo-
sionsfeste Bauweise für einen reduzierten Explosionsdruck“ 
und „Explosionsdruckentlastung“ oder „Explosionsunter-
drückung“ können Produktvorlagen mit ausreichender Füll-
höhe eine geeignete Maßnahme zur explosionstechnischen 
Entkopplung sein. Dies setzt eine hinreichend feste Aus-
tragseinrichtung voraus, auf der die Produktvorlage „auf-
liegt“, z. B. Zellenradschleuse, Förderschnecke oder Pro-
zessventil. Die Austragseinrichtung selbst muss hierfür nicht 
flammendurchschlagsicher sein.

(2) Die Produktüberdeckung muss so hoch sein, dass unter 
Explosionsdruckbelastung ein Flammendurchschlag nicht 
erfolgen kann. Der erforderliche Mindestfüllstand muss auf 
geeignete Weise sichergestellt sein.

(3) Wird Produktüberdeckung durch MSR-Einrichtungen 
überwacht, sind die Anforderungen an diese sicherheitsrele-
vante MSR-Einrichtung in Anlehnung an die TRGS 725 
festzulegen

9  Explosionstechnische Entkopplung bei hybriden 
Gemischen

Für eine explosionstechnische Entkopplung bei hybriden 
Gemischen kommen aufgrund des Staubanteils Maßnahmen 
aus Abschnitt 8 in Frage, wenn diese Einrichtungen auch die 
durch den Dampf- oder Gasanteil verursachten Explosions-
auswirkungen ausreichend sicher begrenzen. Für das Ver-
meiden der Ausbreitung von Explosionen mit Staubanteilen 
über verbindende Rohrleitungen, Fördereinrichtungen o. ä. 
sowie eines Flammenaustritts aus Anlagenteilen sind in der 
Regel die in Abschnitt 7 genannten Flammendurchschlagsi-
cherungen aufgrund der Verstopfungsgefahr nicht geeignet.
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Gefahrstoffen“

TRGS 722 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher 
explosionsfähiger Atmosphäre“

TRGS 725 „Gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre – 
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Ex-
plosionsschutzmaßnahmen“

GMBl 2019, S. 656

Bundesministerium für Gesundheit

beträge nach §§ 39a und 42 RSAV sowie nach § 323 
SGB V“ ersetzt.

6. Die Bestimmung zu Konto 3787 wird ab dem 1. Januar 
2019 ersetzt durch:
Erlass 
Rechnungswesen und Statistik der GKV

hier: Änderungen des Kontenrahmens und der Sta
tistik
I.  Kontenrahmen der gesetzlichen Krankenversiche
rung

1. In der Bestimmung Nr. 7 zu Kontenart 071 werden ab 
dem 1. Januar 2020 die Worte „150 Euro“ durch die 
Worte „250 Euro“ ersetzt.

2. In der Bezeichnung der Kontenart 083 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 12 KHG“ durch die Worte 
„§§ 12, 12a KHG“ ersetzt.

3. In der Bezeichnung des Kontos 1832 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 12 KHG“ durch die Worte 
„§§ 12, 12a KHG“ ersetzt.

4. Das Konto 1904 erhält ab dem 1. Januar 2019 folgende 
Bestimmung:

 „Zu 1904
 Hier sind die Geldmittel zur Anschaffung und Erneue-

rung von aktivierungspflichtigen Wirtschaftsgütern zu 
buchen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Kranken-
kassen erforderlich sind. Die Bildung von Geldmitteln 
für laufenden Unterhalt und Reparaturen ist nicht mög-
lich. Als buchungsbegründende Unterlagen sind Doku-
mente vorzuhalten, aus denen sich die geplanten Inves-
titionen, die voraussichtlichen Anschaffungs- oder Er-
neuerungskosten sowie die geplanten Anschaffungs- 
bzw. Erneuerungsjahre ergeben.“

5. Die Bezeichnung des Kontos 3787 wird ab dem 1. Janu-
ar 2019 durch die Worte „Bereinigungs- und Korrektur-

 „Zu 3787
 1.  Hier sind die vom BVA festgesetzten Korrekturbe-

träge nach § 39a Abs. 5 und § 42 Abs. 7 RSAV zu bu-
chen.

 2.  Hier sind die vom Bundesversicherungsamt be-
schiedenen Bereinigungs- und Korrekturbeträge 
nach § 323 Abs. 4 Satz 1 bzw. Abs. 5 Satz 2 SGB V 
zu buchen, soweit sie noch nicht erfolgswirksam in 
einer früheren Jahresrechnung enthalten waren.“.

7. In der Bestimmung Nr. 7 zu Kontengruppe 40 bis 59 
werden ab dem 1. Januar 2019 die Worte „§ 15 SGB IX“ 
durch die Worte „§ 18 SGB IX“ ersetzt.

8. In der Bestimmung Nr. 1 zu den Kontenart 492 bis 499 
werden ab dem 1. Januar 2019 die Worte „§ 53 SGB IX“ 
durch die Worte „§ 73 SGB IX“ ersetzt.

9. In der Bestimmung Nr. 2 zu Kontengruppe 50 werden 
ab dem 1. Januar 2019 die Worte „§ 53 GB IX“ durch 
die Worte „§ 73 SGB IX“ ersetzt.

10. In der Bezeichnung der Kontenart 509 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 17 SGB IX“ durch die Wor-
te „§ 29 SGB IX“ ersetzt.

11. In der Bezeichnung der Konten 5090 bis 5092 werden 
ab dem 1. Januar 2019 die Worte „§ 17 SGB IX“ durch 
die Worte „§ 29 SGB IX“ ersetzt.

12. In der Kontenart 515 wird ab dem 1. Januar 2019 vor 
dem Konto 5155 das Konto 5152 mit der Bezeichnung 
„Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V, 
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Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren nach 
§ 20c SGB V – Altenteiler“ eingefügt.

13. In der Bestimmung Nr. 1 zu Kontenart 519 werden ab 
dem 1. Januar 2019 die Worte „und nach § 132e Abs. 2 
SGB V“ gestrichen.

14. In der Bestimmung zu Kontenart 541 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 44 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 
SGB IX“ durch die Worte „§ 64 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 
SGB IX“ ersetzt.

15. In der Bezeichnung der Kontenart 549 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 84 Abs. 3 SGB IX“ durch 
die Worte „§ 167 Abs. 3 SGB IX“ ersetzt.

16. In der Bestimmung zu Kontenart 549 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 84 Abs. 3 SGB IX“ durch 
die Worte „§ 167 Abs. 3 SGB IX“ ersetzt. 

17. In der Bestimmung zu Kontenart 564 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB IX“ 
durch die Worte „§ 74 Abs. 1 Satz 1 SGB IX“ ersetzt.

18. In der Bestimmung zu Kontenart 565 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 54 Abs. 1 Satz 2 bis Abs. 3 
SGB IX“ durch die Worte „§ 74 Abs. 1 Satz 2 bis Abs. 3 
SGB IX“ ersetzt.

19. In der Bezeichnung der Kontenart 592 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 26 Abs. 3 SGB IX“ durch 
die Worte „§ 42 Abs. 3 SGB IX“ ersetzt.

20. In der Bezeichnung der Konten 5920 bis 5922 werden 
ab dem 1. Januar 2019 die Worte „§ 26 Abs. 3 SGB IX“ 
durch die Worte „§ 42 Abs. 3 SGB IX“ ersetzt.

21. In der Bezeichnung des Kontos 6400 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 271 Abs. 2 Satz 5“ durch die 
Worte § 271 Abs. 2 Satz 6“ ersetzt.

22. In der Bezeichnung des Kontos 6401 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 271 Abs. 2 Satz 6“ durch die 
Worte „§ 271 Abs. 2 Satz 7“ ersetzt.

23. Die aktuelle Bezeichnung des Kontos 6787 wird ab dem 
1. Januar 2019 durch die Worte „Bereinigungs- und 
Korrekturbeträge nach §§ 39a und 42 RSAV sowie nach 
§ 323 SGB V“ ersetzt.

24. Das Konto 6787 erhält ab dem 1. Januar 2019 folgende 
Bestimmung:

 Zu 6787
 1.  Hier bucht der Gesundheitsfonds die festgesetzten 

Korrekturbeträge nach § 39a Abs. 5 und § 42 Abs. 7 
RSAV.

 2.  Hier bucht der Gesundheitsfonds die beschiedenen 
Bereinigungs- und Korrekturbeträge nach § 323 
Abs. 4 Satz 1 bzw. Abs. 5 Satz 2 SGB V.“.

25. Das Konto 7350 wird ab dem 1. Januar 2020 gestrichen.

26. Die Kontenart 735 wird ab dem 1. Januar 2020 gestri-
chen.

27. In der Bezeichnung des Kontos 7640 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „(ohne 7641)“ gelöscht.

28. In der Bestimmung zur Kontenart 952 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 271 Abs. 2 Satz 6 SGB V“ 
durch die Worte „§ 271 Abs. 2 Satz 7 SGB V“ ersetzt.

29. In der Bezeichnung des Kontos 9531 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „an das BVA“ durch die Worte 
„nach § 12 KHG“ ersetzt.

30. In der Bezeichnung des Kontos 9532 werden ab dem 
1. Januar 2019 die Worte „§ 14 Abs. 1 KHG“ “ durch die 
Worte „§ 14 Satz 4 KHG“ ersetzt.

31. In der Bestimmung zum Konto 9532 werden ab dem 
1. Januar 2019 nach dem Wort „Förderung“ die Worte 
„nach § 12 KHG“ ergänzt.

32. Nach dem Konto 9532 wird ab dem 1. Januar 2019 das 
Konto „9533 Aufwendungen zur Förderung von Vor-
haben der Länder nach § 12a KHG“ eingefügt.

33. Das Konto 9533 erhält ab dem 1. Januar 2019 folgende 
Bestimmung:

 „Zu 9533
 Grundlage für die erfolgswirksame Buchung der Ausga-

ben zur Förderung von Vorhaben der Länder nach § 12a 
KHG sind die Auszahlungsbescheide des Bundesversi-
cherungsamtes nach § 15 Absatz 1 KHSFV. Hier sind 
auch Rückzahlungen von Fördermitteln zu buchen.“. 

34. Nach dem Konto 9533 wird ab dem 1. Januar 2019 das 
Konto „9534 Verwaltungskostenerstattung nach § 12a 
KHG“ eingefügt.

35. Das Konto 9534 erhält ab dem 1. Januar 2019 folgende 
Bestimmung:

 „Zu 9534
 Hier ist die Verwaltungskostenerstattung an das Bun-

desversicherungsamt nach § 12a Abs. 3 Sätze 7 und 8 
KHG zu buchen.“.

36. Nach dem Konto 9534 wird ab dem 1. Januar 2019 das 
Konto „9535 Erstattung der Aufwendungen nach § 14 
Satz 5 KHG „ eingefügt.

37. Das Konto 9535 erhält ab dem 1. Januar 2019 folgende 
Bestimmung: „Zu 9535 Hier ist die Erstattung der Auf-
wendungen für die Auswertung der Wirkungen der 
Förderung nach § 12a KHG zu buchen.“.

II. Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung 

Grundsätze für die Meldung der amtlichen Statistiken

Ab dem 1. Januar 2020 wird unter Ziffer B. der Passus „Bei 
Nicht-Stichtagsstatistiken ergibt sich der Berichtszeitraum 
vom 1. Januar des Berichtsjahres bis zum jeweiligen Aufstel-
lungsdatum.“ ersetzt durch: „Bei kumulativen Nicht-Stich-
tagsstatistiken ergibt sich der Berichtszeitraum vom 1. Januar 
des Berichtsjahres bis zum jeweiligen Aufstellungsdatum. 
Für Nicht-Stichtagsstatistiken mit isolierter Betrachtung be-
ginnt der Berichtszeitraum am jeweiligen Quartalsanfang 
und endet zum entsprechenden Aufstelldatum.“.

KJ 1

Meldeanleitung

1. Ab dem 1. Januar 2019 wird unter Ziffer II.8.9 nach den 
Worten „§ 107 Absatz 1“ die Worte „SGB V“ eingefügt.

Vordruck

2. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Bezeichnung der Kon-
tengruppe 32 ersetzt durch: „Erstattungen und Einnah-
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men nach dem BVG, dem SGB V, dem SGB VI, dem
KVLG 1989, dem Infektionsschutzgesetz und Anti-D-
Hilfe-Gesetz“.

3. Ab dem 1. Januar 2019 wird in der Bezeichnung der
Schlüssel-Nummer 6970 das Wort „Kosten“ durch
„Ausgaben“ ersetzt.

KV 45
Vordruck

4. Ab dem 3. Quartal 2019 wird die Bezeichnung der Kon-
tengruppe 32 ersetzt durch: „Erstattungen und Einnah-
men nach dem BVG, dem SGB V, dem SGB VI, dem
KVLG 1989, dem Infektionsschutzgesetz und Anti-D-
Hilfe-Gesetz“.

5. Ab dem 3. Quartal 2019 wird in der Bezeichnung der
Schlüssel-Nummer 6970 das Wort „Kosten“ durch
„Ausgaben“ ersetzt.

KM1
Meldeanleitung

6. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.1.2 ersetzt
durch: „Versicherte ohne Angabe des Geschlechts oder 
mit der Angabe „divers“ (§ 22 Abs. 3 PStG) werden den 
Frauen zugeordnet.“.

7. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.71 ersetzt
durch: „Hier zu erfassen ist die Zahl der Mitglieder
ohne Angabe des Geschlechts oder mit der Angabe „di-
vers“ (§ 22 Abs. 3 PStG) als Davon-Position der Schlüs-
sel-Nummer 10999 Spalte 2.“. 

8. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.72 ersetzt
durch: „Hier zu erfassen ist die Zahl der mitversicherten 
Familienangehörigen ohne Angabe des Geschlechts
oder mit der Angabe „divers“ (§ 22 Abs. 3 PStG) als Da-
von-Position der Schlüssel-Nummer 11099 Spalte 2.“

KM1/13
Meldeanleitung

9. Ab dem 1. Januar 2019 werden in der Ziffer II.1 nach
den Worten „sind keine Angaben zu den Schlüssel-
Nummern“ die Ziffern „10016, 10220, 10221,“ gelöscht.

KM6
Meldeanleitung

10. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.1.3 ersetzt
durch: „Versicherte ohne Angabe des Geschlechts oder 
mit der Angabe „divers“ (§ 22 Abs. 3 PStG) werden dem 
weiblichen Geschlecht zugeordnet.“.

11. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.8 ersetzt durch: 
„Hier auszuweisen ist die Zahl der Mitglieder ohne An-
gabe des Geschlechts oder mit der Angabe „divers“ (§ 22 
Abs. 3 PStG) als Davon-Position aus der Schlüssel-
Nummer 19999 Spalte 8.“.

12. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.9 ersetzt durch: 
„Hier auszuweisen ist die Zahl der mitversicherten Fa-
milienangehörigen ohne Angabe des Geschlechts oder
mit der Angabe „divers“ (§ 22 Abs. 3 PStG) als Davon-
Position aus der Schlüssel-Nummer 29999 Spalte 8.“.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

KG2

Meldeanleitung

13. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.1.5 ersetzt 
durch: „Leistungs-/Abrechnungsfälle von Versicherten 
ohne Angabe des Geschlechts (§ 22 Abs. 3 PStG) oder 
mit der Angabe „divers“ werden dem weiblichen Ge-
schlecht zugeordnet.“.

14. Ab dem 1. Januar 2019 wird unter Ziffer II.30.1. der 
Passus „15.05.2013“ ersetzt durch: „26.09.2018“.

KG3

Meldeanleitung

15. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.4.1 ersetzt 
durch: „Es sind alle Fälle zu erfassen, deren Kosten der 
Kontenart 522 des Kontenrahmens der Träger der Ge-
setzlichen Krankenversicherung zugeordnet sind. Dies 
umfasst die GOPs 01731, 01737 bis 01743 sowie 01745. 
Die Leistungen 01737 und 01738 (quantitative immuno-
logische Bestimmung von occultem Blut im Stuhl 
(iFOBT)) sind nicht als separate Fälle zu erfassen. Dies 
gilt auch für die Leistungen 01742 und 01743, und die 
Kostenpauschale 40160, die im Zusammenhang mit der 
GOP 01741 für den koloskopischen Komplex erbracht 
werden.“.

16. Ab dem 1. Januar 2019 die wird die Ziffer II.4.2 ersetzt 
durch: „Es sind alle Fälle zu erfassen, deren Kosten der 
Kontenart 521 des Kontenrahmens der Träger der Ge-
setzlichen Krankenversicherung zugeordnet sind. Der 
Fall ist auch dann nur einmal zu erfassen, wenn eine per-
sönliche und eine zytologische Untersuchung vorge-
nommen wurden. Dies umfasst die GOPs 01730, 01733 
bis 01745, 01750 bis 01759 sowie die Kostenpauschalen 
40160 F, 40850, 40852, 40854, 40855. Die Leistungen 
01737 und 01738 (quantitative immunologische Bestim-
mung von occultem Blut im Stuhl (iFOBT)) sind nicht 
als separate Fälle zu erfassen. Dies gilt auch für die Leis-
tungen 01742 und 01743 und die Kostenpauschale 
40160, die im Zusammenhang mit der GOP 01741 für 
den koloskopischen Komplex erbracht werden.

 Die Kostenpauschalen 40850 (im Zusammenhang mit 
der GOP 01750), 40852 (im Zusammenhang mit den 
GOPs 01752, 01756 und 01758), 40854 (im Zusammen-
hang mit der GOP 01759) und 40855 (Zuschlag zur 
GOP 40854) sind ebenfalls nicht als separate Fälle zu 
erfassen. Die Zuschläge 01757 (zur GOP 01756) und 
01759 (zur GOP 01753 und 01755) sind ebenfalls nicht 
als separate Fälle zu erfassen. 

17. Ab dem 1. Januar 2019 die wird die Ziffer II.4.3 ersetzt 
durch: „Es sind Untersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten bei Kindern (§ 26 Abs. 1 Satz 1 SGB V) 
als Einzelfälle zu zählen, deren Kosten der Konten-
art 520 des Kontenrahmens der Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung zugeordnet sind. Ferner wird da-
rauf hingewiesen, dass die Leistungen des Pulsoxymet-
rie-Screenings (GOP 01702 und 01703), des Erweiterten 
Neugeborenen-Screenings (GOP 01704 bis 01707, 
01724, 01725, 01726 und 01727), und das Screening auf 
Mukoviszidose (01709) nicht als separate Fälle zu erfas-
sen sind. Dies gilt auch für die Besuche im Rahmen U1 
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und U2 (EBM-Ziffer 01721) sowie die Sonographie bei 
U3 (EBM-Ziffer 01722).“.

18. Ab dem 1. Januar 2019 die wird die Ziffer II.5 ersetzt 
durch: „Hier sind alle im Berichtszeitraum abgerechne-
ten Leistungsfälle von Maßnahmen zur Krankheitsver-
hütung zu erfassen, deren Kosten der Kontenart 523 des 
Kontenrahmens der Träger der Gesetzlichen Kranken-
versicherung zugeordnet sind. Ein Fall ist auch dann 
nur einmal zu erfassen, wenn eine persönliche und eine 
laboratoriumstechnische Untersuchung (GOP 32880, 
32881, 32882) vorgenommen wurde.“.

KG4

Meldeanleitung

19. Ab dem 1. Januar 2019 die wird die Ziffer II.1 ersetzt 
durch: „Erstattungsfälle und Tage von Versicherten 
ohne Angabe des Geschlechts oder mit der Angabe „di-
vers“ (§ 22 Abs. 3 PStG) werden den Frauen zugeord-
net.“.

KG5

Meldeanleitung

20. Ab dem 1. Januar 2019 die wird die Ziffer II.1.6 ersetzt 
durch: „Anträge und Widersprüche von Versicherten 
ohne Angabe des Geschlechts (§ 22 Abs. 3 PStG) oder 
mit der Angabe „divers“ werden dem weiblichen Ge-
schlecht zugeordnet.“.

KG6

Meldeanleitung

21. Ab dem 1. Januar 2020 wird Ziffer II.2.2.3 ersetzt durch: 
„2.2.3 Spalte 3 Es sind die in Rechnung gestellten, sal-
dierten Gesamtausgaben inklusive Pflegeerlöse, Zu- 

und Abschläge, Zusatzentgelte etc. und ohne Abzug 
von etwaigen Zuzahlungen der Versicherten zu den un-
ter der Spalte 2 gemeldeten Leistungsfällen zu berück-
sichtigen.

Stationäre Entgeltschlüssel 45* sind nicht zu berücksichti-
gen.“

22. Ab dem 1. Januar 2020 wird unter Ziffer II.2.2.5 der 
2. Absatz ersetzt durch: „Schlüssel-Nummer 11xxx: Es 
ist der effektive Gesamtschweregrad (Casemix der G-
DRG bzw. der aG-DRG Fallpauschale gemäß Abrech-
nung) der unter der Spalte 2 berücksichtigten Leistungs-
fälle als Fließkommazahl mit 3 Nachkommstellen aus-
zuweisen. Die Einzelschweregrade sind ungerundet mit 
3 Nachkommastellen zum Gesamtergebnis zu summie-
ren.“

KG8

Meldeanleitung

23. Ab dem 1. Januar 2019 wird die Ziffer II.5 ersetzt durch: 
„Geschlecht — GS —

 Es ist das Geschlecht zu schlüsseln: 

 1 = männlich

 2 = weiblich

 3 = fehlende Geschlechtsangabe

 4 = divers“.

Bonn, den 26. Juli 2019
L4 – 11941-01/001/11942-01/001

Bundesministerium für Gesundheit

Im Auftrag

Stephan Gebhart

GMBl 2019, S. 664

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit

ergeben, und die für die Leitung und Beaufsichtigung der 
Aufbewahrung verantwortlichen Personen die hierfür erfor-
derliche Fachkunde besitzen.

Gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 4 der Atomrechtlichen Ver-
fahrensverordnung (AtVfV) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180), zuletzt geän-
Richtlinie  
für den Fachkundenachweis von  

verantwortlichen Personen in Anlagen zur 
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen  

(Zwischenlager)

– Bek. d. BMU vom 22.7.2019 – S I 6 – 138317/4 –

dert durch Art. 14 VO zur weiteren Modernisierung des 
Strahlenschutzrechts vom 29. November 2018 (BGBl. I 
S. 2034), sind dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung 
oder Teilgenehmigung nach § 6 Absatz 1 oder Absatz 3 des 
Atomgesetzes Unterlagen beizufügen, die zur Prüfung der 
Zulassungsvoraussetzungen erforderlich sind, insbesondere 
Angaben, die es ermöglichen, die Zuverlässigkeit und Fach-
kunde der für die Einrichtung der Anlage und für die Lei-
tung und Beaufsichtigung ihres Betriebes verantwortlichen 
Personen zu prüfen.

Nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 des Atomgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I 
S. 1565), zuletzt geändert durch Art. 1 16. ÄndG vom  
10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122 i V m Bek. v. 11.7.2018, BGBl. I 
S. 1124), ist die Genehmigung nach § 6 Absatz 1 und Ab-
satz 3 des Atomgesetzes u. a. zu erteilen, wenn keine Tatsa-
chen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverläs-
sigkeit des Antragstellers und der für die Leitung und Beauf-
sichtigung der Aufbewahrung verantwortlichen Personen 
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Die Richtlinie für den Fachkundenachweis von verantwort-
lichen Personen in Anlagen zur Aufbewahrung von Kern-
brennstoffen (Zwischenlager) ist aufgrund der bei Behörden 
und Sachverständigen gesammelten Erfahrungen in einer Ar-
beitsgruppe aus Vertretern der Genehmigungs- und Auf-
sichtsbehörden der Länder, Sachverständigen und des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit insbesondere hinsichtlich der Anpassung an interna-
tional übliche Studiengänge, der Anforderungen an die vom 
verantwortlichen Personal vorzulegenden Nachweise sowie 
der Regelungen zu Umfang und Durchführung von Prüfun-
gen für verantwortliches Personal neu erarbeitet worden. 

Im Zuge der Richtlinienerarbeitung sind die Genehmi-
gungs- und Aufsichtsbehörden der Länder, der Fachaus-
schuss für Reaktorsicherheit, der Fachausschuss Nukleare 
Ver- und Entsorgung, der Arbeitskreis Sicherung, die Ge-
sellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH be-
teiligt sowie die Verbände BGZ, IG Bergbau und Chemie, 
Verband TÜV e. V., Verdi, VGB, WWK und EWN Entsor-
gungswerk für Nuklearanlagen gehört worden.

Die für den Vollzug des Atomgesetzes zuständigen Ge-
nehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder und das 
Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit sind im Länderausschuss für Atomkernenergie – 
Hauptausschuss – am 6./7. Juni 2019 übereingekommen, die 
„Richtlinie für den Fachkundenachweis von verantwortli-
chen Personen in Anlagen zur Aufbewahrung von Kern-
brennstoffen (Zwischenlager)“ in der Fassung vom 6. Mai 
2019 in Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden für Zwi-
schenlager als Grundlage für die Prüfung der vom Antrag-
steller beizubringenden Angaben zur erforderlichen Fach-
kunde einheitlich anzuwenden.

Diese Richtlinie gebe ich hiermit bekannt.

Anlage 
S I 6 – 138317/4

Richtlinie für den Fachkundenachweis von  
verantwortlichen Personen in Anlagen zur  

Aufbewahrung von Kernbrennstoffen  
(Zwischenlager)

Stand 6.5.2019

1. Einleitende Bestimmungen

 1.1 Begriffsbestimmungen

 1.2 Gesetzliche Grundlagen

 1.3 Anwendungsbereich

 1.4 Verantwortliche Personen

  1.4.1 Leiter des Zwischenlagers

  1.4.2 Fach- und Teilbereichsleiter

  1.4.3 Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung

  1.4.4 Leiter vom Dienst

2. Fachkundenachweis und Anforderungen an die fachliche 
Ausbildung sowie an die praktische Erfahrung

 2.1  Allgemeine Anforderungen für verantwortliches 
Fach- und Führungspersonal

 2.2 Leiter des Zwischenlagers

 2.3 Teil- oder Fachbereichsleiter

 2.4 Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung

 2.5 Leiter vom Dienst

 2.6 Stellvertreter

3. Nachweis der Fachkunde

 3.1 Fachgespräch

4. Erhaltung der Fachkunde

5. Übergangs- und Ausnahmeregelungen

Anhang 1:  Inhalt der Fachkunde des sonstigen verantwortli-
chen Personals

 I. Ausbildung im Strahlenschutz

 II. Kenntnisse im Brand- und Arbeitsschutz

 III. Anlagenspezifische Ausbildung

Anhang 2:  Inhalt der Fachkunde des sonstigen verantwortli-
chen Personals

 I. Strahlenschutzkenntnisse
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1. Einleitende Bestimmungen

1.1 Begriffsbestimmungen

Zwischenlager im Sinne dieser Richtlinie sind ortsfeste An-
lagen zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen und verfes-
tigten Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung bestrahl-
ter Kernbrennstoffe.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 AtG darf eine Genehmigung 
für ein Zwischenlager nur erteilt werden, wenn die für die 
Leitung und Beaufsichtigung des Zwischenlagers verant-
wortlichen Personen die hierfür erforderliche Fachkunde 
besitzen.

1.3 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet Anwendung bei der Feststellung der 
Fachkunde der unter Ziffer 1.4 genannten Personen.

Hinweis:

Die Anforderungen an die Fachkunde von Strahlenschutz-
beauftragten, Objektsicherungsbeauftragten und SEWD-IT-
Sicherheitsbeauftragten sind in getrennten Richtlinien gere-
gelt.

1.4 Verantwortliche Personen

Es wird unterschieden zwischen verantwortlichem Fach- 
und Führungspersonal und sonstigem verantwortlichen Per-
sonal. Folgende Funktionen des verantwortlichen Fach- und 
Führungspersonals werden in dieser Richtlinie beschrieben:

 – Leiter des Zwischenlagers (s. Ziffer 1.4.1)

 – Fach- und Teilbereichsleiter (s. Ziffer 1.4.2)

 – Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung  
(s. Ziffer 1.4.3)
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Das sonstige verantwortliche Personal umfasst die Funkti-
on des Leiters vom Dienst (s. Ziffer 1.4.4).

1.4.1 Leiter des Zwischenlagers

Leiter eines Zwischenlagers sind Betriebsangehörige, die die 
Verantwortung für den sicheren Betrieb des Zwischenlagers 
und für die Einhaltung der Bestimmungen des Atomrechts 
und der atomrechtlichen Genehmigungen tragen. Außerdem 
sind sie für die Zusammenarbeit aller im Zwischenlager täti-
gen Personen verantwortlich und diesen Personen gegen-
über grundsätzlich weisungsbefugt.

1.4.2 Fach und Teilbereichsleiter

Fachbereichsleiter sind Betriebsangehörige, die die Fachbe-
reiche eines Zwischenlagers leiten und gegenüber den Mitar-
beitern ihres Fachbereiches weisungsbefugt sind.

1.4.3 Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung 

Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung sind Betriebs-
angehörige, die mit der Einführung und Prüfung des Quali-
tätssicherungssystems und mit der Überwachung der Ein-
haltung der festgelegten Qualitätssicherungsmaßnahmen be-
auftragt sind.

1.4.4 Leiter vom Dienst

Die Funktion des Leiters vom Dienst wird im Schichtdienst 
besetzt. Alle Betriebsangehörigen, die für diese Funktion 
vorgesehen sind, müssen die entsprechenden Anforderun-
gen dieser Richtlinie erfüllen. Der Leiter vom Dienst ist 
ständig vor Ort und er führt bei Abwesenheit des verant-
wortlichen Fach- und Führungspersonals notwendige So-
fortmaßnahmen gemäß den genehmigten Betriebsregularien 
durch.

2.  Fachkundenachweis und Anforderungen an die 
fachliche Ausbildung sowie an die praktische Er
fahrung

Für alle unter Ziffer 1.4 genannten Personengruppen sind 
zum Nachweis der Vollständigkeit der durchgeführten Maß-
nahmen zum Erwerb der erforderlichen Fachkunde der zu-
ständigen Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde entspre-
chende Unterlagen vorzulegen.

Nach Maßgabe der zuständigen Aufsichts- oder Geneh-
migungsbehörde kann zusätzlich eine Erfolgskontrolle in 
Form eines Fachgesprächs (s. Ziffer 3.1) durchgeführt wer-
den.

Die nachfolgend geforderten praktischen Erfahrungen 
müssen nach Art und Verantwortungsumfang geeignet sein, 
die Person für die jeweils vorgesehene Tätigkeit zu qualifi-
zieren.

Die in dieser Richtlinie für die Benennung der Funktionen 
verwendeten Begriffe können von den in der Anlage ausge-
wiesenen Funktionsbezeichnungen abweichen. Die Qualifi-
kationsanforderungen an den Funktionsinhaber bleiben 
hiervon unberührt.

2.1  Allgemeine Anforderungen für verantwortliches 
Fach und Führungspersonal

Für alle Personen, die als verantwortliches Fach- und Füh-
rungspersonal bestellt werden sollen, sind die nachstehend 
genannten Anforderungen als erfüllt nachzuweisen:

a) ein abgeschlossenes Studium an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule, Fachhochschule oder 
Ingenieurschule in einem technischen oder einem mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fach (Diplom, Master, 
Bachelor oder vergleichbar).

b) eine Fachausbildung im Strahlenschutz (Anhang 1, Zif-
fer I);

c) Kenntnisse im Brand- und Arbeitsschutz (Anhang 1, Zif-
fer II);

Die zuständige Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde 
kann für verantwortliches Fach- und Führungspersonal 
nach Maßgabe des jeweiligen Einzelfalles eine abweichende 
berufliche Qualifikation zulassen.

2.2 Leiter des Zwischenlagers

Zusätzlich zu den Anforderungen aus Ziffer 2.1 muss eine 
Person, die als Leiter eines Zwischenlagers vorgesehen ist, in 
Erfüllung des § 6 Absatz 2 Nummer 1 AtG die nachstehend 
genannten Anforderungen als erfüllt nachweisen:

a) Umfassende anlagenspezifische Kenntnisse entsprechend 
Anhang 1, Ziffer III. Der Erwerb der anlagenspezifi-
schen Kenntnisse muss mindestens für eine Dauer von 
sechs Monaten in der vorgesehenen Anlage erfolgen.

b) eine mindestens zweijährige praktische Erfahrung in 
technischen Teil- oder Fachbereichen eines Zwischenla-
gers oder einer sonstigen kerntechnischen Anlage, davon 
ein Jahr als Teil- oder Fachbereichsleiter.

2.3 Teil oder Fachbereichsleiter

Zusätzlich zu den Anforderungen aus Ziffer 2.1 muss eine 
Person, die als Teil- oder Fachbereichsleiter in einem Zwi-
schenlager vorgesehen ist, in Erfüllung des § 6 Absatz 2 
Nummer 1 AtG die nachstehend genannten Anforderungen 
als erfüllt nachweisen:

a) Anlagenspezifische Kenntnisse gemäß Verantwortungs-
bereich entsprechend Anhang 1, Ziffer III. Der Erwerb 
der anlagenspezifischen Kenntnisse muss mindestens für 
eine Dauer von sechs Monaten in der vorgesehenen An-
lage erfolgen.

b) eine mindestens einjährige praktische Erfahrung in tech-
nischen Teil- oder Fachbereichen eines Zwischenlagers 
oder einer sonstigen kerntechnischen Anlage.

2.4 Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung

Leiter der Qualitätssicherungsüberwachung müssen die all-
gemeinen Anforderungen für verantwortliches Fach- und 
Führungspersonal entsprechend Ziffer 2.1 nachweisen.

Zusätzlich müssen sie eine mindestens einjährige prakti-
sche Erfahrung in technischen Fachbereichen eines Zwi-
schenlagers oder einer sonstigen kerntechnischen Anlage 
nachweisen. Für den Nachweis der praktischen Erfahrung 
kann als gleichwertig anerkannt werden:

Mitarbeit bei der Planung und Auslegung, Errichtung und 
Prüfung von kerntechnischen Anlagen sowie in der Ferti-
gung von für den Einsatz in der Kerntechnik qualifizierten 
Erzeugnisformen, Bauteilen, Komponenten und Systemen.

2.5 Leiter vom Dienst

Leiter vom Dienst entsprechend Ziffer 1.4.4 müssen nach-
weisen:
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a) mindestens einen anerkannten Meisterabschluss in einem 
technischen Bereich oder einen anerkannten Abschluss 
als Meister für Schutz und Sicherheit;

b) weitere Anforderungen gemäß Anhang 2;

c) eine mindestens einjährige praktische Erfahrung in einem 
technischen Bereich eines Zwischenlagers oder einer 
sonstigen kerntechnischen Anlage, davon mindestens 
sechs Monate im vorgesehenen Zwischenlager.

2.6 Stellvertreter

Die Stellvertreter für die Funktionen, die entsprechend Zif-
fer 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.3 zum verantwortlichen Fach- und 
Führungspersonal gehören, müssen grundsätzlich die glei-
chen Fachkundeanforderungen erfüllen, wie sie für die je-
weilige Funktion gefordert ist.

3.  Nachweis der Fachkunde

Die Abschlüsse gemäß Ziffer 2.1 a) sind durch die Vorlage 
geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Die Fachausbildung im Strahlenschutz gemäß Ziffer 2.1 b) 
ist durch eine Bescheinigung über den erfolgreichen Besuch 
eines behördlich anerkannten Kurses für den Erwerb der 
Fachkunde nachzuweisen.

Für die übrigen Teile der Fachausbildung gemäß Anhang 1 
Ziffer II und III und Anhang 2 Ziffer I, II und III sind ent-
sprechende Belege beizubringen. Die Belege müssen Zeit-
punkt, Art und Inhalt der Maßnahme enthalten und den Er-
folg der Ausbildungsmaßnahmen bestätigen.

3.1 Fachgespräch

Die zuständige Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde 
kann ein Fachgespräch ansetzen, um sich vom Vorhanden-
sein ausreichender allgemeiner sowie anlagenspezifischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu überzeugen.

Inhalt und Umfang des Fachgesprächs werden zwischen 
dem Antragsteller und der zuständigen Genehmigungs- 
oder Aufsichtsbehörde abgestimmt.

4. Erhaltung der Fachkunde

Die nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 AtG zu erfüllende Geneh-
migungsvoraussetzung des Fachkundenachweises begründet 
zugleich die Verpflichtung, auch in der Folgezeit die Fach-
kunde des verantwortlichen Zwischenlagerpersonals und 
deren Stellvertreter auf dem jeweils erforderlichen Stand zu 
halten.

Für die in Anhang 1, Ziffer II und III, sowie in Anhang 2 
Ziffer I bis III beschriebenen Themengebiete gilt, dass über 
die tägliche Facharbeit hinausgehende Maßnahmen zur Er-
haltung und Aktualisierung der Fachkunde notwendig sind. 
Die Fachkunde kann durch folgende Maßnahmen auf dem 
jeweils erforderlichen Stand gehalten werden:

 – interne und externe Lehrveranstaltungen;

 – Mitarbeit in Fachgremien;

 – Aufsicht über die Tätigkeit in der Anlage einschließlich 
regelmäßiger Koordinationsgespräche;

 – Auswertung von Betriebserfahrungen;

 – Fachgespräche mit Sachverständigen und der zuständi-
gen Behörde;

 – Erfahrungsaustausch mit Betreibern ähnlicher Anlagen;

 – Selbststudium.

Die Maßnahmen zur Erhaltung der Fachkunde sind zu 
dokumentieren und werden der Aufsichtsbehörde einmal 
jährlich in Form eines Berichts angezeigt.

5. Übergangs und Ausnahmeregelungen

Die mit Inkrafttreten dieser Richtlinie bereits tätigen Ange-
hörigen des verantwortlichen Zwischenlagerpersonals sowie 
deren Stellvertreter brauchen für die Fortführung ihrer Tä-
tigkeit keinen erneuten Fachkundenachweis zu führen.

Bei einer erstmals in Betrieb gehenden Anlage kann die 
Ausbildung nach 2.2 b) und 2.3 b) ersetzt werden durch die 
Teilnahme an der Errichtung und Inbetriebnahme der Anla-
ge, für Personal des Herstellers der Anlage durch Teilnahme 
an der Errichtung der Anlage und Teilnahme an der Inbe-
triebnahme einer vergleichbaren Anlage.

Anhang 1:  Inhalt der Fachkunde des sonstigen verant
wortlichen Personals

I. Ausbildung im Strahlenschutz

Die Fachausbildung im Strahlenschutz erfolgt in der Regel 
durch den Besuch eines Kurses für Strahlenschutzbeauftrag-
te gemäß der „Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlen-
schutzverordnung“ vom 21.06.2004 (GMBI 2004, S. 799) ge-
ändert am 19.04.2006 (GMBI 2006, S. 735).

Der Umfang der benötigen Fachkunde entspricht der 
Fachkundegruppe S4.3.

Anmerkung: Mit dem in Fachkundegruppe S4.3 enthalte-
nen Modul K ist der Aspekt „Kritikalität“ bereits im Rahmen 
der Strahlenschutzausbildung erfasst.

II. Kenntnisse im Brand und Arbeitsschutz

Der Erwerb der Kenntnisse im Brand- und Arbeitsschutz 
sowie der anlagenspezifischen Kenntnisse (Abschnitt III) 
kann durch geeignete Kurse, Vorträge, Teilnahme an Fach-
diskussionen und -besprechungen, Anlagenbegehungen, 
Teilnahme an Übungen und praktische Tätigkeiten erfolgen.

a) Brandschutz

 – Grundzüge der Brandbekämpfung

 – Brandmeldeanlagen

 – Brandbekämpfungseinrichtungen

b) Arbeitsschutz

 – Vorschriften und Regeln

 – Unfallrisiken in der Anlage

 – Gefährdungsbeurteilung

c) Betriebssicherheitsverordnung

III. Anlagenspezifische Ausbildung

a) Aufbau, Funktion und Betrieb der Anlage
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 – Auslegung, Alterung

 – Funktionsweise der Systeme

 –  Sicherheitstechnische Auslegungsgrundsätze und 
Grenzwerte des Gesamtbetriebs

 – Sicherheitstechnische Einrichtungen

 – Betriebssysteme

 – Maßnahmen bei anomalen Betriebszuständen

 – Sicherungskonzeption und -maßnahmen

b) Störfälle und Unfälle

 – Maßnahmen bei Störfällen

 – Meldekriterien gemäß AtSMV

c) Betriebsunterlagen und Genehmigungsunterlagen

 –  Inhalte des Betriebshandbuchs, insbesondere der Be-
triebsordnungen

 –  Inhalte der Genehmigungsbescheide, sonstiger Be-
scheide, behördlicher Anordnungen und nachträgli-
cher Auflagen für das Zwischenlager

Anhang 2:  Inhalt der Fachkunde des sonstigen verant
wortlichen Personals

Der Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz, im Brand- 
und Arbeitsschutz (Abschnitt II) sowie der anlagenspezifi-
schen Kenntnisse (Abschnitt III) kann durch geeignete Kur-
se, Vorträge, Teilnahme an Fachdiskussionen und -bespre-
chungen, Anlagenbegehungen, Teilnahme an Übungen und 
praktische Tätigkeiten erfolgen.

I. Strahlenschutzkenntnisse

a) Praktischer Strahlenschutz im Verantwortungsbereich

b) Fachkunde gemäß § 54 Absatz 1, Satz 2 Nummer 3 
StrlSchV

II. Kenntnisse im Brand und Arbeitsschutz

c) Brandschutz

 – Vorschriften und Regeln im Arbeitsbereich

 – Grundzüge der Brandbekämpfung

 – Brandmeldeanlagen

 – Brandbekämpfungseinrichtungen

d) Vorschriften und Regeln des Arbeitsschutzes im Arbeits-
bereich

III. Anlagenspezifische Ausbildung

c) Aufbau, Funktion und Betrieb der Anlage

 – Funktionsweise der Systeme

 –  Sicherheitstechnische Auslegungsgrundsätze und 
Grenzwerte im Verantwortungsbereich

 –  Sicherheitstechnische Einrichtungen im Verantwor-
tungsbereich

 – Betriebssysteme im Verantwortungsbereich

 – Maßnahmen bei anomalen Betriebszuständen

 – Sicherungskonzeption und -maßnahmen

f) Störfälle und Unfälle

 – Maßnahmen bei Störfällen

 – Meldekriterien gemäß AtSMV

g) Betriebshandbuch, Betriebsordnungen und Arbeitsan-
weisungen im Verantwortungsbereich
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